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Partnerschaft
statt ].atente
Abhängigkeit

Beim T'hema l[iJ.itärseeJ.sorge geht es r:m das
Verhältnis Staat - Kirctre

L Stationen auf dem Weg einer unen4li-
chen Geschichte

Für den durchschnittLi-chen Zeitgenossen
ist kaum noch zu begreifen, $rorum es in
dam S1- rciI rrm die MiIitärseel-sorqe e.iqent-
lich geht. Mit der ialende j-n der DDR trat
das Thema in das allgemeine öffentliche
Bewußtsei-n. Die Gliedkirchen des ehemali-
gen Kirchenbundes in der DDR weigerten
sj-ch, den Militärseelsorgevertrag aus dem
Jahr 1957 für ihr Gebiet z! übernehmen.
Seitdem wogten die Meinungen hin und her.
Kommissionen wurden ej-ngesetzt, Ausschüsse
tagten, Argumente wurden vorgetragen, Ver-
handlungsspielräume wurden ausgelotet. Dj-e
D'i skttssi on sni t,2le sich schließlich auf
die beiden Modell-e A und B zu, die in dem
Ausschuß der EKD-Synode zur künftigen Ge-
staltung der Militärseelsorge entwickelt
worden waren. ModelL A bedeutet
"Fortentwicklung ohne Anderung des Mili-
färscelsorcerrcrf tt rvr^Ä^l'l B bedeUtet, ..vuv4!

"Fortentwicklung nrit Veränderung des Mili-
tärs eelsorgevertrages ( Soldatens ee1 s orger
nj-cht mehr Staatsbeamte, sondern in einem
kirchlichen Dienstverhältnis; das Kirchen-
amt für die Bundeswehr nicht mehr elne
Staatsbehörde, dem Verteidigungsminister
unterstellt, sondern eine kirchl-iche
n.i anaf -f ^'l I ^ -hdA<i adol 1- l-rai Äar E'l{T'\\uIgllD uD LErIE f etryerf uuEr u !ur ve! lrrv / r

pai'^r Ä ia FT{h-QrrnnÄa i hra anÄnii l f i aa E'nt--

sr:heiduno treffcn walI1.e- sol-Lten die,rvs+vv,

GLiedkirchen um ihre ausdrückl-iche Stel-
lungnahme zu diesen beiden Modellen gebe-
ten werden. Die Mehrheit der Gliedkirchen
entschied si-ch für Modell B. Ebenso bat
dar R:l- der F,Kn di a Srznocla - i hm ej-n Ver-
handlungsmandat auf der Grundlage des Mo-
del-Is B zu geben.

So war der offiziel-Ie Sachstand, al-s die
Synode der EKD Ende Novernber l-994 zu ihrer
Tagung j-n Halle/Saale zusammentrat. Jede-

frau und jedermann erwartete eine Abstim-
mung zwischen den Modellen A und B. Keiner
war sich seiner Sache ganz sicher. Dem Er-
gebnis elner Abstimmung wurde mit Spannung
entgegengesehen. Doch dann zogen immer
dunkl-ere Wol-ken auf . Aus Bayern ließ sich
Oberkirchenrat Hofmann vernehmen, er könne
die Empfehlung des Rates zugunsten von Mo-
dell- B nicht mj-ttragen. Landesbj-schof
Hirschler aus Hannover überlegte öffent-
Iich. ob es denn notwendig sei, sich auf
Model-1 A oder B festzulegen. Schließlich
entwickelte man hinter verschl-ossenen Tü-
ren in den wenigen Stunden der verbleiben-
den Zej-t die Idee, den eigentlichen Knack-
nunk1- - den S1- :i;115 def SOldatenseel sör.rc -
in die Entscheidungsbefugnis der Gliedkir-
chen zu verlegen. Das Ziel einer einheit-
l-ichen Regelung für die gesamte EKD wurde
aufgegeben. Es sollte bis auf weiteres bei
den zwe! Irlegen für die SoldatenseeJ-sorge
hl ci trcn - d i a :rrnenfrl i nkl i ch .tFtrennt nachv4 v4yvl1,

al-ten und neuen Bundesländern praktiziert
werden (Soldatenseelsorger aIs Staatsbe-
amte im Westen, Soldatenseelsorger in ei-
nem gliedkirchl-ichen Dienstverhäl-tnis j-m

Osten) . Jede Gliedkirche so11 in Zukunft,
unabhängig von der Ost-V'iest-Grenze, selbst
entscheiden, in welchem Status ihre Solda-
l-an<acl <^rdar 'i h rcn hi oncl- rrnrcohan

Tn nroßer F,i nmiiti okei t st immf e die EKD-
Synode am 10. November l-994 einem solchen
Vorgehen zu. Der Beschluß der Synode wurde
als "Kompromi-ß von Hal-le" gefeiert.
Er hat folgenden l,tiortl-aut:

Doklz,eztation:
,,I"IaZ.l-t {u.z VeEbaZäTnngeD up.d VertzagsäA-
dentzgen"

BeschLuß der Synode der EvangeJischen Kir-
che in Deutscl:-Land zur MiJ-itärseeJsorge
Hal-l-e. Einen Kompromiß in der Frage der
Mil,itärseelsorge hat am 10. November dje
Synode der EvangeTischen Kirche in
DeutschLand (Ei@) beschLossen. Seelsorge
an SoLdaten sol.l. danach auch durch haupt-
amtl-iche Pfarrer und Pfarrerinnen mög7ich
sein, die im unmittel-baren kirchLichen
Drenst ste,hen. Nachfolgend der BeschLuß
von HaLLe im WortLaut:

"7. Die Synode dankt dem Rat der EKD für
seine Bemühung, einen Weg zu finden, der
eine dauerhafte, möglichst einheitLiche
Praxjs der Mil-itärseeJsarge al.s Seelsorge
unter Sol-daten ermöql,icht.

- Verant$rortung I't / 95 s. 320 -
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Die Synode unterstützt den Rat jn der A.b-
sicht, dje Diskussjon ü,ber dje Ordnung der
Mil-itärseeTsorge jm fnteresse der SoLdaten
und der ZuverTässigkeit des kirchLichen
Dienstes unter ihnen rascä zu einer Klä-
rung zu führen.

2. Die Synode bittet den Rat, geeignete
Schritte einzufeiten, um die gegenwärtig
guten Arbeitsbedingungen der SeeJsorge an
ca?r=fan a; naahfjsßlicn der Einanzierunq
dieses Dienstes für das Gebiet al-J-er
Gl-iedkirchen der EI@ zu erreichen.

3. Die Synode gibt dem Rat ein Mandät
für Verhandlungen und Vertragsänderungen
auf der Grundlage der von der Synode in
osnabrück 7993 öesch-Lossenen Gemeinsamen
Grundsätze. Dabei jst die Seelsorge an
Soldaten auch von hauotamtl-ich in diesem
Dienst steäenden Ptarrern und Pfarrerinnen
auf Dauer zu gewährJeisten. die nach Ent-
scheidung der zuständigen -Landeskirche für
die Zeit ihrer Tätigkeit ai.s SeeLsorger an
SoLdaten in einem unmittel-baren kirchLi-
chen DienstverhäLtnis verbfeiben. Die dazu
nötigen Abmachungen müssen sjcherstel-Len,
daß die für den Dienst unter Sol-daten im
s taa t-1.icäen Hoheitsbereich erf orderlichen
Reqefunqen insoweit für al-Le zu diesern
oiLnst von der Kirche berufenen Pfarrer
und Pfarrerinnen anqewendet werden.

4. Der Rat wird gebeten, zu prüfen,
wel-che Veränderungen in der Leitungrsstruk-
tur der Mil-itärseelsorge erf orderJ-ich
sind, um die kirchTiche Bindung der See-l-
sorge unter SoLdaten enger zu gestal-ten
und die Aufgabe der kirchl-ichen Leitung
wirksamer wahrzunehmen. (Punkt 71 und 73
der "Gemeinsamen Grundsätze und Entschei-
dungen")

Die für sol,che Veränderungen gebotenen
Schritte sind einzuJ-eiten. "

Handelte es sich bei dem Synodenbeschluß
von Halle wirklich um einen Kompronuiß,
würde sich zu Recht Erl-eichterung breitma-
chen. Der Eindruck täuscht jedoch. Der
qf rai t rrm di e Mi I i l- ä rseel sör.rF ist keineS-
we.rs sr..l 7:t F,nc]a nef ilh ri- da ß von einef
Klärung gesprochen werden könnte. Di-e
Grundentscheidung, in wel-che Richtung sj-ch
der Dienst der Kirche unter den Soldaten
weiterentwickeln soll- - ob al-s MiIitär-
seelsorqe oder künftiq a1s Soldatenseel--
=o.o" -l ist i-mmer noci, offen. Den Schlüs-
sel für die weitere Entwi-cklunq des Ent-

scheidungsprozesses hal-ten die Gl-iedkir-
chen des ehemaligen Ki-rchenbundes j-n den
Händen. Nur nr-it ihrer Zustimmung kann eine
neue, EDK-wei-te Regelung in Kraft treten.
Dieianiaen- clic eine RefOrm der MiLitär-
seelsorge verhindern woJ-Ien, setzen dar-
auf, daß sj-ch mit dem Beschluß von HaIIe
das Interesse an dem Thema verl-iert und
die Verantwortung für die Umsetzung des
Synodenbeschl-usses allein dem Rat der EKD

überl-assen wird. Der Rat seinerseits
wartet auf Vorlagen, die ihm die Verwal-
tungsspitzen, der Militärbischof und der
Beirat Evang. Mil-itärseelsorge zuLeiten.
l'lenn sich niemand in diesen Ablauf ein-
schaLtet, wird die Exekutive der Instj-tu-
tion Kirche das Sagen bekommen und sich
über die Meinung der Mehrheit der Synoden
innerhal-b der EKD einfach hinweqsetzen.

Daß die Kirchensynode der Evangelischen
Kj-rche in Hessen und Nassau (EKHN) auf ih-
rcr Tarrrrnrr i m Dezember ]-994 erneut das
Thema "Militärseelsorge" aufgegriffen hat,
zei tr - rleß m:n slch niCht mehr in dasueLY v t

Schlepptau einiger weni-ger Institutions-
vertreter - schon gar nicht in das
Schlepptau der bestehenden und neuord-
nungsunwllligen "Militärseelsorge" - neh-
men Iasscn wiII wie clas hcim Zustandekom-, ,trv

men des Mll-itärseelsorgevertrages 1957 der
FalL gewesen j-st. Mit ihrem Beschl-uß der
'1. Tagung der Achten Kirchensynode (siehe
die folgende Dokumentation des Beschluß-
textes) hat sich die EKHN in ihrer Funkti-
on als Gliedkirche der EKD folgerichtig
für eine Mitverantwortung und Mj-tsprache
bei der Ausgestaltung des EKD-Beschlusses
entschieden.

Dolanmentatioz:
Bescä1.u6 d.ez 7. laqtagi der Achten KLrcDea-
sy,a,od.e dez WaDg. KLzcb.e i-n .Elessea und
![assau in Ezankfuzt -- l4ain vom 7. bj-s
3. Dezqbez 7994

Die Synode der EIAIJü bittet dje Kirchenl-ei-
tungt eine gemiscäte Kommission, wie jene,
die den Beschl-uß unserer Kirchensynode zur
"künftigen Gestaltung der MiJ-itärseel.sor-
ge" (Drucksache Nr. 44/94) vorbereitet
:hat, wJ-eder e)-nzuberulen.

Zusammen mit mögJichst aJLen Landeskir-
nhan Aia f;ir MnÄa17 R nacf imm1. h=h--9Jlelt / Ulg ! UI l?9qg4t D 9=D CltllrlL llApel! f
so-lL eine Kommission unter Berücksichti-
gung der Grundel-emente dieses ModeLJ.s Vor-
schläge zur Umsetzung, besonders nach
Punkt 3 des EKD-Beschi.usses vom 70. JVovem-

- Verantwortung 17/95 S. 321 -
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ber 7994t - wie er jetzt vom Rat verhan-
del-t werden soi.L - erarbeiten, und diese
im Sommer 7995 der EKI{N-Synode vorLegen.
Um eine enge Verbindung der ElO-synode zu
gewährTeisten, sol-l-ten Frau Faber und Herr
Kern in die Kommissjon mjt einbezogen wer-
den.

II. Die beiden Rictrtungsalternatiwen für
den weiteren Entwicklungsprozö8

Der Beschluß von Halle kann sehr verschi-e-
den ausgelegt werden - je nachdem, wel-che
kirchenpolitischen Zi-el-vorstellungen in
die Auslegung rn-it einfließen. Für die In-
terpretation des Beschl-usses muß j-mmer

wieder in Erinnerung gerufen werden, daß
sich die Mehrheit der Gl-iedki-rchen im Vor-
fel-d des Beschl-usses für Modell B und al-so
für die Reform ausgesprochen hatte. Es ist
al-so nicht zulässig, die Soldatenseelsorge
im kirnhl ir^hen Dienstverhä1tnis lediql-ich
afs ei-n Zugeständnis zu betrachten - in
I'raSnzrrna 211r r.ri a <1- craaJ- rrn hoh:rrnial-

wird, "bewährten" Grundstruktur des bishe-
rigen Militärseelsorgevertrages. Gerade
umgekehrt verhäl-t es sich: Sol-datenseel--
sorger al-s Staatsbeamte sind eine Konzes-
si on an di e'ieni ccn - di a si c\ nicht so
schnell- auf die neue Struktur glauben ein-
Iassen zu können. Die Synode hat darauf
verzichtet, von ihrem Mehrheitsrecht Ge-
brauch zu machen und einer Minderheit eine
Reform aufzuzr^ringen. Der Weg der Einsicht
sollte für aIIe offengehalten werden.
Dies muß gegenüber denj enigen betont r^rer-
den, die nachträglich den Beschluß von
Hall-e im Sinne ihres subjektiven Meinens
bzw. einer Minderheit der Gliedkirchen um-
funktionieren wol-len. Es besteht der Ver-
d:ch1- - nci n i nzr^Iischen ist eS 3m T:ae: d i csserret

auf der alten Struktur beharrenden Vertre-
ter des kj-rchlichen Apparates woIlen die
TTnklerhciian nrrtzcn- dic sie i-n dem Be-..$vgv4^,

schluß von Hall-e zu erkennen glauben. Sind
bei der Auslegung erst einmal genügend Ne-
bel erzeugt - so kalkul-iert man , werde
die Reformdiskussion im Sand verl-aufen.
Mit dem Zuqeständnis von zusätzlichen Sol--
datenseel-"Jrg.tn im kirchlichen Dienstver-
hältnis lasse sich die Grundsystematik des
:licn MiI i 1- ärseelsör.re\/c11- rä.reS retten
so die Hoffnung. Übersehen wird dabei, daß
fiir Äi o Fl{T'\-QrrnnÄon Äor F,onri f f

"kirchliche DienstverhäItni-sse" durch die
vorfaufende Diskussj-on klar geprägt war.
VIas kirchliche Dienstverhältnisse bedeu-
tcn - l:rr drrrr^h das ModeII B ausformul-iert9vrr't*Y

vor. Kirchl-iche DienstverhäItnisse, wie
sie für die Sol-datenseelsorge gewünscht
werden, lassen sj-ch nicht in ein staatli-
ches Kirchenamt für die Bundeswehr inte-
grieren, sondern brauchen auch strukturel-l
einen elgenen kirchl-ichen Kontext. Das war
auch der Grund, vresweg'en der synodale
Ausschuß keine Möglichkeit sah, zwischen
den Modell-en A (Beibehaltung des alten
\/ari r:nac mi t- Seinen VileSenSelementen
Staatsbeamte und staatliches Ki,rchenamt)
und B ei-n vernr-ittel-ndes Modell zu fabri-
zieren. Nur weil die Synodalen mit dem
Beschluß von Hall-e echte kirchllche
DienstverhäLtnisse wenigstens für die je-
weiligen Gl-iedkirchen nach deren Option
für Modell B ermöglicht sahen, haben sie
ihm eine breite Zustimmung gegeben - unab-
hängig davon, uras die Einf ädl-er des Be-
schlusses an subiektiven Absi-chten heqten.

Einerseits hat also die Synode in Ha.l-l-e
deutlich für eine Reformöffnung plädiert,
:nrlcrersei iq ni bt e.s ietz.t schOn StimmenJeeae

die davon sprechen, es sei aLles ganz an-
ders gemeint - Neues werde in dem Beschluß
von Hal-Ie nur soweit aufgenommen, wie es
das Alte (der MilitärseeJ-sorgevertrag von
1957) - von wenigen kleinen Veränderungen
abgesehen zul-äßt. Einflußreiche
"Bremser", für die das Al-te Maßstab für
all-es neue 1st, finden sich j-n den Spitzen
von Kirchenleitungen und Kirchenverwaltun-
.ten - Tnsnfcrn i St def "MaChtkamnf tt rrm di a
Artsl ecrtrnc des Beschlusses von Halle noch
ni-cht entschieden.

Die Position des Evangelischen Militärbi-
schofs Hartmut Löwe wird deutl-ich in dem
Artikel- "Der Kompromiß an der Saale" von
Hans-Al-brecht Pfl-ästerer in: Deutsches
Allgemeines Sonntagsblatt 46/94 vom 18.
November 1994 (nachgedruckt in: Verantwor-
tung 15/94, S. 240 f.). Nach Hartmut Löwe
geht es um ej-ne "Fortentwicklung des MiIi-
tärseelsorgevertrages". Die Mil-itärseeJ--
sorge könne mit dem Beschluß von Hal-l-e
"hochzufrieden" seln. "So wi-e wir in der
Pfarrerschaft beamtete und angestellte
Pf: rrcr h:hen - wie wir bei den Re'l i oi ons-
l-ehrern beim Staat angestellte Studienräte
haben und dem Staat unterstel-l-te Pfarrer,
so halte ich es für unschwer, daß wir in
der Militärseelsorge Pfarrer im Staatsbe-
amLenverhäItnis haben und Pfarrer, die dem
Staat zur Dienstleistung überstellt sind",
mutmaßt Mi-Iitärbischof Löwe. "Die einhelt-
l-iche kirchl-iche Leitung und Verwaltung
der Mil-itärseel-sorge i-st gewährleistet,

- Verantr,Jortung 11/Aq c. ?)2 -
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und deswegen sehe ich überhaupt keine Pro-
bl-eme. In der Praxis wird sich nj-chts r jdr
nichts ändern, " Man darf spontan zurück-
fr:aan. T<l- dar i:lrrolanao Ql-rail- rrh Äia

u:-titarseeJ-sorge geführt worden, damit
sich schließlich und endlich nichts - gar
nichts - ändert? Wol-l-te die Mehrheit der
Gl-iedkirchen Soldatenseelsorger im kirch-
l-ichen DienstverhäItnis lediglich deswe-

Ä>mi l- daron aalrr'l l- czrh l anda Ql-o'l I aYv..t
eine ki-rchl-i-che und nicht eine staatliche
ist - und der Staat hintenherum dennoch
: l I o I{ncf an alt l- r:aan h:l-? Ci nx ac ni ahi

vj-el-mehr darum, für die Praxis der Mili-
tärseelsorge ein deutlicheres kirchl-iches
Profif zu sewinnen?

JedenfaLls wissen r^rir )eEzt, was Hartmut
Löwe meint. Unter Soldatenseelsorgern im
kirchfichen DienstverhäItnis stellt er
sj-ch vor "Pfarrer, die dem Staat zrrx.
Dienstleistung überstellt sind". Somit
sol-l- die Kirche dem Staat durch Gestel--
lungsverträge Pfarrer zur Seelsorge in den
(f rai l- lzrAfi-on - da^^^ J{^<Fahar<'F:.l- 'Frrna

überfassen. Mit seiner Formul-ierung bringt
Hartmut Löwe das Stichwort Gestellungsver-
irärre i n Sni el T'\ar r aear 

^6r die Diskus-g!g),v'Vvr

sion zum Thema Militärseelsorge in den
Ietzten Jahren verfoJ-gt hat, ist aufs
höchste erstaunt. Bereits 1993 hat sich
die EKD-Synode jene "Gemei-nsamen Grund-
sätze und Entscheidungen" zu eigen ge-
macht, die der Synoden-Ausschuß zur künf-
l- i acn /]eql-: ll- trna dcr Mi I i f ä rcaal <^rda ärrq-

drücklich al-s aJ-J-gemeinen Konsens f ormu-
l-iert hatte. Punkt 8 dieser "Gemeinsamen
Grundsätze und Entscheidungen" l-autet:
"Eine Individualisierung der rechtlichen
Regelung, die zugeschnj-tten ist auf den
einzelnen in der Mifitärseelsorge täti-gen
kirchlichen Mitarbej-ter, wird aIs nicht
n-akf i kat':el ändaqchcn. Ftesh:1f verwirfti/ + s J! e+ Jrsv v*

der Ausschuß sofche von ihm diskutierten
Modelle wie 'Gestel-lungsvertrag' und
'Beamtenzuweisung' . " Wie kommt Hartmut
Löwe dazu, gegen den j-n dem Beschluß von
HaIIe ausdrückl-i-ch bekräfti-gten Konsens
der crcs:mf cn F.Izn-c!,F^^a Fii - ^ie Mil_itär-ss! Yvpsrrreerru\v vJrrvs

seelsorge Gestellungsverträge vorzuschla-
gen - obwohl individual-isierende Gestel--
l-unqsverträqe in dem Svnoden-Beschluß aus-
arulrtictr vÄrworfen sinaz

Kirchliche DienstverhäItnisse brauchen e1-
nen eiqenen kirchl-i-chen Kontext. Eine In-
aividuiisierung mittel-s Gestel-l-ungsver-
trägen und Beamtenzuweisungen darf es
ni nh1- aahen F.s i sl- n'r1- - d:ß dieS OUfChY"-l

den Konsens der vom Ausschuß erarbeiteten
"Gemeinsamen Grundsätze und Entscheidun-
.tclrrr f cs1- rresch rieben ist . Es wäre eine

kirchlicheIndividualisierung, wenn
Dienstverhäl-tni-sse einfach in die vorhan-
dene Struktur eingefügt würden - so stel-l-t
es sich Peter H. Bl-aschke und die Militär-
seelsorge vor, vgf. Peter H. BJ-aschke,
Militärseel-sorqe nach dem Beschl-uß der
Synode der nXi :-n Halle, in: Beiträge aus
rlc- F.rr:naal i <eh94 Militäf seef Sorrre f /9\ -LI JJ 

'Seite 94 f.. Völlig unakzeptabel wäre €Sr
wenn hauptamtl-ichen Soldatenseelsorgern im
ki-rchl-i-chen Dienstverhäl-tnis ein staatl-i--
ches Ki-rchenamt für die Bundeswehr als
Dienstbehörde und staatl-i-che Militärdekane
:l s V^rdascJ- Tf c ?rr^anrrt-ai- uri'rg6]gn. Eine
solche Entwicklung wäre nicht hinnehmbar.
Damit wären Grundforderungen verletzt, die
an einen kirchlichen Verkündigungsdienst
und an einen kirchlichen Seelsorgeauftrag
zu richten sind. Die Ordnungen und Struk-
turen für den Dienst unter den Soldaten
müssen sich aus dem lrTesen der Kirche und
aus dem Grundverständni-s des christlichen
Gl-auben ergeben. Der Staat kann nicht Auf-
traggeber oder Dienstherr für Verkündlgung
und Seel-sorge sein.
Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein (dbv), der
sich im Unterschied zu Hartmut Löwe und
den "Bremsern" - vor allem aus dem Bereich
der bi shari cren "MilitärSeeLsOrge" - für
eine kirchengemäße Form der Seelsorge an
den So]daten ei-nsetzt, hält an seinen bis-
hcri aan Fardarrrnaon fiir oi na \TorrnrÄnrrna

der Soldatenseelsorge fest und wird die
weitere Entwicklung daran messen. Im Ein-
zelnen fordert der dbv:

1. Soldatenseelsorger dürfen nicht Staats-
beamte sein, sondern müssen in einem
kirchlichen DienstverhäItni-s stehen.
Nur wenn der EKD-BeschIuß den l,7eg für
die langfristige Umstellung aller SoI-
datenseelsorger in kirchl-iche Dienst-
verhältnisse ebnet, ist er a.l-s Über-
gangsregelung annehmbar. Vienn er dage-
dan di c I anaf ri <1-i ao l/crci nn:hmrrna dar

Landeskirchen i-n den neuen Bundeslän-
dern (und der Landeskirchen in den al--
ten Bundesländern rdt dem Votsum für Mo-
dell B) in die wesentlj-chen Elemente
des bestehenden Militärseelsorgevertra-
^äc 211y E'a l na h:l.ron r^r'i rri mrrR Äar)r""
Streit um die Militärseelsorqe fortqe-
führt werden-

2. Das Kirchenamt für die Bundeswehr muß
aus dem Verteidi-qunqsmi-ni-sterium her-

- Verantwortuns 17195 S. 323 -
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ausgelöst und in eine rein kirchl-iche
Behörde überführt werden. Der Vor-
schlag, Organisations- und Personalfra-
rren i n sf eatl i cher Zustäncli crkeit zu be-
lassen und theologische Fragen, die
bisher auch unter dem Dach der staatli-
chen ZuständJ-gkeit angesiedeJ-t waren,
in Zukunft in kirchlicher Verantwortung
zu behei-maten, verkennt den untrennba-
ren Zusammenhang von Ordnung und Auf-
trag des kirchlichen Dienstes. Auch in
einer Übergangszeit darf es nicht dazu
kommen, daß für hauptamtliche Soldaten-
.qce l .qorcer - die in einem kirchlichen
Dienstverhäl-tnis stehen, das staatl-iche
Kirchenamt für die Bundeswehr und die
staatlichen MiIitärdekane weisunssbe-
fugt sind.

3. Für den Lebenskundlichen Unterricht,
der j-m Augenblick auf der Basis einer
mili-tärischen Dienstvorschri-ft von Mi-
litärpfarrern abgehalten wird, muß eine
ausdrückl-iche Vereinbarung zwischen
Staat und Kirche getroffen werden, die
den kirchlichen Auftrag, Inhal-t und
Rahmen für diesen Unterricht sicher-
stel-lt. Niemand von den künftigen
hauptamtlichen Soldatenseelsorgern in
einem kirchlichen Dienstverhäl-tnis
sollte von sei-ner Kirche für das Ar-
beitsfeld Lebenskundlicher Unterricht
zugelassen werden, bevor diese Verein-
barung erreicht ist.

Um zv verdeutlichen, wie auf dem Hinter-
nrrrnd d"i esar I-ordcrrrncan rrnri .lef bisheri-
dah i nncrlri rnh l i nhan I)i clrrr<c i ar Äar P.a-

!chluß von Halle ausgelegt und umgesetzt
werden muß, hat der dbv seinen "Entwurf
für einen neuen Vertrag zwischen BRD und
EKD über die Seelsorge an den Sol-daten"
vom Mai- ]-994 überarbeitet. Der neue
"Entwurf eines geändertes Vertrages" da-
tiert vom Februar 1995. Zu den Punkten
Dienststatus der Soldatenseelsorger, Kir-
chenamt für die Bundeswehr und Lebenskund-
licher Unterri-cht enthäIt der Entwurf - um

das Wichtigste in Stichworten anzusprechen
- fal aanÄo Danalrrhd<\/^r<ahl Äna.

1. Die Soldatenseelsorger versehen ihren
Dlenst entweder in ej-nem gliedkirchli-
chen Dj-enst- und Besoldungsverhä1tnis
oder - in vorläufiger Fortführung der
hi sheri rrcn Rerrcl rrnc - a ls Rundesbeamtev+s^ru!f y e.^

auf Zeit (Art. 3 (2) ) . Bundesbeamte auf
Lebenszelt werden nicht mehr vorgese-
hen. Soldatenseel-sorqern aIs Bundesbe-

amten auf Zeit werden keine Vorqesetz-
tenfunktionen übertrasen.

Das Kirchenamt für die Bundeswehr wird
- umbenannt in "Ki-rchenamt für die
(aal<araa 

^n 
(alÄrl-onll - aino roin

kircht-:-lhe Leitungsbehörd.e. Mit dem
neuen Amt sind neben dem Kirchenamt für
die Bundeswehr auch der "Sonderhaushalt
Mil-itärseelsorge" und die Funktionen,
die der Militärbischof hat, in einer
einzigen Dienststelle zusammengeführt.
Zu den Aufgaben des Leiters dieses Am-
tes gehört u. a. (Art . 12 ( 1) ) :

- die Ausarbeitung eines Stellenplanes
für die Soldatenseelsorge;

- die Erstellung und Erteilung des
Dienstauftrages für die Soldaten-
seeJ-sorger;

- di e F,i nfiihrrrna dcr Sol clal- enSeel-sor-
ger in ihr kichl-iches Amt, sofern
nicht die Gliedkirche selbst diese
Einführung vornehmen möchte ;

- die oberste kirchliche Dienst- und
Fachaufsicht über die hauptamtl-ichen
Sol-datenseelsorger - mit Ausnahme
der Lehrzucht und der Disziplinarge-
walt, die bei den Gl-iedkirchen ver-
bl-eiben.

3. In dem Vertragsentwurf wird die Notwen-
digkeit unterstrichen. für den Lebens-
kundlichen Unterricht eine gesonderte
Vereinbarung zu treffen (Art. 4 (3)).

III. Di-e Suche nach einer neuen Bezie-
hungsebene für das VerhäItnis von
Staat und Kirctre

Hinter der Ausarbeitung neuer Regelungs-
vorschläge für die Soldatenseelsorge ste-
hen sch r rrrrrndgil!21-iche und e l I cemai nc
Motive. Theologische, verfassungsrechtli-
aha rrnÄ ca<el I <nh:fi- <nnl i i- i eaha A<nclrf c

verschränken sich zw einem Begründungszv-
s:mmcnh:na fiir den ä'l.res1-rebten Erneue-
rungsprozeß.

Gerne wird den Reformbestrebungen unter-
<J-alIf ihra ciaanl-lirha Qj.aRrinhirrna <ai99v*49,

ainc n:zifi<fiqaha /lc<innrrna<cffriL n2<

7.i e1 clcs Ancrri f fs auf die Mil- j tä rseel sördF
sei ai aen1-1 i c[ die Bundeswehr und daSv+Yvrre44vr

Recht des Staates zw legitimer Gewal-taus-
iilrrrnrr. Einc Ki rcha. di c en1 chqn Bestrebun-.!: 

- 
v.rv 

'gen Raum gebe, drohe zu einer linken Sekte
zu werden. Die Möglichkeit zur Kommunj-ka-
tion nr-it Politik und Gesell-schaft sowie zu

t't/95 s. 324 -- Verantwortung
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gesellschaftlicher Mitverantwortung werde
auf diesem Vlege verspielt. Es ist kej-n
üTrrndar daß dcr :rrsrresch iadene Militäfbi-t ssrv

schof Heinz Georg Binder, der die Reform-
diskussion um di-e Mi-l-itärseelsorge nur so
wahrnehmen konnte, dem Druck widerstreben-
dpr - fii r i hn UnVerStändl-icher Me i nrrncenvv! t

ni-cht standhalten konnte und. sei-n Amt vor-
zeitig zür Verfügung stell-te. In einem
Tnf arrri ar.r ni +- oncl ( i n: crr:ncrel i SChe infOf-\ +rr 

'

mation 43/94, s. 6) wurde Binder gefragt,
ob seiner Meinung nach die Auseinanderset-
zung um die Neuordnung der Mil-itärseelsor-
da eIs ein ".Stell-vertreterkricntt rm dic
Friedensethik zu werten sei. Binders Ant-
wort - die seine ganze Ratlosigkeit deut-
'I i ch mechl- -: t'ICh Sehe daS SO Man cädi

Mil-itärseelsorge und meint eigentlj-ch das
Militär. Die Auseinandersetzung um dj-e
Militärseelsorge zeigt, daß sel-bst Kir-
nhan l ai i- rrnaan dcm rrncchett ran Mei nttnaq-

druck, der von pazifi-stischen Kräften und
Strömungen mj-t Aversion gegen Mil-itär in
der Kirche ausgeht, nicht genügend stand-
halten können. Dann läßt man sich auf Kom-
promisse ein, die man für vertretbar häIt.
i*^t hrar es gewiß sachlich richtig, zu-
nächst für eine Trennung zwj-schen der
friedensethischen DebatLe und der Diskus-
sion über die Gestalt der Militärseel-sorge
einzutreten. Aber es zeigtu sich jetzE, daß
sich dies auf Dauer nicht trennen ]äßt.
Der Bonner Theologe und Religionspädagoge
Hans-Dieter Bastian hat schon Mitte der
80er Jahre gesagt, die Gegner der Militär-
seelsorge bestritten nicht nur deren Legi-
timität, sondern die Legitimität der Bun-
deswehr und danit der staatlichen Sicher-
heitspolitik insgesamt. "

Natürli-ch muß Binder in viel-erl-ei- Hinsicht
widersprochen hrerden. Die Reformbefürwor-
iar i n S:chcn Mi I i J-ä rscel sör.re bestrelten
weder deren Legitimität noch die Legitimi-
tät der Bundeswehr und staatl-icher Sicher-
heitspolitik. Die Formulierung "Aversion
.te.ren Mi li tär" - die den Eindruck von Un-
Y v), vr^ t

sachlichkeit und Sub j ektivismus vernr-it-
teft, hat nichts mit der Motivlage der
Reformer, mit denen der Dietrich-Bonhoef-
fer-Verein zusammenarbej-tet, zu tun, Bin-
der weiß, daß der Dietrich-Bonhoeffer-Ver-
ein aus der Evang. Mil-itärseel-sorge ent-
standen ist und u.a. ehemallge Militär-
pfarrer unci Sol-daten zu seinen Mitgliedern
zählt. Weder die Theologie Bonhoeffers
noch die Position des Dietrich-Bonhoeffer-
\/erai ns Iäß1- si r-h rnj I rJcm Rearif f Pazif is-
mus so umfassend beschreiben, daß Mißver-

ständni-ssen ausreichend gewehrt wäre
Bonhoeffers ej-gene Formulierung heißt
"Frieden rnragen", Das eigentliche Thema der
Reformdiskussion ist nicht die Durchset-
zur:g einer spezifischen Friedensethik,
sondern das Verhäl-tnis von Staat und Kir-
che. Es geht darum, dieses Verhäl-tnis aus
Strukturen latenter Abhängi-gkeit herauszu-
führen und in eine echte Partnerschaft
umzuwandel-n. Für das Verhäl-tnis von Staat
und Kirche wird eine neue Beziehungsebene
neqttch1- . I.t i c Ri ndunrr dcr Ki rqhg an den
Herrn der Kirche darf durch andere Bindun-
gen nicht so überlagert werden, daß die
Gefahr einer Selbstentfremdunq entstehen
1----

Im Kern al-l- der Debatten wird um eine un-
verzichtbare Identitätsbindung gestritten
- diese Identi-tätsbindung schl-ießt für
al-Ie Bereiche des kirchlichen Dienstes,
also auch für die Friedensethik, Meinungs-
vielfal-t und geschwisterlichen Dialog im
Kontext des christl-ichen Glaubens nicht
aus, sondern ein.

Das Anliegen der Reformdiskussion wird in
der Präambel- des vom Dietrich-Bonhoeffer-
Verej-n vorgelegten Vertragsentwurf expli-
zj-L. Der Verql-eich der Präambel- des al-ten
Vertrages "zJ.r Regelung der evangelischen
Militärseelsorge" aus dem Jahr 195? mit
der Präambel des Vertragsentwurfs des dbv
vom Februar 1995 l-äßt die neuen Akzente
sofort slchtbar werden.

- Verantwortung . - I 
^eLI/YJ >. sZJ
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Bestehender Vertraq aus dem
uanr _Lv) /

Vertrag

der Bundesrept:blik Deutschland rdt der
Ewang. Kirctre in DeutschJ.and zur RegeJ-ung
der ewangelischen Militärseelsorge
(BGBI 1957 II S. L229; Vl4Bl 1957 S.,75?)

Die Bundesrepr:blik Deutgctrland
und
die Errang. Kirctre in Deutsclrland,

i n Äam P.acf rahan Ai a f rci a ra l i ai A<a Rc-
rII seflr !et L!s!errf

tätigung und die Ausübung der Seelsorge in
der Bundeswehr zu ge$Iährleisten,

in dem Bewußtsein der gemeinsamen Verant-
wortung für diese Aufgabe

und
in dem !{unsche, eine förmliche Überein-
kunft über die Regelung der evangelischen
Mil-itärseelsorge zu treffen,

sind über folgende Artikel übereingekom-
Illgllr aaa

Neuer Vertracrsentwurf
des div

Entwurf

eines geänderten Vertrages der Bundesrepu-
bJ.ik DeutschJ-and nit der Ewang. Kirche in
DeutschJ-and zur Regelung der evange1ischen
Seelsorg:e an Soldaten

In Erfüllung der Verfassungsgebote, daß
die Kirche zum Dienst an ihren Gliedern in
der Bundeswehr zuzulassen ist (Art. 140 GG

i.V. rLit Art. 1,4]-RV) und daß keine
Staatskirche besteht (Art. 140 GG i.V. nit
Art. I31 (1) WRV),

in dem Bestreben,
tätigung und die
der Bundeswehr zu

die freie religiöse Be-
Ausübung der Seelsorge in
gewährleisten,

in dem Bewußtsein, daß die je eigene Ver-
antwortung von Staat und Kirche ein part-
nerschaftl-iches Zusammenwirken zum wohl
der Menschen gebietet,

vereinbaren die Bundesrepublik Deutschl-and
(BRD) und die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD), diese nunmehr handelnd
auch für die in ihr zusammengeschlossenen
r,]l iaÄLi rnhan rlan rr\/arl-r:a der Rr:nrlaqrcntt-v4!9gJ:!!9rr9jI/

blik Deutschland rLit der Evangelischen
Kirche in Deutschland zur Regelung der
evangelischen MiIitärseelsorge" vom 22.
Februar 195'7 zu ändern.

Die Vertragsbestimmungen erhalten demgemäß
nunmehr den folgenden trVortlaut: ...

- Verantwortung 17/95 S. 326 -
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a

Zum besseren Verständnis des Vertragsent-
wurfs des dbv und i_nsbesondere seiner prä-
ambef bedürfen vier punkte der Unterstrei-
^hrrh^ 

rr--l r- l {,,rullurlu url.Lr lil_LdLlLerung:

1. rii o \/ara:l.ran A.vv!9qlerr qer We:marer Verfassung
und des Grundgesetzes;

je eigene Verantbrortunq statt qemeinsa-
mer Verantwortungi

3. die Funktionen kirchlichen Dienstes
f heal aci qnhc E'i nci al.rt- on.9rr u9rr,

4. Partnerschaft im Verhäl_tnis von Staat
und Kirche.

1. Die Vorgaben der l,lei-urarer Verfassung
und des G:nrndgesetzes

Die Diskussion um eine Reform der Mi_litär-
seelsorge soll-te genutzt werden, verfas-
sungsrechtl-iche Bedenken gegen ihre der-
zailiaa €ae{- =lI aUfZUfäUmen. Maßncl-rl i cha. T'rqrJJg!IIUIIE

Kri-terien für die Gestal_tung der Seelscrge
an Sol-daten ist nach allgemeiner Auffas-
sung die vo11e inhal-tl_iche Frej_heit von
Verkündigung und Seelsorge. Bedenken gegen
ihre derzeitige Gestal_t werden verbunden
nr-it den Stichworten Beamtenstatus der Mi-
Iitärpfarrer, Eingliederung des Kirchenam-
tes in das Verteidigungsrninisterium, Aus-
gestaltung des Lebenskundl-ichen Unter-
richts. In ihrer Denkschrift ',Der Staat
des Grundgesetzes aIs Angebot und Aufgabe"
hat die EKD rLit Recht ihre Zustimmung zur
freiheitlichen Demokratie des Grundgeset-
zes bekundet. Umso mehr muß von i_hr erwar-
tet werden, daß sie auch bereit j-st, die
kirchenpol-j-tischen Grundentscheidungen der
Verfassung ernstzunehmen und für eine ver-
fassungskonforme Gestaltung der Mj-litär-
seel-sorge einzutreten.

Das Grundgesetz bestimmt in Art. 140 i.V.
rn-it Art. 137 Abs. 1 Weimarer Reichsverfas-
sung: "Es besteht keine Staatskirche. " Das
VerhäItnis zwischen Staat und Kirche wlrd
von den Grundsätzen der Trennung und der
religiösen Neutral-ität des Staates neu be-
stimmt. Die Verfassung verwehrt sowohl
Zwänge im Bereich der Reliqionsausübung
als auch eine Identifikation des Staates
nit einer bestimmten Relj-gj_on. Beides läge
auch nicht im wohl_verstandenen Interesse
der Kirche. Mit diesen Grundentscheidungen
der Verfassung l_äßt sich die derzeitige
institutionell-e Eingliederung der Militär-

seelsorge ni-cht mehr vereinbaren. Sie
dürfte auch dem kirchlichen Sel-bstbestim-
mungsrecht widersprechen, wie es in Art.
I31 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung ga-
rantiert wird: "Jede Religionsgesellschaft
ordnet und verwal-tet ihre Angelegenheiten
selbständig innerhal-b der Schranken des
für aIl-e geltenden Gesetzes. Sie verl_ej_ht
ihre j\mter ohne Mitwirkung des Staates
oder der bürgerlichen Gemeind.e. " Di_e Ver-
fasser des Vertragsentwurfes des dbv muß-
ten dj-ese verfassungsrechtlichen Vorgaben
in ihren Regelungsvorschlägen deutl_ich
erkennbar werden lassen. Die EKD-Synode in
Hall-e hat festgelegt, daß in Zukunft Sol_-
datenseelsorger sowohl aIs Bundesbeamte
aIs auch in einem kirchlichen Dienstver-
häl-tnis tätig sein soll_en. In dem Ver-
tragsentwurf des dbv findet sich j_n Art. 3
(2) der Hinweis, daß SoLdatenseelsorger
aIs Bundesbeamte "in vorläufiger Fortfüh-
Fl)naf ricr l'ri sheri cen Rece'l trnatr rlnraacolrarr\sYsrurrg vv!Yuoetrsr.
sind. Es ist eine vorl_äufige Regelung, die
slch nicht aus dem Verfassungsrecht, wohl
aber aus dem Bemühen legitimiert, keiner
Gl- j-edkirche gegen deren Will_en in diesem
sensi-bl-en FeId eine neue und. deutlicher an
der Verfassung orj-entierten Struktur zur
Unzeit aufzuzwingen. Es muß dabei deutl-ich
bleiben, in welcher Richtung eine lrieiter-
entwi-cklung der Rechtsverhäl_tnisse, wenn
sie Verfassungskonformität beansprucht,
all-ein denkbar isr.

2. Je eigene Verantwortung statt gemeinsa-
mer Velantwortuncr

Der MiIitärseelsorgevertrag aus dem Jahr
1957 spricht in seiner präambel_ von der
"gemeinsamen Verantwortung" für ciie Aufga-
be der Soldatenseelsorge; diese gemeinsame
Verantwortung führe Staat und Kirche zu-
sanlmen und mache sie zu Vertragspartnern.
Die Formuli-erung einer "gemelnsamen Ver-
antbrortung'" verwundert.
Nach der heute allgemeinen Auffassung ha-
ben Kirche und Staat eine je eigene Ver-
antwortung, die sie - jeder von seiner
\/er:nJ-r^rarl-rrnn 1.vu!qrruwv! uqrry rref - ZU elnem paftnef -
schaftl-1chen Zusammenwirken zum Wohl_ der
Menschen verpflichtet (präambel des Ver-
tragsentwurfs des dbv). Verständl-ich wird.
die Formuli-erung elner "gemeinsamen Ver-
antwortung" auf dem Hintergrund der ge-
schichtlichen Entwicklung der Rechtsmate-
rie. In der of fiziel-l_en "Begründung zum
Vertrag" aus dem Jahr 1957 heißt es dazu:

- \/ar:nir.rar{-rrnai v!q1f sr!v! uglrv
'l?/qq q. 52t -
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"Die evanoeli sche MiLitärseelsorqe bedarf
einer ,ral-,"--r, rechtl-ichen Grundlage. Sie war
zul-etzt durch die nicht mehr in Kraft be-
findl-iche'Evangelische MiIitärkirchlj-che
Dienstordnung für das Reichsheer und die
Reichsmarine' vom 28. Februar 1929 (RGBI-.

II S. 141) geregelt. Für die katholische
Mil-itärseelsorge gelten noch Artikel 21
des Reicheskonkordats von 1933 und die
dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen.
Mit diesem Vertrag (qemeint: Militärseel-
sorgevertrag aus dem Jahr 1-95'7 i k.M. ) soll-
zum ersten Mal- auch die evangelische Mj-Li-
tärseelsorge durch Vereinbarung zwischen
Kirche und Staat geordnet werden. Bislang
war di"ese Auf qabe stets dem staatli-chen
Gesetzgeb"t .roib"halten. Die jetzt gewähl-
te Vertragsform trägt der seit 1945 grund-
Ieqend qeänderten staatskirchenrechtl-ichen
stlf f,-rnJ d.er f,rr:ncc1 i snhen Ki rche Rech-v ee!f sr^),

nung. Die Zuständigkeit des Bundes zum
Abschluß des Vertrages folgt aus der Ge-
setzgebungszuständigkeit des Bundes für
die Verteidigung gemäß Art. '73 Nr. 1 GG.

Die MiLitärseelsorge sol-l- das Grundrecht
der freien religiösen Betätigung der Ange-
hörigen der Bundeswehr gewährLeisten und
ihren Anspruch auf Seelsorge verwirkli-
chen. tt

Nach staatl-ichem Sel-bstverständnis war bis
1945 bzw. bis 195? der Staat al.l-ei-n für
die Regelung der Mil-itärseeJ-sorge zustän-
di n Mi f dcm Mi Ii j- ärqcal q^rdarrarl- r:d ärrqg*y. velersY

dem Jahr 1957 Iäßt der Staat - wenigstens
in der Tendenz nun den verfassungsrechtli-
chen Vorgaben folgend - aus der alfeinigen
Verantwortung des Staates eine "gemeinsame
Verantwortung" von Staat und Kirche r^rer-
den. Bezeichnenderweise wird dies mit der
<ai l- 1q4q arrrnrl'l caanrl acändar1- an <1-äii- q-

kirchenrechtl-ichen Stellung der Evangeli-
qehen Kirr-he heqründet, Es fehlt der Hin-
r^reis auf die verfassungsrechtlichen vorga-
ben der lrleimarer Reichsverf assung. Ein
sol-cher Hinweis hätte ins Bewußtsein bri-n-
gen müssen, daß weder die "Evangelische
Militärki-rche Dienstordnung für das
Reichsheer und die Reichsmarine" aus dem
Jahr 1929 noch der "Militärseel-sorge-ver-
trag" aus dem Jahr 1957 Verfassungskonfor-
mi 1-ä1- be:nsnrrrrlfign können. Die sehr stark
rznm T,rrl- hc-i- 1rm dcnränte ohri crkei tf iche Tfa-
dition von Thron und AItar, derzufolge
Landesfürsten und al-so die staatliche
So i tze Ki rchenordnttnrrcn ttnd :ndere kirch-vts: eav

iiche Regelungen erlassen haben, j-sc mit
der trrieimarer Reichsverfassung beendet wor-
den. Seitdem gibt es keine Verantr^iortung

des Staates mehr für die Ordnung eines
ki-rchl-ichen Dienstes - auch nicht für die
Ordnung jener kirchlichen Arbeitsfelder,
die in staatl-ichen Institutionen (Heer,
Krankenhäuser, Strafanstal-ten oder sonsti-
den öffanl- l i nhen An<f: l fcn\ ähda< i adol i.9.9 9gr 99r.,

si-nd. I,{as den kirchlichen Dienst in staat-
Iichen Einrichtungen betrifft, so ist die
Zuständigkeit des Staates auf die Frage
der "Zulassung" beschränkt (Art. 140
Grundgesetz i . V. mit Art. 1-4I lrTeimarer
Reichsverfassung) . Mit dem Staat, der in
der Pflicht steht, den kirchlichen Dienst
zuzulassen, müssen die Zulassungsmodal-itä-
ten abgesprochen werden. Die materiel-1en
Ordnungsstrukturen, in denen dieser Dienst
wahrgenommen wird, liegen nicht mehr im
Verfügungsberej-ch des Staates - weder in
dcr : l I ei ni rran \/cr:nfwn-i-rrnn deS StaateS
noch in einer "gemeinsamen Verantwortung"
von Staat und Kirche. Sofern in einem Ver-
trag über Soldatenseelsorge nicht nur Zu-
l:ssrrnrrsmod: l iiätcn Lrcnanni- - sondefn auch
Ordnungsstrukturen kirchlicher Dienste
aufgezeigt werden, handel-t es sich also
lediglich um eine einseitige Erklärung cier
Ki rcha rii a ai ncr dädah<ai ii acn rrorha<<or-

ten Information und Kooperation dienen
sol-l. Der Staat hat nicht das Recht, sich
dem Begehren der Kirche zv widersetzen,
die in dem Militärseelsorgevertrag von
1957 niedergelegten materiell-en Ordnungs-
strukturen zu verändern,

Nichts steht dem entgegen, es ist viel-mehr
geboten, die verfassungsrechtlichen Vorga-
ben aus dem Jahr I9I9, die in krasser
Weise von dem Hitl-erstaat nlißachtet wur-
den - i m ,T:h r 1995 endl_iCh quf zrrrrrci fcnY!.1' eu!-sy!e!!e!r,

umzusetzen und in der Präambel ej-nes geän-
derten Sol-datenseelsorgevertrages auch
:rrszrrsnrechen - und damit theoloqischen
tinsj-chten Raum zu verschaffen. die der
Kirche im Kirchenkampf der Dreißiger Jahre
zugewachsen sind.

3. Die l\rnktion des kirch].ichen Dienstes -
theologische Einsichten

Sofort nach der Machtergreifung 1933 be-
gann der Versuch der Nationalsozialisten,
ria s crcs:mJ- e äf f entliche Leben qleichzu-
schal-Len und sich die großen gesellschaft-
Lichen Institutionen wie Partei-en, Gewerk-
schaften und Kirchen - sofern si-e nicht
verboten wurden - gefügi-g zu machen. Bei
der evangelischen Kirche kam ihnen das
damal-s noch weitgehend unqebrochene

17l95 S. 32e -- Verantwortung
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Staatskj-rchenrecht sowie die obrigkeitli-
ahc n:ii an:l aanränic Tr:d i fi nn ^rr<<ar^r-vrrv t

dentlich gelegen. Für die theologische
Kraft des einsetzenden Kirchenkampfes war
es von großer Bedeutung, daß die Barmer
Theologische ErkIärung aus dem Jahr 1934
aus dem Horizont des Staatskirchenrechts
heraustrat und das VerhäItnis von Staat
und Kj-rche in gegenseitiger Unabhängigkei-t
und Freiheit neu bestimmte. Damlt vollzog
sich nun auch im Raum von Kirche und Theo-
'l nni e- wäs im BefeiCh deS Verfesslln.rs-fvYrvt

rechts bereits mit der Ltieimarer Reichsver-
fassung eingesetzt hatte.

n.i a l..ai Äan 1/arr.rppf11n6pn der q ThgSe dgf

Barmer Theologischen ErkIärung sprechen
speziei-I das Verhäl-tnis von Staat und Kir-
che an: "Wir verwerfen die falsche Lehre,
al-s sol-l-e und könne der Staat über seinen
besonderen Auftrag ,hinaus die einzige und
totale ordnung menschlichen Lebens werden
und also auch die Bestimmung der Kirche
erfüI1en. lrlir verwerfen die fal-sche Lehre,
als sol.l-e und könne sich die Kirche über
ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche
Art, staatliche Aufgaben und staatLiche
Würde aneignen und dandt sel-bst zu einem
Organ des Staates werden. "

Es liegt auf der Hand, daß die gegenwär-
tige Ordnung der Militärseelsorge gemäß
dem Militärseelsorgevertrag aus dem Jahr
1951 mit den Einsichten von Barmen nicht
'in Finkl:na 2i1 hrinncn i<1- - <rml'ralicch

mad fiir cli e Tlnvqggjnfarkeit mit "Barmen"
die Verwendung des Bundesadl-ers al-s staat-
Iiches Hoheitszeichen auf den Dienstsie-
geln und auf den Amtsschj-l-dern der Dienst-
stellen der MiIitärpfarrer stehen. Der
Barmer Theoloqischen Erkl-ärunq ist es in-
sor^reit ahnl-ici ergangen wie ä.t l{eimarer
Reichsverfassung. Auch die Barmer ErkIä-
rung ist ein in die Zukunft weisender
Text, der, in einer Art Ausnahmesituation
cni- q1- andcn - n:r-h Rccndi nttnc dcf AuSnahme-srr eo esrrsslr r seu.rsrY s.]Y 

--

situation 1945 nicht sofort bis auf die
Ebene der realen Gestaltung ki-rchlicher
ordnungen und der faktischen Abl-äufe
kirchlichen l,ebens durchdringen konnte.

Tn Äar F'rana dcr 2hdaha<<ahah Rozi chrrnaq-

ebene für das VerhäItni-s zwlschen Staat
und Kirche geht es um ein zutj-efst theol-o-
cri sr:hes Anl ieoen. Die Kirche kann ihrenY*'vr^vv

Dienst qeqenUber Staat und Gesel-l-s chaf t
nur "rftiit-"rr. r^tenn sie daf ür dre uneinge-
schränkte Freiheit der Verkündigung in An-
cnrrrch nimml- - icncq Kri 1- cri ttm d:q ilher-rI/ ! serr rr vs e

elnstimmend von allen Seiten aIs Maßstab
einer Reform der Sol-datenseeJ-sorge aner-
kannt wird. Staat und Ki-rche stehen immer
wieder in der Gefahr, si-ch gegenseitig zu
beanspruchen, z\t vereinnahmen, zv lnstru-
mentalisieren. Die Ki-rche steht in der Ge-
fahr, den Staat als Machtbasis zu mißbrau-
chen. Der Staat steht in der Gefahr, den
christl-ichen Gl-auben in den Dienst seiner
ideologischen zwecke zu nehmen. um sich so
gegen grundsätzliche Kritik zu immunisie-
ren. Das Bethel-er Bekenntnis aus dem Jahr
1933 - ein Vorl-äufer der Barmer Erklärung,
an dem Dietrich Bonhoeffer maßgeblich nüt-
cearhei 1-ef h:f - benennt die Gefahren:
"Kirche und Staat geraten in Konflikt
erstens, wo die Kj-rche ihren Dienst dahin
mißversteht, daß sie Staat im Staat und
d:mi I nol i 1- i schga MaChtfaktor Sein will-

Kirche und Staat geraten in Konflikt -
zweitens, wo ej-ne Obrigkeit die Kirche al-s
ihr I'lerkzeug verwenden will, wo eine Ob-
rigkeit das Zeugnis von der Alleinherr-
schaft Chrj-sti nicht mehr erträgt, wo sie
nicht mehr hören kann, daß auch ihre Vtürde
mit der Wel-t der Sünde dem Tode verfallen
ist. üiir verwerfen die Irrlehre vom
christl-ichen Staat in jeder Form.
Obrigkeit unter Heiden oder Christen
versi-eht ihr Amt all-ein darin recht, daß
sie ihr Schwert recht führt und i-n ihren
Grenzen bl-eibt. "Dem l{orte mag kein Kaiser
noch Richter aIs auch kein Schutzherr
gegeben werden denn Gott sel-ber" (W.A. lf ,
2, S. 108). Sie kann si-ch darum nicht
anmaßen, dem Menschen das Heil zn

schaffen. Sie kann die Kirche nicht als
ihr sittl-ich rc'l iai A<a< Fundament
mi-ßbrauchen. Es ist Irrlehre, daß die
Kirche nur Seele oder Gewissen des Staates
<oi rr lTli al- ri ah Ranlraof for laa -**o1+^-gI l.!Igu!Iurr lvrrrrvur!L!, 9gDqlt[tlg]L=

Vv-erke II, München 1959, S. 114 f . ) .

Die Gefahr der gegenseiti-gen Vereinnahmung
im Verhäl-tnis von Staat und Kirche bestand
nicht nur während des sogenannten Dritten
Reiches. Si-nd in der damaligen ZeJ-L die
Ansätze einer Fehlentwicklung besonders
kraß hervorgetreten - und wurden die gröb-
sten kirchenpolitischen Verirrungen nach
1945 auch wieder zurückgenonmen, so bleibt
doch die Frage, ob aus den Erfahrungen die
nAri aan T(nncaarrenzcn da7^-cn trnÄ 'iara

strukturellen Gegebenheiten in den Verfas-
<rrhdah rrnrl \/arl- rÄacn rlar E'1tähd T{i rn}ran

arrf cc: rbe i tci- wrr rdcn - di e - neben anderen
Faktoren - ihrerseits die kirchenpoliti-
schen Fehlentwicklungen während des soge-
nannten Dritten Reiches zu einem Tei-f mit

- Verantwortung
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ermöglicht haben. Jedenfal-l-s war bei Grün-
dung der Evangelischen Kirche j-n Deutsch-
land (EKD) 1948 noch ein Bewußtsein dafür
vorhanden, daß die Aufarbeitung des Kir-
chenkampfes und die Umsetzung der in ihm
gewonnen Einsichten noch weitgehend eine
trnerl adi af c Arrfcelra i s1- Tlamanf cnranlranÄ

formuliert di-e EKD 1948 in ihrer Grundord-
nung in den "Grundbestimmungen" Art. 1

Abs. 3: "Mit ihren Gl-iedkirchen bejaht die
Evangelische Kirche in Deutschl-and die von
der ersten Bekenntnissynode in Barmen ge-
troffenen Entscheidungen. Sie weiß sj-ch
rrernfl i chiat- - älS bekennende Kirche die
Erkenntnisse des Kirchenkampfes über Vie-
scn - Arrf1- -:c rrnd ördnrrnn dar Kif chg zuf
-eL.f

Auswirkung zu bringen. " Es ist al-so nicht
hrlr oin Cal.ral- t-hanlaai cnhor DoAl i alrl.aiIr\vV+4varlLv^9'

sondern darüber hinaus eine in der Grund-
ordnung ausgesprochene Selbstverpflichtung
der EKD, den Erkenntnissen von Barmen über
Wesen, Auftrag und ordnung der Kirche in
ihrem kirchenleitenden Handel-n sowie in
ihrer Gesetzgebung Geltung zu verschaffen.
Da der Militärseelsorgevertrag von 1957 in
,^ri a}r+. .i aan D,,hr.f en hinter die Einsichten
von Barmen zurückfäll-t, ist die EKD auch
i nqnfarn arrfccfnrrlcrJ- di e l äna<i fä l I i aan

rrra,r raaa l ^inzul_eiten. Ihre Grundord-
nung verpflichtet die EKD nicht nur zur
Duldung, sondern zur aktiven Mitwirkung an
di-esem Neuordnunqsprozeß .

4. Partnerschaft im Verhältnis von Staat
und Kirctre

lVenn einer gegenseitigen Vereinnahmung von
Staat und Kirche gewehrt r^/ird, so soII da-
mlt nicht einem beziehungslosen Nebenein-
ander und Aaeinandervorbei von Staat und
Kirche das Vrlort geredet werden. Vielmehr
'i ct- rl:< An l i cacn ci na ncrrc Rczi chrrnacaho-

ne für das VerhäItnis von Staat und Ki-rche
7ti findan. dia den PaftnefSChafl-scleclankcn
voll- zur Entf a.Itung kommen Läßt. Die Kir-
chenartikel der trrieimarer Rei-chsverfassung,
die vom Grundgesetz übernommen wurden,
na|ran rlan aoa i anaf an rrorf : < <rrhdc raaht l i -Yvvvr.yvv!:..v9vrr

chen Rahmen für eine sol-che Partnerschaft
ab. lVas die theologj-sche Grundlegung für
eine solche Partnerschaft betrifft, so
wird sie von der Barmer Theologischen Er-
j.l ä rrrnrr zi:'r Verff inrrnc castel I l-. Paf tnef -Jllglgr.YYv999!r\

cah:fl- qcJ-zi aaaan<ai 1- a Al.zont:nz TTn:l.r-

hängigkeit und Gleichberechtigung voraus.
1n ihrer Verschiedenheit handel-t es slch
bei beiden Parteien um eine je eigene Sub-
iektiwität mit einer ie ai.rehen Verantwor-

f ttncr. fii e si ch aUf diesef GrUnd I ecc rnl- -
wickelnde Partnerschaft sol-l- den Menschen
zugute kommen, lnsofern sj-e sowohl im Ver-
antwortungsbereich des Staates als auch im
Verantwortungsbereich der Kirche ihren
Lebensort haben.

Staat und Kirche ist g:emeinsam, ciaß sie
o.i non ^acähi- dacell_SChaf tliChen Reztrrr ha-
ben. Der Staat hat in al-len Bereichen der
Gesellschaft "für Recht und Frieden zu
qorccnrr (5 Rarmer Tha<c\ nia Trrci-inÄia-\v. rrresv/ sqeeq:rv+Y

keit des Staates "für Recht und Frieden"
schLi-eßt prinzipiel-I auch die Ki-rche al-s
Institution mit ein. Von daher kann das
Betheler Bekenntnis zu der provokativen
Feststellung kommen: "Die Kirche weiß sich
sel-bst in ihrer sichtbaren Gestalt der
öralnrrna rlcr öhri aleai l- rrniarl-:nrr /T-)i ol- ri nl-r

\ e!e u!!err

Bonhoeffer, Gesammel-te Schriften II,
a.a.O., S. 114). Die Kirche ihrerseits hat
den Ar:ft- r:c- "cli.e BOtschaft von der freientY+

Gnade Gottes auszurichten an al-l-es VoIk"
(6 . Barmer These ) . In al-l-e Lebensbereiche
hinein sol-l- die Botschaft von Gottes Ge-
richt und Gnade getragen werden, auch in
den Bereich des Staates und seiner Insti-
tutionen. Wichtig ist, daß beide - Staat
und Kirche - ihre Berührung gegenseitig so
arl ol.ron Ä=ß Ä i a ai ncna E'roi lro.i t VOn ande-
re. resnckl- i ert wird und in der Bezi ehrrnn
erhal-ten und bewahrt bl-eibt. Die Kirche
braucht für si-ch die Freiheit der Verkün-
^i 

rrrnn - rrnÄ Ä= ali a örÄnrrna rrnA StfUktUfen
einer Institution sich auf deren inhal-tli-
che Dimension auswirken, hat der Staat in
einer Art Konfl-iktvermeidungsstrategie der
Kirche ein Lunfassendes Sel-bstverhraltungs-
recht eingeräumt, eingeschränkt Iediglich
durch dj-e "Schranken des für al-Ie gelten-
den Gesetzes " (Art. 137 lrleimarer Reichs-
rrerfassrrncri .V. 11Lit Aft. 140 Q;rrndac<etz)
Natürl-ich hat auch der Staat Freiheitsan-
forderungen an die Kirche. Er muß den
Resnekt- rler Ki r:che für die Frej_hei_t des
staatl-ichen Entscheidungsverhaltens ver-
langen können - sofern sich sein Entschei-
drrnnqrrarh:l f en i,nnefhalb Seines Arrff raacs -I rq! u4sYee f

"für Recht und Frleden zu sorgen", bewegt.

Daß die Seelsorge an Sol-daten das Verhäl-t-
nis von Staat und Kirche sensibel- berührt,
'I i cci- rrtf dcr ll:nd Dio dadohcoi ri aon

Ereiheitsforderungen stoßen hier besonders
stark aufeinander. Die Kirche fordert für
ihrc \/crkiindinrrnrrsinh:lia e.i ncn unkontrol--
l-j-erten Zugang - und dies in eine Instj-tu-
1-i nn di e :nc^nSten ihfe AUßenhezi chrrncane!vrr t

einer umfassenden Kontrol-le unterwirft.
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Auch in der Bundeswehr hat die Kirche den
qf ääJ- rrnd <oi na Riiracr äh i l.rro E'ri aÄanc-

pfficht zu erinnern - und dies, obwohl- der
Lerufsatltao der Sol-daten in der si- ändi crcn

Vorbereitung auf nilitärische und kri-ege-
rische EinsatzfäIl-e besteht. Der Staat
fordert gerade in der Bundeswehr vöI1i-g zu
Recht Respekt der Kirche vor der Freiheit
staatlj-chen Entscheidungsverhaltens - und
weiß dabei genau, daß es für einen Ein-
satzfal-l- der Bundeswehr nichts schli-mmeres
ai 1.rr- : l < ci ne Ah l ahnrrna rrnrl \/crr^rarf rrnaYr,e
durch die breite Öffentlichkeit und die
moralische Autorität der Kirchen; ganz
abgesehen von dem Todesfallrisiko nlilitä-
rischer Einsätze für den elnzel-nen Solda-
f Fn. cl:s ci n Mi f cehcn rtnd nabeisei vonevr. t . r4 eY v..v^^

Kirche unerläßlich macht. Ki-rche und Staat
sind in der Bundeswehr intensiv aufeinan-
der angewiesen - und stehen deswegen hier
besonders in der Gefahr, sich zw verein-
nahmen und zu mißbrauchen. Die Frage, ob
sich das Verhältnis von Staat und Kirche
in der Bundeswehr auf ei-ner Ebene falrer
Partnerschaft bewegt, ist zu prüfen an der
Frage gelebter Freiheit. Die Grade gewähr-
ter und gelebter Freiheit geben Auskunft
über die Qualität und Ausgewogenheit der
tatsächlichen Partnerschaftsbeziehunq.

Unter dem Gesichtspunkt gelebter Freiheit
ist nun allerdings aus der Militärseelsor-
ge der letzten 35 Jahre - soweit sie sich
in den alten Bundesl-ändern abgespielt hat
- wenig Rühmenswertes zu berichten. In der
"Stellungsnahme des Arbeltskreises DARM-

STi\DTER SIGNAL zUT aktuellen Diskussion um

den Militärseel-sorgevertrag" vom 29. ApriI
1991 wird folgendes Resümee gezogen:
"Obwohl der Militärseelsorge im Militär-
seelsorgevertrag aus dem Jahre 1957 große
Freiheiten eingeräumt worden sind, müssen
wir feststellen, daß die Mil-itärseelsorge
ihre Freiräume kaum genutzt hat. Der Be1-
trag der MiLitärseelsorge zu Eigenverant-
wortung und Gewissensschärfung, zum Schutz

MinÄarhaif-npositionen in der Bundes-
wehr, zu Sinnorientierung für Soldatenbe-
rrrf rrnd Friedensnali1-ik ist rtnzureichend.
Dies hat etl^tas mit latenten Abhängigkeiten
zu tun, in die sich die Militärseelsorge
durch den Militärseelsorgevertrag begeben
hat." Es ist schlimm, wenn sich eine SoI-
datenseelsorge nicht um Soldaten kij.rnmert,
die einen möglichen Einsatz von Atom-,
biologischen und chemischen V'laffen nicht
rnit ihrem Gewissen vereinbaren können und
deswegen seitens der Bundeswehr massiv
'inter Druck geraten - so geschehen beim

sogenannten Immendinger Truppengelöbnis,
siehe Karl- Martln, Die GewissensnoL der
Sol-daten und das Immendinger Truppengelöb-
nis, j-n: Frieden statt Sicherheit, Güter-
l-oher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh
1989, S. 23 ff. Es fäIlt auf, daß die Mi-
l-itärseel-sorge zu f ast aIlen Themen, die
speziell die Soldaten betreffen und die
konErovers Themen, die speziell- die Solda-
ten betreffen und die kontrovers in der
Öffentl-ichkeit dj-skutiert werden, schweigt
- neuer Auftrag der Bundeswehr, weg von
einer Nur-Verteidigungsarmee, hin zu elner
Eingreifarmeei Einsätze out of area,
"friedenschaffende" Maßnahmen; Zwang für
den Berufs- und Zeitsoldaten zu solchen
Einsätzen - obwohl- die Frage, ob der Eid
des Soldaten soLche Fälle mit abdeckt,
auch unter Soldaten umstritten i-st. lrlarum
beteiligt sich die Mil-itärseel-sorge nicht
- oder kaum an sol-chen Diskussionen? lVarum
dieser Rückzug auf die Individualseelsorge
- und se.l-bst da Defizite, wenn in einzel--
nen Konfliktsituatlonen militärlsche In-
teressen tangiert sind?

Karl Martin

Kirchensteuersystem
überprüfen
I Die Präsidentin der nordelbi-
schen Synode, Elisabeth Lingner,
hat eine LJberprüfung des Kirchen-
steuesystems gefordert. Die Ab-
hängigkeit der Kirchensteuer von
der staatlichen Steuerpolitik sei

"fatal", sagte sie dem ,Flensburger
Tageblatt". Nach der Abschaffirng
des Buß- und Bettages zur Finan-
zierung der Pflegeversicherung sei
das JahressteuergeseE jetzt schon
das zweite Beispiel dafür, wie we-
nig von seiten des Staates auf
kirchliche Belange Rücksicht ge-
nommen werde.

Bei den Kompromißverhandlun-
gen über das SteuergeseE sei die
EXO so gut wie überhaupt nicht
in Encheinung getreten", kritisier-
te die Synoddpräsidentin: "Wir
müssen uns viel mehr zu Wort
melden und mit der Politik ins Ge-
spräch kommen-

Das Sonntagsblatt
Nr. 33/95 von
1R. Aug. 19q5
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Simon zu Kruzifix-Urteil
,,Verfassungsgericht
nicht schwächen56

München (epd). Vor einer
Schwächung der Position des Bun-
desverfassungsgerichtes hat der frü-
here Verfassungsrichter Helmut Si-

mon gewarnt. Die Verfassungsorga-
ne sollten sich ,,gegenseitig respek-
tieren", sagte er am 19. September
bei einer Diskussionsveranstaltung
in München. Ansonsten würde viel
von dem verlorengehen, ,,was wir
uns nach dem Kriege aufgebaut ha-
ben". Simon nannte das Vorgehen
des Bundestages in der Diätenfrage
und das geplante Kruzifix-Gesetz
der bayerischen Landesregierung als
Beispiele daftir, daß der erklärte
Wille des höchsten Gerichtes miß-
achtet werde.

Simon verteidigte erneut das

,,Kruzifix-Urteil" der Karlsruher
Richter. Der Minderheitenschutz sei
ein zentraler Pfeiler der bundesdeut-
schen Rechtsordnung. Mit der Ent-
scheidung sei noch einmal unterstri-
chen worden, daß vom Staat ,,keine
Zwänge im religiös-weltanschau-
lichen Bereich" ausgehen dürften.
Gegen den Beschlull sei ,,mit
Fehlinformationen und Unterstel-
lungen gearbeitet worden, die ich
als Protestant nur als Heuchelei be-
zeichnen kann", sagte der frühere
Präsident des Deutschen Evangeli-
schen Kirchentages. Simon bedauer-
te, daß eine Grundsatzdiskussion
über das Verhältnis Kirche-Staat
bisher ausgeblieben sei.

39/1 995 epd-Wochenspiegel

Das "Kruzifix-Urtei1" des
Verfassungsgerichts -
\{ortLaut des Beschlusses,
erste Stellungsnahmen von
Kirchen, Verbänden, Theo-
Iogen und. Juristen, Aus-
schnitte aus dem über-
regionalen Dresse-Echo,
in: egl-Doku'rentation Nr.
35/q5 vom 23. August 19o5.
Bael-el I rrnoan rrnrl Anf r:aon

an: GEP-Vert-rieb Ffn,
TeI: 06q/ 590 oa-1aq.

40jöhriges Bestehen

,,Wir können stolz auf
die Bundeswehr sein65

Bonn (epd). Bundeskanzler Hel-
mut Kohl (CDU) hat den Beitrag
der Bundeswehr über vier Jahrzehn-
te hinweg fiir Frieden und Freiheit
gewürdigt. ,,Wir können stolz sein
auf diese Armee des Friedens und
der Freiheit, auf unsere Bundes-
wehr", sagte er am 26. Oktober bei
cinem Empfang aus Anlaß ihres
40jährigen Bestehens in der Bonner
Beethovenhalle. Zuvor hatten die
Militärbischöfe der beiden großen
Kirchen bei einem ökumenischen
Gottesdienst unter großen Sicher-
heitsvorkehrungen in der Kreuzkir-
che die Rolle der Soldaten gewür-
digt.

Nach den Worten Kohls ist die
Bundeswehr fest in Staat und Ge-
sellschaft verwurzelt und senießt

grollen Rückhalt bei den Menschen.
Ihr Selbstverständnis und ihre Tra-
dition beruhten auf den freiheitli-
chen Werten der deutschen Militär-
geschichte.

Bei dem ökumenischen Gottes-
dienst in der Bonner Kreuzkirche
beklagte der katholische Militärbi-
schof Johannes Dyba eine verbreite-
te Verweigerungshaltung. Neben
der relativ hohen Zahl der Wehr-
dienstverweigerer gebe es auch eine
viel zu hohe Zahl von ,,Ehe- und
Familienverweigerern", sagte er.
Die uralten christlichen Regeln von
,,Selbstbeherrschung, Zucht und
Maß" böten Verhaltensweisen, um
auch in der Zukunft überleben zu
können, fügte der Bischof hinzu.
Der Bundeswehr komme eine wich-
tige Erziehungsaufgabe zu.

,,Feindschaften überwinden"
Der evangelische Militärbischof

Hartmut Löwe sagte, vollkommenen
Frieden werde es erst geben, wenn
Feindschaften unter Menschen über-
wunden würden und "die Wölfe kei-
nen Appetit mehr haben auf die
Lämmer". Friede verlange die Ab-
wesenheit von Feindbildern aller
Art. Im Hinblick auf ,,manche
schrillen und friedlosen" Sätze aus

der evangelischen Kirche warb Lö-
we dafür, Großmut nt zeigen.

Bei einem ,,Friedensgottes-
dienst" auf dem Münsterplatz wurde
kurz vor Beginn des Großen Zap-
fenstreichs scharfe Kritik am Ablauf
der Feierlichkeiten geübt. Der
Rheinhausener Pfarrer Dieter Kelp
nannte den Slogan ,,40 Jahre Bun-
deswehr - 40 Jahre Frieden" einen
,, Etikettenschwindel in mörderischer
Dimension". Militär bleibe auch in
vermeintlichen Friedenszeiten im-
mer das Mittel einer ,,destruktiven
Weltsicht", sagte er vor rund 250
Menschen. Der katholische Priester
und Vertreter von Pax Christi,
Heinz Missalla. bezeichnete den
militärischen Festakt als 

"pseudo-
religiöses Ritual" und,,teutonische
Militäroperette". Zu dem Gottes-
dienst hatte die Evangelische Stu-
dentengemeinde Bonn eingeladen.

In der Bonner Innenstadt wurde
die Hofgartenwiese, Ort des Großen
Zapfenstreichs, hermetisch abgerie-
gelt. Die Polizei und der Bundes-
grenzschutz setzten ein Großaufge-
bot von mehreren tausend Beamten
eln.

441 1 995 epd-Wochenspiegel

Kritik Walter Romberss :

Wort der EKD
,,rückwärts gewandt6'

Berlin (epd). Scharfe Kritik am
Wort des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) zum
3. Oktober hat das Berliner Mitglied
der EKD-Kammer für öffentliche
Verantwortung, Walter Romberg,
geübt. Das ,,nur rückwärts gewand-
te" Dokument liefere weder klare
Analysen noch Impulse fi.ir die
künftigen Aufgaben der Kirchen in
der Entwicklung Deutschlands, er-
klärte der SPD-Politiker am 1. Ok-
tober in Berlin gegenüber epd. Die
Deutschen stünden vor einer

,,schwierigen Epoche ihrer Ge-
schichte mit vielen Chancen, aber
auch mit vielen gefährlichen Risi-
ken".

Dies werde in dem Kirchenwort
nicht zur Kenntnis genommen.

Auch auf die seit 1990 in Deutsch-
land stattfindende riesige Vermö-
gensumverteilung gehe die EKD
nicht ein, beklagte Romberg, der
letzter Finanzminister der DDR
war.

epd-Wochenspiegel 40/1 995
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Pressenitteilung

Zu iler Yerlautberung der hessestelle des Bundesver{assungsgerichts (BVG) Nr. 4,6/95

vom 7. November 1995 erklärt der evangelische Militärbbchof Dr. Hartmut Läwe,
Bonn:

Die Entscheidung des BVGs zu den Außenrngen "soldaten sind Mörder" oder "soldaten
sind pocntielle i!{ördern E'ilI der },{einungsftelheit Cienen. Die Meinungsfreiheit ist ein

hohes Gut. Ihr aber die Würde eines für Frieden und Sicherheit unseres Gemeinwesens

unverzichtbaren Teils der Bürgerinnen und Bürger in Uniform zu opfern, ist zu teuer
erkauft.

Der innere Friede einer Gesellschaft ist gefdhrdet, wenn die gesamte Bevölkerungsgruppe
der Soldaten ungeahndet diffamiert werden darf. Mörder handeln immer und in jedem

Fall verwerflich. Auch ein allgemeiner und von der Bezeichnrurg einer konlreten Person

absehender Gebrauch des Begriffs Mörder trägt zur Verwahrlosung einer zivilisiefien
Auseinanderseuung bei. Hier werden Spielregeln eines fairen Streits verletzt.

Das BVG hat nicht nur die Aufgabe, über notwendige Freiheitsräume zu wachen. Es

muß auch dazu beitragen, Voraussetzungen für ein gedeihliches Zusammenleben zu

erhalten.

4. Beschlüsse von Gerichten müssen dem gesunden und durchschnittLichen Menschenver-
stand vermittelbar sein. Das BVG jedoch trägt Differenzienrngen vor, die künstlich und
abstrakt bleiben und ar den Verhältnissen der tatsächlichen Verständigung unter den

Menschen völlig voöeigehen.

5. Ich bedaure das Ikrlsnrher Urteil. Es dient nicht der Befriedung. Ich wiederhole, was ich
anläßlich der 40-Iahrfeier der Bundeswehr öffentlich geugt habe: Die Soldaten tragen

bei zur Abwesenheit des Krieges. Insofern dienen sie dem Frieden. Weil sie Mördern das

Handwerk legen, verdienen sie es nicht, ins Zwielicht gezogen zu werden.

Friedrichshafen, den 7. November 1995

Pressestelle der EKD
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Personalia

E VAN GE L T S C H E ARB E I T S GE ME I N S C H AF T

ZUR BETREUUNG DER
KRIEGSDIENSTVERWETGERER (EAK)

Arr den
Herrn Vorsitzenden des Rates
der Evangelischen Kirche in DeutschLand
Bi-schof Dr. K. Engrelhardt
c/o Slmode der EKD
Graf- Zeppelin-Haus
Olgastraße 20

88045 Friedrichshafen Bremen, den 08.11.1995

Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender,
lieber Bruder Engelhardt,

mj-t, ja nit Zorn habe j.ch zur Kenntnis nehmen mr.lssen, daß sich der Mi1ltärbischof
Dr. H. Löwe in den Chor derer eingereiht hat, die unser Bundesverfassungsgericht wegen
seiner Entscheidung zLrm Tucholsky-Zitat heftig kritisieren. Daß Ossietzky schon im
Jahre 1932 wegen der Benutzung des Zitates von einem Gericht freigesprochen wurde, daß
die jtlngste Entscheidung zugunsten der Meinungsfreiheit bei der Auseinandersetzung über
das "Kriegshandwerk" nur fortschrei.bt, was vom Verfassungsgerj-cht in dieser Sache schon
entschieden vtar, blej.bt vom Militärbischof unberücksichtigt. Schon heißt es auch in den
Gazetten, daß die CDU ej.n besonderes Gesetz erwäge, um die Entscheidung des Verfas-
sungsgerichts durch ei.nen einfachen Gesetzesakt zur Makulatur werden zu lassen. Frlr
ndch ist es erkennbar, daß der MiLltärbischof nit selner Presseerklärung f{lr solchen
Weg seine Hj.lfestellung anbietet.

AJ-s Vorsitzender der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegs-
dj-enstverweigerer (nRK) weiß ich, daß jeder der von uns betreuten jungen Menschen sich
innerLich und auch nach außen im Sinne des Tucholsky-Zitates äußern muß, wenn seine Ge-
wissensentscheidung nicht in Zweifel gezogen werden sol1.

Aber ganz gleich, wie man die Sache beurteilt: der Angrlff auf das verfassungsge-
richt, wie er seit kurzem so richtig in Schwung gekommen ist, richtet sich im Grunde
gegen den Wert des EinzeLnen in unserer Gesellschaft. Ob beim Asylrecht, ob beim Kruzi-
fix-Urteil oder ob JeEzE beim Urteil zum Tucholsky-Zitat - immer versucht das Verfas-
sungsgeri.cht, den Grundr^tert des Einzelnen zu schtltzen. In einer Zeit, in der unsere Ge-
sellschaft, unser staat mehr und mehr dazu tlbergeht, d1e Minderheiten zu majorisieren
und thnen durch solche Art Demokratie (oder muß man sagen: Demokratur) Grundrechte zu
nehmen, muß es beschämen, wenn sich ausgerechnet die Krrche (wer ist das eigentlich?)
gegen die Instanz stellt, die solche Entartung unserer Demokratie zu einem bloßen Mehr-
heits-Mechanismus zu verhindern versucht.

Deswegen ist der Punkt 4 der Pressemitteilung des Mil-itärbischofs so besonders pein-
lich, wenn dort verLangt wird, daß Gerichtsbeschlüsse "dem gesunden und durchschnlttlj-
chen Menschenverstand verrn-ittelbar" sein müßten. Merkt der Militärbischof nicht seine
gedanklj.che Nähe zum "gesunden Volksempfinden" fnlherer unseliger Zeiten? Wer bestimmt
denn bej. uns was "gesunder" und was "durchschnittlj.cher Menschenverstand" sein so1l.? Da
Minderheiten in solchem Denken keinen Platz haben, muß man doch fragen, wie sich das
mit dem Auftrag des Evangeli-ums velträgt !

Man mag ja durchaus streiten, ob dieses oder jenes gnrt oder schl.echt ist; Daß aber
j.n unserer Zeit das Verfassungsgericht mit der Verteidigung der Grundrechte des Einzel-
nen der Kirche näher stehen mlißte als eine Po1itik, die j.n - zugegebenermaßen schwieri-
ger - Zei-t, dem Mehrheitsdenken restfos zu verfallen droht, dies sollten Kirchenvertre-
tef erkennen und rnindestens so deutlich aussnrechen d:ß I{i rcl-ro :l. \nwältin der Schwa-
chen erkennbar bleibt.

Mit freundlichem Gruß

gez. Jan Niemöller

PS: wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenhei.t erl-aube ich rn-1r, diesen Briefi-n ej.nigen Tagen der Presse zugänglich zu machÄn.
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die lageszeilung I Dienslog, 21. November I 995

PfarrerandieF'ront !

I Der evongelische Militürbischof und Bevollnrüchtigte des Roles der EKD, Hortmut [öwe,

über den Unlerschied zwischen ,,klinisch reiner" Situotion und dem Ernstfollon der Front

lllt;,,Du sollst deine Feinde lie-
bcn." Wie, IIet I.ön,c, hringen Sie
Go t tel; G e bot in E inklong m i I den
AuJtagder llilitän?

l-,iin'r:: Korrlliktc lasscu siclr
.nicht l(isen nrit dcnr Satz: ..Seiil
nett zucinünder." Int Inneren ist
tlic l'olizr:i nols,entlit. Wir l'rrau-

clrcn iruclr irtr irttcrrtalionrrlcn Kon-
lcxt cinc intcnrationalc I'olizci.
I lcrkiirrrnrliclr lrabcn wir das Mili-
1ür genannt. lch kann mir wegen
dcs Cewallpotcntialcs, d.rs unter
Mcnschen nun einnral vorhanden
ist. niclrt vorstcllcn. dal] in absch-
barer Ze it die Notrvendigkeit einer
internationalcn Polizei nicht mchr
gcgctrcn ist.

Die Pazifistctt in der Kirche ha-
ben dennach den KampJ um ll'af-
ten I os igke i t v e r I o ren?

Abcr vielc sagen, rlaß ihr Pazi-
fisnrus nic zunr Ziel hatte, Polizei
otler internalionalc Polizei auszu-
schließen. Richtig ist, daß die Frie-
dcnsbcwcgu ng inr Zusurnnrcnlrang
rnit dcr Nachriistung in der jetzigen
Situation sich unrorientiert und in
schr untcrschiedliclrr.: Gruppcn
zerlillt.

Ändern sich mit clerveränderten
Rollc dcr lJundesvchr auch die
A ntonlcntngen on die lll i I iränecl-
sorge?

Natürlich ist cs ein Unterschicd,
ob man Soldat ist in einer Situa-
tion, in der man ein Flandwerk
lcrnt, das nran nic ausüben muß.

ßischof Ilarlnrul l,öwe
t't tto: I:rtur k [) arcl ü t se r

Oder ob rnan, so wie in unscrcn
Nlchbarliintlern, bei Krisensitua-
tionen als Soldat tarrg ist, also mit
Verwundungen, mit Krankheit,
mit Verstünlmclungen, rlit denr
'l'od rechnen muß. Diese r Ernstfall
ist neu und bringt auch die lvtilitär-
seelsorge in cine Situatiorr hcson-

dcrcr Bcwiihrung.
lVelche Reaktfunen nehnen Sie

wahr unlcr dcn Soldutcn unge'
sichts tler veriindertur Rolle des

Bundawehr?
lch habe mir bcrichlen lassen,

dalJ nicht wenige Sr.lldaten ihren
Abschied genommen haben, als

sich die sicherlreitspolitische Situa-
tion vcrändcrte. l)as war beson-
dcrs einfach, weil das Militär ohne-
hin verkleinert wurde. lch nehme
jetzt wahr, daß man sich sehr sensi-
bcl auf die neuc Situation einstellt.
Daß man in keiner Weise kriegslü-
stern ist, daß man aber sieltt: Was
für Franzosen, für l{olländer, für
Englänr.lcr vcrpllichtcnd ist, kann
auf Dauer n icht von Deutschen ge-
mieden werdcn.

.., uncl das nicht nur in den obe-
ren Rüugen?

Ich hirbc mit Wehrpflichtigen
gesprochcn, dic nranchnral sogar
etrvas unbekünrmert die neue Si-
tuation diskutiert haben. Iclt hahc
aber dcn Eindruck, je höltr:r dic
Verantwortung, je hiiher clcr
Rang, unr so veranlworlungsvoller
rvird in der Regel die neue Situa-
tion gcwürdigt und u'crdcrt die Gc-
l'ahren geselrert, Inr Z-usammen-
hang vuu nröglichcn Uinsiitzen in
Jugosllwicrr lrlbcn tliu Nlilitiirs
schr vicl überlegtcr rcagicrt als

manchc I'olilike r. l)asslirnnrt rnich
hoffnungsvoll. Militiirs wissen, rvas

auf dem Spiel steht und Einsiitze
an Mcnschcnleben koslcn ktirtncn.

Sintl denn auch cinigefroh dar-
üben in absehbarer Zeit eine
gleichberechtigte Rolle spielen zu
düden?

Nltiirlich giht es das. Aber rnan
kann nicht verlangen, daß Solda-

ten differenziertere und bessere

Menschen sind als wir Pfarrer zum
13cispicl.

IIat das Thema Tod einen
ueuen Stellenwerl unter dcn Sokla-
ren und in tler ilIilitäneelsorye?

Es ist natürlich immer über

tlicsc Crcnzlrcrcichc - Kr:rrrkhcil,
Unfall, lid - gesprcrchen rvclrdcn.

Aber es ist ein Unterschied, ob
ntan an rlas Stcrben dcr 80jährigen
Ciroßnrutter denkt oder ob das al-
les in das eigerte Leben hineinragt.

Konrmen die Soldaten in ifuer
Angst zu Ihnen?

Il'l it Sorgen, nrit Ecklcrnrr;ungen
komnren sie in der Regel. Das wird
viel stärker, rvenn die Soldaten in
ciner Llbungssituation sind, als
wenn sic rlen normalcn Kascrncn-
alltag erleben. An den Schauplät-
zen, wo nran verwundete Soldaten
sieht, ist nran den Fragen nähcr als

in unserer klinisch-reincn Situa-
tion. Da ist nicht täglich jeman<l.

der mit Angstcn konrnrt. Aber
viclc trcibcn Sorgcn gcradc inr
Blick auf Familic und auldie Kin-
der um. Das ist schon in gewisser
Weise neu für uns.

und politisch verantworllich sind.
Aber clas ist nicht die Aulgabe von
Militärnfarrern. Das müsseu an-
dere kirchliche Grenrien beurtei- r ''
len. Jernand, dcr sich einer
schrecklichen Situation stellen
rnu13, hal Anspruclr tlarauf, daß dcr
Pfarrer sich nicht dispensiert und
sagt: ,.Mir gefällt nicht, was da jetzt
anstcllt, un(l iclr lasse cuch allciDe."
So ctwas darfes nicht geben

lVöhrend des GolJltriega haben

US-Geistliche die llatfen geseg-

neL Ist so etntos auch in Deutsch-
land vorstellhar?

Also iclr weill nicht, da rvird im-
nrcr viel behauptet: lch habe rlas

nicht gcschen. Es ist richtig, daß es

auch clrristlichc Kon[essioncn gitrt,
dic das tun. lclr hiirc. rlatl es dcr Or-
thodoxie leichtficle, Waffen zu
segnen. lch kann mir dasnicht vor-
stcllcrr. Wir scgncn kcinc Aut<.1s,

wir scgncn keine Küchcngcrütc.

Ich küsseja auch keine Autos oder
Wlschnraschincn, sondcrrr nreirrc
Frau. Und entsprechend mcichte
ich auch, daß wir Menschen seg-
neu. Natürlich: Soldaten wcrde ich
scgnen [ür ihren verantwortungs-
vollen Dienst. Aber das verlangt
nicht, daß ich das Instrurnenta-
rium. mit dem sie ausgcrüslct sind,
hcilige und segne.

ll'enn ein Soldot bein Einsatz
ums Leben komnt, ist das dann
ein Ileldentod?

Der Respekt Soldaten gcgen-

über verlangt nicht, daß man ein-
zclne zu Helden stilisiert. Mir ist
dicsc Kategoric frenrd. lch haltc
nur bedingt etwas von der tleili-
gcnverehrung.

lnlervierv: Julia Karnick

zrvar unabhängig davon, ob ein.'i',;ii;.l.ii
Ilinshtz cthisch legitinricrt ist oder ':'

rriclrl. 7,wlr nruß tl:rriilrcr rrachgc- :
dacht wcrden, ob Einsätzc cthisch I

BUIIDESWEHR

- Verantwortung
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Pressemitteilung

Arbeitskreis
DARMSTÄDTER SIGNAL 5, Noveober 1995

"DaRvsr.qpreR S |ole I j' ge gen, Ilstrum c ntal i sierun g_der Burrdesr,vehr

Mitgliedervers,qnunlunewghlje:neue.Llz-oJ.stand

Am verg4ngenen Wochenende wälrlte das "D.{Rlr{sTe-orpR SIGNAI".

einziges Spracluohn für lcitlsche Stinmeu aus der Bundesrvelu und fiir
sie, auf einer Mitgliedewersarnrnlung einell neuen Vor-stand. Neuer

Sprecher des Arbeitskreises wtrde Dr. N[ichael Steger-de Wiljes.

Stabsarzt aus Husurn, den als Verbeter kirnftig Oberstleuhrant Bertranr

Hacker (Mrinchen) und Oberstleumant a.D. Helmuth Pn'eß (Srvisttal)

unterstritzen. Ar die Stelie des bisherigen Vorsitzerrden des Förder-

kreises. hofessor Horst Eberharil Richter aus Gießen, trat der Freibur-
ger SPD-Bundestagsabgeordnete Gernot Erler, zu dessen Stellvertre-
tem der Meckenheimer Richter Dt, Hans Paehler gewählt rnrrde. Unter
den Beisitzcrn des Förderlqreis-Vorstancles filden sich urit Carola
Stenr, Karlireürz Koppe, Elmar Sclunfiling. Klaus Staeck und Winfried
Nachtwei (MdB Bündris 90/Die Grürren) rveitere bekannte Narnen.

Die lvfitglietlen'ersamrnlung setzte sich kriti.scrh nut dem schritfweiserr
Funktionswandel der Bundeswetu' auseinander, die aus einer.{rmee zur
Landes- rurd Bundnisverteilung alhnällich ar ein96 verfügbarerr
Instmrnent frr die irrtemationale Politik der Bundesregienmg gemacht

rv€rdcn solle. Bei diesem $randel lortipft die Brndesrvehr-Führung
nach Auffassung des "D-qRIr{STAoTER SIGNALS" an fragwrirdigen Tra-
ditionen atr unrl vetnachlässigt zunehn:encl das Ideal des rnündigen und
selbständig albeitenden Soldaten ("sharsbru'ger in Unifonn"). fi[' das

der Verein seit seinem Bestehen einrift. ln die öffentliche Dislarssion
rltrer die europttische Sicherheit und die Rolle der Bundesr,''elu will das
"DaRIvISTADTER SIGNAL" ill Zuhrnft mit einer deutlicheren Stimme, vor
allem äus der tsundeswehr selber heraus, eingreifen r.rnd u,ie bisher die
dazu nötige Zivilc.ourage tiber den Fördeilc'eis, dem iiber 340 Personerr

an gehören, nach drlrcklich rurtersftrtz gn.

- Verantwortung 17195 S. 335 -



l.tilitärseelsorge nach Halle

ftDie Militärseelsorgtefr in
kirchenrechtlicher Hinsicht
nach dem Svnodenlceschluß

Referat von Jan NiemAller, Usingen bei der
Forschungsstätte der Fvang. Studiengemein-
schaft (FFST) in Heid.elberg, 20.01.1995

Man wj-rd in der Geschichte der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland Iange suchen
müssen, bevor man einen Synodenbeschluß
findel-- dar sö Sehf die Pfobleme des in-!4IIYV 9,

nerkirchlichen Rechts auf der Ebene der
EKD ins Licht rückt, wie dies bei dem Be-
schluß der EKD-Synode in Hal-le vom
10. 1l- .1994 der FaIl- ist. In der Öf fent-
'I i chkci t - zrrm Teif unterstützt durch Auße-4!v.j/L94 u,

rungen im kirchl-ichen Raum, wurde dieser
Beschluß als "gelungener Kompromiß" ge-
nri aqen 711m Tci I qod: r :l < ein t'Schritt
}/!fvevrrt

nach vorn" bezeichnet. Solche Außerungen
mögen verständlich sein, wenn man die emo-
tional hochgeputschte Atmosphäre der Bera-
tungen zu dem Thema "Mil-itärseelsorge"
einka.l-kuliert. Ob sie allerdings einen
real-en Hinterqrund haben, offenbart sich
erst, I^renn *"" den Beschluß nach seinem
substantiellen Inhalt befragt und seine
wi -t.,,-^ _ - i ^t-f ZUI_etZt füf di. F.rr:nnel i _vr4!^srrY lverryErr

sche Kirche in Deutschland als den Zusam-
menschluß der evangel-ischen Gl-iedkirchen -
analysiert. Die Tatsache, daß ein Beschluß
i n araRar E i nniiii aleci l- 1a< n:h:-_ nur r^renl_ge

Enthaltungen) gefaßt wird, kann nicht aIs
Kriterium dafür dienen, ob solch ein Be-
schluß auch inhaltl-ich die Evangelische
Kirche in Deutschl-and heute weiterbrinqt.

Die Analyse des Beschlusses in rechtlicher
Hinsicht setzt aber zum Verständnis vor-
aus, daß man sich zunächst darüber verge-
wissert, wie es zux bestehenden
"Militärseelsorge" im Raum der EKD gekom-
men ist, auf welche lrieise der EKD auf dle-
sem Fe.l-ci überhaupt eine Kompetenz zuge-
wachsen ist: denn - man muß qerade i-m Zu-
sammenhang nLit dem Probl-em
"Militärseelsorge" wohl daran erinnern
die Evanqel-ische Kirche in Deutschl-and i-st
nach ihrlr Grundordnung "ein Bund lutheri-
scher, reformierter und unierter Kirchen"
(Art. 1 Go) , Zwar wird im 2 Absatz dieses
Artikels ausdrückl-ich hervorgehoben, daß
i-n der EKD die "Gemeinschaft der deutschen

sichtbar

werde i zwar enthäl-t auch der 3. Absatz
Hinweise darauf, daß die EKD in der Bin-
dung an die "in Barmen getroffenen Ent-
scheidungen" als bekennende Kirche die Er-
kenntnisse des Kirchenkampfes über I{esen,
Auftrag und Ordnung der Kirche zur Auswir-
kung bringen woIIe, aber letztlich sind
diese Zi-elbestimmunoen nicht dafür ent-
scheidend, welche Kompetenzaufteilung zwi-
schen den Gl-iedkirchen und der EKD in der
Grundordnung normiert wurden. Man kann sa-
9€D. daß die EKD nrit dieser Ziel-bestinmung
in ihrer Grundordnung den Weg zum
"Kirchesein" hat öffnen bzw. nicht ver-
sperren wol-Ien. An dem - vielleicht noch -
bestehenden Charakter elnes "Bundes von
Gliedki-rchen" ändert solche Ziefbestinunung
nichts. Eine nur kurze Durchsicht der er-
sten 9 Artikel der Grundordnung bestätigt
dies, vrenn dort immer wieder die Aufgabe
betont wj-rd, daß die EKD dj-e Arbelt der
Gliedkirchen in diesem oder ienen Bereich
711 fördern bzw. äußerstenfalls
"Rj-chtl-inien" auf zustel-1en habe (Art. 9

^^\ 
rrf -r^L l i ^h ai fr{- ac i n elar /:rrrnÄarÄ-9VJ ' lqLDeUIl4!9ll V!!U EO llt gg!

nung der EKD nur zwei Artikel, in denen
der EKD unmittelbar Kompetenz zugesprochen
ist. Di-es sind die Art. 17 und 19. fm er-
steren erhält die EKD ej-ne eigene Kompe-
tenz zur Mitarbeit in der Ökumene und für
die Ausl-andsarbeit. In Art. 19 wird der
EKD das Recht zuerkannt, "die gesamtkirch-
I i chen An l i eoen carrcniiLrar :1 1 qp Inhabern
öffentlicher Gewal-t" zu vertreten. Vtas al--
lerdings "gesamtkirchliche Anliegen" sind,
wj-rd nicht gesagt. Stattdessen enthäIt der
2 - Abs:tz des crleichen Artikel-s wieder ei-
ne Formulierung, die die Gliedkj-rchen ins
rlQn.i al hri nnl- ll .

"Sie erstrebt einheitLiches Handel-n ihrer
Gl-iedkirchen auf a-LLen Gebieten des öf -
fentl-ichen Lebens. "

So qibt es nur elnen handfesten Artikel in
der Grundordnung, der, abgesehen von Art.
17 und 19, festlegt, in welchen Fäl-l-en die
EKD unmi-ttelbare, für die Gliedkirchen
bindende Gesetzgebungskompetenz hat. Und
gerade dieser Artikef Iäßt erkennen, wie
stark diese Kompetenz an die Zustimmung
der Gfiedkirchen gebunden ist. Es ist der
Artikel 10 der Grundordnung, der zum bes-
se.ren Verständnis hier ausdrückLi-ch zi-
tiert werden muß:
"f)i e Fwanoeli sche Kirche in Deutschland
kann gesetzliche Bestimmungen mit Wirkung
für die Gliedkirchen erlassen

evangelischen Christenheit "
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l.tilit:irseelsorge nach Halle

a) für Sachgebiete, dj-e im Bereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland be-
rej-ts einheitlich geregel-t waren;

b) für andere Sachgebiete, wenn die betei-
Iigten Gl-iedkirchen damit einverstanden
sind. "

Kttrz .resä.t1- - kann damit die EKD GesetZe
fiir cli c-icni nen Q:chcahi al- a ar'l ><can Ai ov!4seevrrt

schon immer in ihrem Bereich einheitlich
oarccal1- w:ren Daneben kann Sie eS nqf
insoweit tun, al-s beteiligte Gl-iedkirchen
nicht widersprechen.

Dabei muß die starke Positi-on der Glied-
kirchen bei Gesetzen auch ins Auge fallen,
die die Beziehungen zum Staat betreffen;
denn die bedürfen nicht nur einer 2/3-
Mehrheit in der Synode, sondern benötigen
auch die Zustimmung der von den Gl-iedkir-
chen gebil-deten Kirchenkonferenz (Art. 26,
Abs. 3 GO) .

T)i a< 1t^rirrcaacnl-ri alrl- orcnlroi ni ac aal.ra-

ten, kurz das Entstehen des Mil-itärseel--
sorgevertrages im Raum der EKD in rechtl-i-
cher Hinsicht zu beleuchten. Dabei- kann
ich nur en passant die verschiedenen
kirchl-ichen Argumentationsstränge strei-
fen, die ohnehin bekannt sein dürften.

Der Militärseel-sorgevertrag vom 22.2.1-957
- Entstehung und Rechtsgrundlagen inner-

naJ_D oer .LKU -

Mit cier ersten Erwägung im politischen
Raum, daß die Bundesrepubfik im Rahmen der
westlichen Vertej-digung auch wieder eigene
Streitkräfte aufbauen solIte, wurden zei-L-
ol ei ch arrr:h cli e ers,l- en Gesnräche zwischen
Vertretern der Kirche und den poJ-itischen
Instanzen darüber geführt, wie die nach
Äor \/arfa<<1rhd 2ir armAal i nhandc Qaal caraaY-"
an den Soldaten geordnet werden könnte.
Sieht man einmal von dem Vorgeplänkel über
di e Secl qör-F :n den cieutschen Mi tol i edern
in den amerikanischen "Iabor units" ab, so
hat der erste handfeste Gesprächskontakt
über das Thema der Mil-itärseelsorge im Ok-
tober 1951 zwischen Bundeskanzl-er Adenauer
und dem damaligen Ratsvorsitzenden Dibel-i-
rrs si- :1- i- crefunden. ei n Gesnrär:h - das of fen-
sichtl-ich seinen Niederschlag in dem Be-
schluß des Rates (25 . 10. 1951 ) , fand, den
d:m:l icen Präl:ten KunSt mi; Verhand'rrncen
in Bonn über die Gestal-tung der "Seeisorge
i n efw: i rrcn dcutsChen Vefbänden" ZU be-

t r:rren lrral ,T Mii l I ar-Kcni Mi I i tä rcoa l -rrelr e t

c^r^a i m <n=nnr1n6q=p,l J zwi sch4n kirchli-
chem Auftrao und ffdlitäfiSCher F inl.ri nÄrrna
Hamburger Theologische Stud.ien, Steinmann
& Streitmann, Hamburg 1990, S. 44, Anm. 3'7

und 38). Aus Zeitgründen muß i-ch es mir
\/ers:dcn rien Gana ricr \/arhrnÄ'l rtn^an zrsi -
schen der EKD und dem Staat (zunächst dem
Amj- Rl :nlr d:nn rlam \/ariai ali arrnncni n i <iar\

nachzuzeichnen. Die vielen )etzE zugängli-
chen Dokumente Iassen keinen Zweifel mehr:
sie wurden von einem klei-nen Zirkel inner-
h: ll-r Äor trKn aafiihrt- Äar ci nh

Yv!srr!et

herein darauf festgelegt hatte, die Mil-i-
tIr<aal <^rda r^roi J-aolranA ih Äia mi'l it-=ri-

sche Strukiur und Hierarchie einzubinden,
wie dies vor allem vom Verteidigungsminj--
sterium gewünscht war. Statt vieler Belege
sei hier auf eine Stellungnahme von Bi-
schof Dibel-ius zum Vorschlag der Rheini-
schen Kirche, das Kirchenamt für die Bun-
deswehr unter kirchliche Verantwortuns zu
<f al'l an lri naot^r'i

"Die mil,itärischen Notwendigkeiten (vor
al-Lem im l"|ob. EaJ-J-) erf oEdern, daß die Mi-
Ljtärseel.sorge - außer dje rein kirchLi-
chen AngeJegenheiten - staatLich geJenkt
wird. Hierzu ist erforderTich, daß das
Kirchenamt dem Verteidigungsmi.nisterjum
untersteht. Bei einer anderen RegeJung muß
der Staat befürchten, daß auf die Mil-itär-
see-Lsorge EjnfLüsse einwirken, die die
SchJagkraft der Truppe beeinträchtigen.
Der Staat kann sich daher auf keine andere
RegeJung ejn-l.assen." (Schreiben vom 26.0
.1956 EvangeJisches Zentral-archiv
2/84/644/77br).

Zu dem erwähnten kirchenamtl-ichen Zirkel-
crehärten nehen Dibelius der Präsident der
Klrchenkanzl-ej- der EKD von Hannover, Bru-
notte, die Oberkj-rchenräte Osterloh und
Nlemeier - sor^rie l-ast not l-east Prälat
Krrnsf - der eDätere Mil_itärbischof . Zwi-$Y.rv e t

schen diesem Zirkel auf kirchl-icher Seite
und dem Verteidigungsministerium auf der
anderen Seite wurde die Struktur der Mi-l-i-
l-Ärqccl <^rda faql-aol oaf r^rrrrrio i ncl.rocnnAo-

re der Beamtenstatus der Militärpfarrer
und die Unterordnung des Kirchenamtes un-
ter dem Verteidigungsminister abgesprochen
und gegen aIl-e Einwände vertej-digt.

Dabej- kan.: es während der Verhandlungen
nrrr 7r nrrnk-rtellen Kontakten zu den Gl-ied-
kirchen oder zum Rat, die EKD Synode
selbst bl-ieb weitgehend uninformiert. Im-
merhin solfte nicht unerwähnt bl-eiben, daß

- 1/or:nl-r^rnrl-rrna
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damals die VELKD-Mj-tgliedskirchen Hanno-
ver, Braunschwei-g und Lübeck noch Mitte
1956 den Beamtenstatus für die Militär-
pfarrer ablehnten, wenngle j-ch das damal-s
nit dem Unmut darüber begründet war, daß
die Militärseelsorge der EKD unterstellt
wurde, der ein echter Kirchencharakter von
der VELKD abgesprochen wurde.

ll:s hinderfe die maßgeblichen Leute in der
kirchlichen Exekutive jedoch nicht, vor
oder doch nahezu zeitgleich rLit der Zulei--
tung des Entwurfs eines Mil-itärseelsorge-
vertrages (8.2.56) an die Gl-iedkirchen be-
reits Vorentscheidungen zrt treffen, die
den innerkirchl-ichen, vor al-l-em den syn-
odalen Entscheidungsprozeß nachhaltig be-
ainfIrrRicn (1 q 1q5q Re<l-cl Irrna aina< Mi-

\ L . J . -r re f

l-itärdekans; 1.3.l-956, Gründung des Kir-
chenamtes für die Bundeswehri April 1956,
Dienstantritt der ersten $Iehrbereichsdeka-

Die nachhal-ti-qe Kritik aus den Gliedkir-
chen. die "i"i - iihricrens errr-h von Hanno-errva., gvl+Ye]^v

ver und Lübeck - vor al-l-em gegen den Beam-
tenstatus der Mil-itärpfarrer wandte, spie-
gelte nicht zul-etzt den Mißmut darüber wi-
der, daß sich die Spitze der EKD gegen aI-
le Einwände bereits weitestgehend über die
Grundstruktur der Militärseelsorqe mit dem
Vertei di gun gsnr-ini s te r ium verständigt
hatte. Nur so ist es zu verstehen, daß die
EKD-Synode auf ihrer Tagung in Berlin
(27 .-29.6.1956) die Erwartung aussprach,
daß der Rat der EKD bis zur nächsEen Syn-
odensitzung keine Entscheidungen fäI1e,
die die EKD in dieser Sache binden würden.
I,lie sehr die Exekuti-ve der EKD damals
glaubte, die Synode in der Frage der MiIi-
tärseel-sorge beeinflussen zu können, er-
gibt ein Briefwechsel zwischen dem Präsi-
denten des Kirchenamts Brunotte und dem
Militärbischof Kunst (1.8. /'7. 8. 1956), der
Ä'i a 1/ormrrl-rrna nahal cal- d:R rlcr Srrnndcnlra-velrrrqeqrr), rrqrref eY ur vJrrvselrve

schluß nur deswegen gefaßt r^terden konnte,
wei-L "breder Kunst noch die EKD-Kanzlel
vorher Kenntnj-s von dem entsprechenden An-
trag hatten und deshaLb zusammen ndt dem
EKD-Rat keine entsprechenden Gegenmaßnah-
men treffen konnten" (v91. hierzu J. MüI-
l-er-Kent, a.a.O,, S. 76, Anm. 169) .

Der Synodenbeschluß wurde von der Exeku-
tive einfach ignoriert. Knappe zwei Wochen
vor der für den 3. -8 . 3 . 1957 nach Ber.l-i-n
einberufenen EKD-Synode wurde der Vertrag
am 22 .2.]-95'7 in Bonn unterzei-chnet. Jetzt
r.r>r rli c Srrnnrla acl'rrrnrlcn r riann ialz:, l.r'l i ah

Y 9v ul]vvI1,

ihr nur noch ein "Al-les oder Nichts". Der
Rat hatte dj-e Erwartung der Synode in den
Wind geschlagen.

Dabei muß lei-der um der !{ahrheit wil]-en
festgestellt werden, daß gerade das Unter-
zeichnungsdatum so gewählt worden war, daß
sie noch vor der EKD-Synode stattfand
(vgf. Briefwechsel Kunst-Strauß vom
5.2.1951, zitiert bei J. MülIer-Kent,
a.a.O., S. 80, Anm. 185).

Der Rat bzw. die Exekutive der EKD hatte
die Synode ej-nfach "ausgetrickst" und man
kann nur mit Erstaunen zur Kenntnis neh-
mcn r^ri c 1 q6R Draf Qalrorrnor nl:rrl-r{- a Ai a-4rrvr., Yfqsvevt

ses Vorgehen rechtfertigen zu können. wenn
er sich auf Präsident Brunotte, einem der
llegbereiter des Milj.tärseelsorgevertrages,
beruft und vor der PfäIzischen Synode
meinte, daß die Synode nur allgemei-ne
Grundsatzfest.stel-Iungen treffen, nicht
aber "konkrete Einzel-anweisungen' geben
dürfe. Das Prävenire, das von den staatl-i-
chen und kirchlichen Verhandlungsführern
entgegen dem Synodalbeschl-uß mit der Un-
terzeichnung gespielt worden hrar, verstj-eß
in grober lVeise gegen die Kompetenz der
Synode, der es nach Art. 23, Abs. 2 GO zu-
steht, dem Rat Richtlinien zu geben. Die
ncnchcne Ri nhlljpie Laqtete ei nderrti rr:
keine Bindung vor der nächsten Synodalbe-
ratung. ülenn der Präsident der Kirchen-
kanzlei "nrö clomo" solche Richtlinien derF--

Synode als l-etzten Endes "unverbj-ndLiche
Meinungsäußerungen" wertete, dann übersah
er zumindest, welche Bedeutung das lriort
"RichtIinien" im Sprachgebrauch normal-er-
weise hat (v91. die Richtlinien-Kompetenz
des Bundeskanzlers, die l-etztlich zum
Rücktritt lieinemanns geführt hatte ! ) .

Das weitere Schicksal des Militärseelsor-
gevertrages nach der Unterzeichnung ist
bekannt. In aufgeheizter allgemein-politi-
scher Atmosphäre wurde er mit der erfor-
derlichen Zweidrittelmehrheit von der Syn-
ade rtehi 'l 'l i ct . Die nach Art . 10 b der
Grundordnung erforderllcher Zustimmung der
westLichen Gl- j-edkirchen erf olgte nach und
n:ch r^rahei : l I ardi nac at1 rlcrmcrlzan i ci-rlsvl.t l-vt

daß die Zustimmung der EKHN erst dadurch
wirksam wurde, daß das kirchlj.che Verfas-
sungs- und Verwal-t.ungsgericht eine Ent-
scheidung fäl-lte, wonach die Zustimmung
der EKHN-Synode zu dem Vertrag nur mit
einfacher Mehrheit ausreichend gewesen
sei. An dieser Entscheidung ist weniger
das Erqebnis interessant al-s di-e Feststel--
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'I rtnc daß dar Mi I i J-är<ccl e^rdalrarl- räd mi i

seinen Regelungen (Beamtenstatus der Pfar-
rer, Kirchenamt für die Bundeswehr etc. )

unmittelbar in die verfassungsmäßigen
Rechte der EKHN eingreift, daß aber dieser
Eingriff in die EKHN-Verfassung deswegen
nicht der 2/3-Mehrheit bedürfe, weil- nun
ej-nmal "Bundesrecht vor Landesrecht" gehe.
Ich benenne diese Argumentation hier des-
wegen, weil in ihr die Bedeutung der MiIi-
tärseelsorge für die jeweilige Gl-ledkirche
bejaht. aber - etwa im Gegensatz zur VELKD

- die eigenständige Institution EKD doch
eher als "Bundeski-rche" denn al-s bloßer
"Kirchenbund" anqesehen wurde.

Schwieriger gestaltet sich die Frag:e, auf
wel-che Weise die Gl-iedkirchen 1m anderen
deutschen Staat, dj-e Kirchen j-n der DDR

nr-itwirken sollten. Unabhängig von den
sachlichen Bedenken, wie sie in den Glied-
kirchen der Bundesrepublik vor Abschl-uß
des Vertrages artikul- j-ert worden waren,
standen sie unter dem Druck der Regierung,
d.ie eine Mitwirkunq stark ablehnte.

Bis zur EKD-Synode 1960 kam die Frage der
Vtirksamkeit des MiIitärseelsorgevertrages
und der auf ihm fußenden Kirchengesetze
nicht zur Ruhe. Auf der genannten Synode
faßten die Synodalen nach einem entspre-
chenden Votum des - in der damaligen ZeiE
auch als Militärbischof gehandelten - Bi-
schofs Jacobi- folqenden Beschluß:

"Der MiLitärseeLsorgevertrag gilt nu-r für
dje GLiedkirchen in der Bundesrepublik,
die ihm zugestirwnt haöen. Er hat für dje
Gl-iedkirchen in der Deutscäen Demokrati-
schen Republ.i-k keine Wirksamkeit. "

Mit dem Ende der deutschen Spaltung und
der daraufhin neu geregelten Mitwirkung
der östLichen Gl-iedkirchen in der im We-
sentlichen unveränderten Evangelischen
Kirche in Deutschland tauchte das Prob]em
auf, wie nun die Militärseelsorge zv re-
geln sei. Dabei gab es schon seit Jahren
immer wieder auch Diskussionen in den Ki-r-
chen der al-ten Bundesrepublik darüber, ob
rrnd naf wi e rli e Sacl sördr :n rlen SOIdaten
geordnet werden sollte. Die Besonderheit
bestand rn-it dem Ende der deutschen SpaI-
1- rrnö cl: ri n - d: ß die KirChen des f rüherenYsr *.r t

Kirchenbundes in der DDR vehemenL die
Übernahme des Militärseelsorgevertrages in
ihrcn icwai Iiaen cl icdki rr^hl ichen Berej_Ch
abLehnten. So kam es im November 1991 auf
der EKD-Synode in Bad Wildungen zu dem Be-

schluß, durch den ej-n "Ausschuß zur künf-
tigen Gestaltung der Mj-litärseelsorge"
eingesetzt wurde. Dabej- bestand kein Zwei-
fel- über das Z:-eL dieser Arbeit der Syn-
ode: es sol-l-te im gesamten Bereich der EKD
zv einer einheitlichen Regelung des Sach-
crehi a1- es "Mi I i iärsee'l qörceil kam11gn. DieSeS
Ziel wurde bei der Vorstellung der Ar-
beitsergebnisse des Ausschusses durch des-
sen Vorsitzenden v. Vietj-nghoff ebenso
hervorgehoben wie in dem Redebej.trag des
Ratsvorsitzenden Bischof Dr. K. Engel-
ha rdt - dcr :rrf riar Srrnnde i 11 Osnabfück
1993 erklärte I

"Die I4il-itärseelsorge" ist eine Gemein-
sciraftsaufgabe der EKD. Aus djesem Grund
bittet der Rat der Synode dje GJ-iedkirchen
und die Kirchenkonferenz darauf hinzuwir-
ken, daß am Ende einheitl-iche rechtl-iche
Bedingungen für die MiLitärseelsorge in
a-Ll.en Gl-iedkirchen qewährLeistet sind. "

Das Arbeitserqebnis des Ausschusses sel-bst
krm d:zrr .lo"- q.r-^r]a :l < \Iarrrcac'l trh^ r/^r-

zus chlagen:

a) es entweder bei einem i-m lilesentlichen
unveränderten Vertragsinhalt des 1957er
Vertrages zu be.l-assen (Modell A)

oder aber

h) di e rzcrt r:nl i che Grrrndl aac für di_e Ar-vl

beit der Kirche unter den Sol-daten so
zu verändern, daß die Seelsorger im
ki-rchlichen Dienst verbleiben und daß
das Kirchenamt für die Bundeswehr aus
dem Verteidigungsmini-sterium herausge-
l-öst und in den Zuständigkeitsbereich
der EKD überführt wird (Model-I B) .

Die Synode sel-bst schi-oß sich der Auffas-
sung des Rates äDr daß beide Modell-e nun
erst auch in den Gliedkirchen zu erörtern
seien, um eine möglichst breite Entschei-
dungsgrundlage zw erhalten, welchem der
beiden Modelle der Vorzuq zu qeben sei.

Nachdem in der Folgezeit die Gliedkirchen
i h re Si- el I rrnan446gn OUf Ch ih-o QrrnnÄan

hatten erarbeiten Iassen, zeigte es sich,
daß eine Mehrheit der Gliedkirchen eine
neue Struktur nach dem Modell B wünschte.
Dies führte dazu, daß cier Rat der EKD im
JuIi L994 der Synode die Empfehlung 9ab,
sie möge ihn mit einem Verhandlungsmandat
im Sinne des Modells B ausstatten, um so
das Di]emma zu beenden, das durch oie nur

- \/or:nl-r^rnrfrrh- L7 /95 S 340 -
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teilweise Geltung des al-ten Mj-l-itärseeI-
sorgevertrages von 1957 innerhal-b der EKD
eingetreten blar. Dabei mahnte der Rat aus-
drücklich zum Handeln, da weiteres Zuwar-
ten rt.it der Entscheidung mehr Nachteile
als Vortei-le brinqe.

Nach den übl-ichen Ausschußberatungen faßte
die EKD-Synode am 10. 11 .I994 ej-nen Be-
schluß, der weder als EKD-Votum für eines
der vom Ausschuß erarbeiteten Modelle gel-
ten kann noch auch nur die Bemühung erken-
nFn I ä Rl- - ci ne einheitliChe Raca1 rtnrr dar*srvet

Seelsorge an den Sol-daten im Rahmen der
EKD zu erreichen. Ausgangspunkt für diesen
Beschl-uß war die überraschend in der Syn-
odalberatung eingeführte prj-nzipielle V'fei-
^örrrhA zttai ar araRor T.:nr'laclli rchcr ei ah

einer Mehrheitsentscheidung zu fügen. Man
wol-le sich in jedem Falle - so wurde for-
mu.l-iert - "nicht über den Tisch ziehen
lassen".

Dieser Beschl-uß hat in seinen rechtlich
wesentlichen Punkten 3) und 4) den folgen-
den Wortlaut:

Punkt 3:
ItDie Synode gibt dem Rat ein Mandat für
Verhandlungen und Vertragsänderungen auf
der Grundlage der von der Synode in osna-
hriick T gg? beschlossenen gemeinsamen
Grrrndsäl-zc - n:bei iSt die Seelsorqe an
SoLdaten auch von hauctamtlich in diesem
Dienst stehenden Pfarrern und Pfarrerlnnen
auf Dauer zu gewährleisten, die nach der
Entschei-dung der zuständigen Landeskirche
für die Zeit ihrer Tätigkeit als SeeLsor-
ger an Soldaten in einem unmittelbaren
kirchl,ichen Dienstverhäl-tnis verbleiben.
Die dazu nötigen Abmachungen müssen si-
ahcrsfelIcn- .laß die für den Dienst unter9v++9^^,

Sol-daten im staatlichen Hoheitsbereich er-
forderlichen Regelungen insoweit für a.l-l-e
zu diesem Dienst von der Kirche berufenen
Pfarrer und Pfarrerinnen angewendet wer-
den. "

Punkt 4:
"Der Rat wird gebeten zu prüfen, welche
Veränderungen in der Leitungsstruktur der
Mifitärseelsorge erforderlich sind, um die
kirchl-iche Bindung der Seelsorge unter
SoLdaten enger zu gestalten und die Auf-
rr:he c'ler ki rehl i chcn T,c i f rtnc wif kSamer
wahrzunehmen (Punkt 11 und 13 der
'Gemeinsamen Grundsätze und Entscheidun-
gen'). Die für solche Veränderungen gebo-
tenen Schritte sind einzuleiten. "

Sel-bst bei mehrmaligem Lesen dieses Be-
schlusses blej-bt nur die FeststeJ-lung, daß
mit dieser Art eines Verhandlungsmandats
für den Rat das ZieL einer einheitLi-chen
Rpnal rrnc i m Rahmen def EKD arr f ryecetren
wurde. Denn in Punkt 3 wird neben der
Fortgeltung der al-ten Struktur ausdrück-
I ; ch di e Möal i ehkei I cröffnal- _ die ohnehin4e v!vr!.reet

von der Mehrheit der Gliedkirchen vor der
Synode gewünscht worden war: das Verblei-
ben der SoldatenseeJ-sorger in einem aus-
schließIich kirchlichen (gemeint l-andes-
kirchlichen) DienstverhäItnis, Modell B.

Soweit hier oder dort die Auffassung ver-
treten wird, mit der z! eröffnenden Mög-
Iichkeit eines "unmittelbaren kirchlichen
Dienstverhältnisses" sei ein Dienstver-
häItnis zwy EKD gemeint, wird eine solche
Auslegung vom Beschl-ußwortlaut nicht ge-
deckt: zuraindest legt der Wortl-aut viel--
mehr die gliedkirchliche Anbindung - und
das ist das Normale - nahe, während die
Möqlichkeit der Anbindunq der Pfarrer un-
rniltetlar an die EKD al-s Ausnahme von der
Regel hätte bezeichnet werden müssen, wenn
nur dj-es gemeint gewesen sei-n sollte. Es
kommt hinzu, daß sämtl-iche Soldatensee.l--
sorger in den neuen Bundesländern in einem
ol'i eclki rchl i chen DienstverhäItnis stehen.
Das in dem Beschlußwortlaut genannte Wort
"verbl-eiben" deutet sonr-it auf die Fortset-
zung solcher Dienstverhäl-tnisse hin.

Außerdem werden auch in Punkt 4 des Be-
schlusses Elemente des ModeIIs B insoweit
aufgegriffen, al-s der Rat zur Prüfung dar-
iiher :rrfrrpf6-Jpr{- r.r.i rÄ t.ral aha VefändefUn-
gen in der Leitungsstruktur der
"Militärseelsorge" erforderl-ich sind. Da-
mit kann nur gemeint sein, daß auch für
das bisherige Kirchenamt für die Bundes-
wehr in Bonn unter dem Verteidigungsrn-ini-
ster neue Überlegungen anzustell-en sind.
Denn es kann kaum gemeint sein, daß dj-e im
kirchl-ichen Dienstverhältnis stehenden
Sol-datenseelsorger (Punkt 3 des Beschlus-
ses) einem staatlichen Amt in ihrem Dienst
unterstellt werden,
!üie immer der Inha1t des Beschlusses aus-
cc'l aai wi rcl - i.n einem besteht Klarheit :

eine EKD-weite einheitliche Regelung wird
nicht angestrebt. Die Gliedkirchen so1len
entscheiden, ob ihnen Pfarrer als
frMi l i i- Ärnfrrrcrrr lRarml-a rrrf 7.a;+- dan Äom

:l i- en Vartr:a) überstel.l-t werden oder ob! vr e5sY /

sie als SoLdatenseelsorger im kirchl-ichen
Dienst verbl-eiben sol-len.
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Vergegenwärtigt man sich die bisherj-ge
Entwicklung der "Mil-itärseelsorge" im Rah-
men des EKD-Rechts, dann gibt der Beschluß
von Hafle einige RätseI auf:
lrlenn der Rat keine einheitl-iche Regelung
der Seelsorge an den Sol-daten durch Ver-
handlung erzielen solJ-, wenn er viel-mehr
jeder Gl-iedkirche die je eigenen Optionen
("Militärpfarrer als Beamte auf Zeit" oder
Sol-datenseelsorger im (glied)kirchl-ichen
Dienstverhäl-tnis ) offenhalten sol1, so
fragt es sich, ob die EKD und mj-t ihr der
Rat für solche Verhandlungen eigentlich
zuständig ist.

Dabei ist es sicherlj-ch unstreitig, daß
der Rat in VerhandJ-ungen vorklären kann,
daß nunmehr - im Unterschied zur Praxis in
der alten Bundesrepubl-ik- je nach Präfe-
rerLz der jewej-1igen Gliedkirche unter-
schiedl-iche Dienstverhältnisse für die
Seelsorger geschaffen werden sollen.
Eine rechtliche Bindungswirkung für die
jeweilige Gliedkirche durch solche Ver-
handlungen oder gar Abmachungen stößt auf
erhebfiche Probleme.

Das Kirchenrechtliche lnstitut der EKD hat
vor dem Beschl-uß von Halle - also zu einer
ZeiE, als noch eine Entschej-dung im Si-nne
des ModeLl-s A oder B als EKD-wei-te Rege-
I rrnn orr.rrrl-cl- r^rtrrrlo - harrraraahalran A>ßf s.rY vveLL I

das Zustimmungserfordernis der Gl-iedkir-
chen, wie es bei der Entstehung des alten
Mj-IitärseeJ.sorgevertrages 1957 gemäß Art.
1n l'\\ dcr t,lrrrndnrrlnrrna nanh hocl- :nrl fiirv, vee eqrlv,

die westlichen Gliedkj-rchen letz|u nicht
mehr gegeben sei, wei-l- die EKD insoweit
das Sachgebiet "MiIitärseelsorg'e" in dem
Teilbereich der alten Bundesrepublik be-
rai 1-q ci nhei 1.l i ch aerecal 1- h:hg. Füf den
FaIl ej-ner Weiterentwicklung oder Verände-
rrrna dc< Mi I i l- ä r<aa l <aractlcri- r^dac <ci rli e! urr),

EKD nach Art. 10 a Grundordnung im alten
TeiLbereich auch zuständig. Demgemäß sei
di-e Mitwirkung der westlichen Gliedkirchen
auf die Zustimmung per Beschluß der Kir-
chenkonferenz beschränkt. Für die östIi-
ar.an hinaaaan bliebe es bei der Zustim-rr4.rY vY rlr t

mungserfordernis nach Art. 10 b).

GiIt dies aber auch für die Zei-t nach dem
Beschl-uß von Hal-l-e?

Der Inhalt des Beschlusses kann beim be-
sten Vtillen nicht mehr als Mandat für eine
F.Kl-wci1- einhci 1-' i cha Rece'rr-cr der Seel_-
c rdc :h den Snl riri- an aal icn T-li a< fnl al-

schon daraus,daß ie nach Option der Glied-

kirchen, di-e Seel-sorger - so wie es im Mo-
dell B als Grundelement enthal-ten ist - in
einem "unmittel-baren kirchlichen Dlenst-
verhältnis" verbleiben oder aber - wie es
eine Minderheit der Gliedkirchen im Vor-
feld der Svnode wünschte - als Beamte auf
ZejE in aen staatlichen Dienst eintreten
soLl-en. Dabei kann es si-ch nach dem !{ort-
l-aut des BeschLusses nur um das jeweilige
l-andeskj-rchl-iche DienstverhäItnis handeln,
brenn in Anlehnung an das Model-l B der
Pfarrer im Dienst der Kirche "verbleiben"
soLi-.

Der Übergang der Regelungs-Kompetenz vorr
den Gl-iedkirchen auf die EKD über den Art.
10 b) der Grundordnung (Zustimmung der je-
weiligen Gliedkirche zu einer EKD-Rege-
I unc\ kann n:r:\ dem ReCht der EKD nicht. g..Y ,

dazu führen, daß die EKD nach solchem ge-
setzgeberischen Verlauf nunmehr unter Auf-
gabe einer EKD-einheitl-ichen Regelung da-
mit- l-raainnt- i- die Dienstverhältnj_sse von
gliedkirchlichen Pfarrern mit elgenen Re-
crel uncen e'i nzrrrrggifgn. Der Aft. 10 a def
Grundordnung setzt sorn-it voraus, daß Neu-
regelungen in einem der EKD zugewachsenen
Sachgebiet EKD-weit einheitfich bl-eiben.
Andernfalls könnte sich die EKD nach und
nach weitestgehende Zuständigkeiten der
Gl-iedkirchen zulegen, was nach der Grund-
ordnung nicht gewollt ist.

Es gilt al-so festzuhalten: auch wenn man
dem Gutachten des Kirchenrechtlichen In-
stituts der EKD im Ergebnis folgt, daß für
die westlichen Gl-iedkirchen bei ei-ner Neu-
nrÄnrr-r Äar Mi I i l- tr<aol c^r^6 

^of 
Aft. 10 a

GO gilt und daß lediglich bei den Kirchen
des früheren Kirchenbundes, die ja niemals
eine Zustimmung gegeben und sonr-it auch das
Q:nhnahi al- rrSacl < rda 2h Qal rl:l- cnrr ni a Äor

EKD lugewiesen hattln, nach Art. 10 b) ein
Zusti-mmungserfordernis besteht, so versagt
die dies beqründete Arqumentation in dem
Moment, in dlem eine "irih"itti"ne Rege]-ung
des Sachqebietes durch die EKD nicht mehr
angestrett wird und stattdessen in die
landeskirchlichen Dienstverhältnisse ein-
gegriffen werden soll.

Es j-st zu bezweifeln, ob der Rat sich von
der EKD-Synode ein Mandat erteilen lassen
kann, das thn dazu berechtigt, die Modali-
täten eines rej-n kirch.Iichen, j a eines
crl i eclki rchl i r^hen DienstverhäItnisseS von
Pfarrern in der Seelsorge an den SoLdaten
mit dern Bund auszuhand.el-n. !{enn gelegent-
Iich Stimmen zu hören sinci, die besagen,
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daß es ja nur um zwei unterschiedl-iche
Di-enstverhältnisse in der qleichen Arbeit
aoho Ä:R im Grunde nttr

"Firmenzugehörigkeiten" ausgetauscht wür-
den, so trifft solche ülertung nicht zui
denn bei einem im (gIied) kirchlichen
Dienst stehenden Pfarrer bzw. bei einer
sol-chen Pfarrerin wären für den Dienst un-
ter den Sol-daten eine Reihe von Regelungen
erforderl-ich, wie sie etwa in dem Ver-
tragsentwurf des Dietrich-Bonhoeffer-Ver-
eins zum Modell B aufgelistet sind (Art
der Verpflichtung des Pfarrers zur Ver-
schwiegenheit über Details im nr-ilitäri-
schen Bereich, Erteilung der Zugangsbe-
-oalif inrrna ",,- lilitärischen Bereich unter
Einschluß eventueller Regelungen bei Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Kirche und
Staat etc. ) .

!{enn der Beschluß von HaLle dahin verstan-
den werden sollt,e, daß es nur um Kleini-g-
keit-en oehe- so verkennt oder verdunkelt
€rt was der 1991 gebi-Idete Ausschuß der
EKD j-nsoweit über zwei ,lahre hinweg erar-
beitet hat. Der Ausschuß unter dem Vorsitz
von Präsident v. Vietinghoff hat ausdrück-
lich der Synode die beiden in Grundelemen-
ten unterschiedlichen Mode]l-e zur lrlahl ge-
stellt. In der Ausschußarbeit war deutlich
geworden, daß sich die Model-le nicht ver-
einigen lassen. Der Beschl-uß von Hall-e
kann auch nach der Vorgeschichte, wie sie
den Synodalen bekannt war, nicht bedeuten,
daß nunmehr im Rahmen des Modells A
(Beibehaltung des al-ten Vertrages) die
Korrekturen vorgenommen werden könnten,
die im Ausschuß nur eine Regelung im Rah-
men eines Mode]l-s B haben f inden können.
Für den Beobachter drängt sich der Ver-
dacht auf, daß man mit ei-nem "Beschluß-
Schnellschuß" die Ausschußarbeit beiseite-
fegen und durch den Beschluß von HaIIe
sich ej-ne Mehrheitsentschej-dung - sie
wurde im Vorfeld al-s "über-den-Tisch-zi-e-
hen" diskreditiert - ersparen woll-te. Bei
diesem Bemühen ist allerdings zweifelhaft
aah] i ahan ah rli a F T(Tl-Srrnarla i'rlrarh:rrnl.

,v'

noch eine einheitl-iche Regelung wiII, bzw.
es j-st sogar deutlich, daß sie es nicht
mehr will-.

In dieser unerwarteten und für die EKD-
Einhei-t eher betrüblichen Si-tuation ist zu
fragen, wie es weitergehen könnte.
Irlenn der Rat j etzt in VerhandJ-ungen mit
rlcr Rtrndaqräni crrrnc dcm rlam Arrfl-r>a riar

Srrnnde ci n1- rc1-en wi I I q^ kär4lg ef dieSfaLlL,

nicht mehr im Rahmen einer ihm nach Art.

10 a zugewachsenen EKD-Zuständigkeit tun,
weil eine einheitliche Regelung nicht mehr
beabsichtigt ist.

Das soll allerdings nicht bedeuten, daß er
gehindert wäre, sol-che Verhandlungen anzu-
aolran rrnÄ :rrah 21i ai non E r-Ähr1is ZU füh-!!Yerr.

ren. Aber das Ergebnis wäre für dj-e Glied-
kirchen nur al-s Vorschlag zu werten, dem
sie zustimmen oder den sie ablehnen könn-
ten. Die EKD wäre sonr-it "Vertreterin ohne
Vertretungsmacht" und darauf angewiesen,
daß das Verhandlung-sergebnis von der je-
weiligen Gliedkirche auch übernommen wird.

Die rrc11-r:cliche Veränrierrrna dc5 alten Mi-
litärseel-sorgevertrages von L95'7 müßte
insbesondere von denjenigen Gliedkirchen
durch Unterzeichnung mit gebilligt werden,
die sich al-s Mehrheit vor der Svnode von
Halle für das Model-l
L-!+^lldLLe.

B ausgesprochen

Aber selbst wenn man irrigerweise meinen
soIlte, die EKD könne die erf orderl- j-chen
Neuregelungen für die im kirchlichen - und
ich wiederhol-e: im gliedkirchlichen
Dienstverhäl-tnis verbleibenden Pfarrer aus
eigener Zuständigkeit vornehmen, ürenn man
der EKD - im Unterschied nicht zuLetzt zu
der Position der der VEIKD zugehörigen
Kirchen - eine gliedkirchliche Regelungs-
kompetenz aufgrund des Art. 10 a GO zubil-
ligen würde, so bleibt die Notwendigkeit,
für eine etwaige Neuregelung die Zustim-
mung der Kirchen des früheren Kj-rchenbun-
des in der DDR nach Art. 10 b) cO zu be-
kommen.

Auch in sol-chem Falle bl-eibt daher die
Notwendigkeit bestehen. daß in den Ver-
h:ndlrrndan qörds:m >rrf r'lia Di-hl-l inio -a-
achtet wird., die dem Rat durch den Be--
schl-uß von Halle gegeben wurde. Und diese
Richtlinie besagt nun einmal, daß die
Seel sorrre än rien Sol-daten künfti crhi n aur:h
oder - berücksi-chtigt man die Mehrheit der
Gl-iedkirchen - vor aflem durch Pfarrer
wahrgenommen werden soll-/ die im kirchli-
chen Dienst verbleiben.

Was solche Ri-chtl-i-nie im Rahmen des Art.
23 II GO bedeutet, ist eben nicht so zu
charakterisieren, wie es seinerzeit vom
Präsidenten der Kirchenkanzl-ei geschehen
ist, daß es nänüich nur um ej-ne
"unverbindliche Meinungsäußerung" der Syn-
ode achcn könnte. SChOn der .resämfe
schwierige Mechanismus im Verhältnis cier
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EKD zu den Gliedkirchen gebietet es zwin-
aand- d:R dar Rat solche Richtlinien soY er.v t
rrarcf olrl- r^ri o ac Äom : l I aamai nan Qnrrahaa-

brauch entspricht: al-s grobe aber doch
deutl-iche seitliche Begrenzungen auf dem
W"g, der jetzt beschritten werden muß. An-
dernfall-s müßte der Rat auch befürchten,
daß die schwierigen und komplizierten Zu-
stimmungserfordernisse von vornherej-n das
Scheitern des Vorhabens proqramrn-ieren.

Diese Richtlinie, dj-e die Synode rrr-it dem
BeschLuß von Hal-fe gegeben hat, wäre in
grober Weise verlassen, wenn das eintreten
würde, was der gegenwärtige Militärbischof
und Bevoll-mächtigte des Rates lt. Deut-
schem Allgemeinen Sonntagsblatt für das
Ergebnis der Verhandlungen prophezeit hat:
es werde "sich nichts ändern, gar nichts".

Vlenn angesichts der im Beschluß von HaLl-e
hervortretenden neuen Richtungsanzeige die
Verhandlungen auf kirchl-icher Seite red-
'l i ch nafiih 11- r,rcrdan <nl I cn . cr; iSt dafüf
Voraussetzur\qt daß die Grundelemente der
Nerrrerre lrrncr errc\ wifksam vertreten wefden.
Hieran kann man angesichts des Agierens
der Instituti-on EKD nur zweifel-n.
Umso notwendiger ist es. daß die Gli-edkir-
chen jetzt nicht rdt Peter Al-exander sln-
gen: "Der Papa wirdts schon richtent' bzw.
"der Rat wird es schon richten", sondern
daß sie si-ch deut.l-ich zu Wort mel-den.

Die Synode der EKHN hat bereits wenlge
VJochen nach dem Beschl-uß von Hall-e die
Ki rr:henIei1-rrncr acha1-en- cina Kommission
e'i nzrrl':errtfen - dievrrrgsvv!xrerrt

"zusammen mit möglichst aLLen Landeskir-
chent die für das ModeIJ B gestimmt haben,
unter Berücksichtigung der Grundel-emente
dieses l"lodeLl-s Vorschläge zur Umsetzung
besonders nach Punkt 3 des El{D-Beschl.usses
vom L0.77.7994 erarbeiten und vor-
Tegen soLJ-. "

!,Ienn aus dem über Jahre in besonderer
Rücksichtnahme auf die Gliedkirchen in der
friiiioran nnp aofiihrl-on Pcfarmnrnzcß lmch r

Yv!sr4! uvrl

herausschauen sol1, al-s daß lediglich die
Besoldung der Soldatenseelsorger von un-
terschiedl-j-chen Konten aus erfol-gt, dann
dürfen sich die Jahre 1953 - 1957 nicht
wiederholen, dann darf nicht der Apparat
anl- cnhai Äon t.ri o o< r^rcrdcn enl I qandcrn

dann muß auch in diesem Bereich der trotz
aller i,rTirrnis erkennbare WilIe der Synode
und Synoden so standfest vertreten werden,

wie sich das bei einer guten Partnerschaft
zwischen Staat und Kirche qehört.

M:n me- bcd:rcrn. d:ß cs drrrgl den Be-
sch1uß von Hall-e jetzt so schwierig gewor-
den ist. Man mag vor allem bedauern, daß
an al]-en Ecken und Kanten das Beharren der
Vertreter der Institution Kirche auf dem
Althergebrachten so massj-v und unter Ein-
satz auch verdächtigender Argumentations-
stränge vertreten wird. Dies darf und sol-.l-
aber nicht zur Resignation führen: vj-el--
l-eicht kann auf dem üieg einer echten Kon-
kurrenz zwischen den Grundel-ementen des
Model-ls A und denen des Modells B, wie sie
leEzL durch Verhandlungen ermöglicht wer-
den soII, ei-n kl-einer Schri-tt auf dem üIeg
zu elner einheitlichen Lösung des Problems
zur Jahrtausendwende qefunden werden.

GOTT UND DIE WELT

Droht M il itärseelsorge
eine rKatastrophen?
I Als .Katastrophe" hat die Wehr-
beauftragte des Bundestages,
Claire Marienfeld, Bestrebungen in
der evangelischen Kirche bezeich-
ned den Statru der Militärpfarrer
als Staatsbeamte abzuschaffsr-
,Für mich spielt sich da eine
Scheindiskussion um die Einwir-
kung des Staates ab", sagte die
CDU-Politikerin in eüxen lnter-
view der Katlolischen Nachrich-
teu-Agentur (IC{A). Konsequenter-
weise müßte die orangelische Kir-
che dann auch ftr die Rüc[nahme
des Kirchensteuereirzugs durch
den Staat einüeten. -Aber diese
Dienstleistung des Staate5 nimmt
man gem in Anspruch." In Whk-
lichkeit gehe es nicht um die Tren-
Dung von Kirche und Staat. Viel-
mehr hätten -bestimmte Kreise in
der evangelischen Kirche' etwas
gegen die Bundeswebr.

SONNTAGSBLATT - NR 32 - 11. AUGUST 1995

- Verantvrortung I7/95 S. 344 -



l,lilitärseelsorge nach Halle

Dokumentation
Kohl: Militärseelsorgevertrag entspricht Wunsch der evangelischen Soldaten -
Wortlaut der gemeinsamen Erklärung der EKD und der Bu4_4esregieru4g

enf 7 f, - il. .Sen lqqq
Hannover (epd). In einer gemeinsamen Erklärung habei'd6buffiü.gi.rung'uiiati,i'' ';w{vs'

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Samstag über zwei Gespräche im Bundeskanz-
leramt zum Thema Militärseelsorge inlormiert. Zugleich veröffentlichte die EKD ein Kom-
muniquetiuerd@derdieVoischlägederBundesregierungerörtertwur-
den. Nachfolgend dokumentieren wir beide Texte im Wortlaut:

Gemeinsame Erklärung

,,Auf Wunsch der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) haben in den_ vergangenen

wochen Gespräche mit dei Bundesregierung über Fragen des Militärseelsorge-Vertrages statt-

gefunden.

An den Gesprächen im Bundeskanzleramt nahmen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, die
Minister Bohl und Rühe sowie auf seiten der EKD deren Ratsvorsitzender, Landesbischof Dr.
Klaus Engelhardt, Landesbischof i.R. Dr. Hempel und der Bevollmächtigte, Bischof Dr. Lö-
we, teil. Der Ratsvorsitzende der EKD hat dabei die von der EKD angestrebten Anderungen
des geltenden Militärseelsorge-Vertrages vorgestellt.

Die Vertreter der EKD machten auf der Grundlage der Beschlüsse von Halle im November
1994 deutlich, wie aus ihrer Sicht eine einheitliche Seelsorge an den Soldaten in den alten und
den neuen Bundesländern ermöglicht werden könne. Sie baten um die Eröffnung von Verhand-
lungen zwischen der Bundesregierung und dem Rat der EKD über eine Lösung, die neben dem
im Militärseelsorge-Vertrag von 1957 vorgesehenen Status des Mililärpfarrers als Staatsbeam-
ter auf Zeit wahlweise auch den Status als Kirchenbeamter vorsieht.

Der Bundeskanzler bekräftigte die Absicht der Bundesregierung, uneingeschränkt am Mili-
tärseelsorge-Vertrag in der jetzigen Fassung festzuhalten, da sich dieser als Grundiage einer
optimalen seelsorgerischen Betreuung bewährt habe und dem Wunsch der evangelischen Solda-
ten entspreche. Der Militärseelsorge-Vertrag stellt nach Ansicht der Bundesregierung zudem
die Gleichbehandlung zwischen evangelischen und katholischen Christen in der Bundeswehr
sicher.

Der Bundeskanzler betonte, daß die öffentlichen Diskussionen zu diesem Thema nicht auf
dem Rücken der Soldaten ausgetragen werden dürften. Um die gegenwärtig unbefriedigende
Situation der Seelsorge für evangelische Soldaten in den neuen Bundesländern zu verbessern,
biete die Bundesregierung der EKD daher eine Zwischenlösung für die östlichen Landeskir-
chen an sowie Gespräche zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung und der EKD
über deren inhaltliche und zeitliche Ausgestaltung und die Modalitäten der organisarorischen
Umsetzung. Über d,ieses Angebot nnuß der R-at der FKD befinden. "

Stellungnahme des Rates der EKD

,,Der Rat der EKD hat sich auf seiner Sitzung am 8./9. September 1995 von Landesbischof
Dr. Engelhardt, Landesbischof i.R. Dr. Hempel und Bischof Dr. Löwe eingehend über die
Gespräche berichten lassen, die sie am 29. Juni und am 28. August 1995 mit Bundeskanzler
Dr. Kohl und den Bundesministern Bohl und Rühe geführt haben. Er dankt ihnen, daß sie sich
nachdnicklich ftir eine dauerhafte und möglichst einheitliche Regelung der Seelsorge unter den
Soldaten auf der Gnrndlage des Beschlusses der Synode der EKD in Halle vom i0. November
1994 eingesetzt haben.

Der Rat nimmt das Angebot der Bundesregierung zu Gesprächen mit dem Bundesverteidi-
gungsministerium an. In ihnen sollen Vereinbarungen insbesondere darüber vorbereitet wer-
den, daß auch Pfarrer im Kirchendienst als hauptamtliche Militärseelsorger tätig.sein können.
In welchem Umfang dies ohne die von Rat und Synode in Aussicht genommene Anderung des
Militärseelsorgevertrages möglich sein wird, müssen die Verhandlungen selbst ergeben.

Der Rat wird auf seiner Oktobersitzung weitere Uberlegungen dazu anstellen, wie unter
den gegebenen Bedingungen die von der Synode in Osnabrück 1993 beschlossenen Gemein-
samen Grundsätze und die Ziele des Synodenbeschlusses von 1994 so weit wie möglich ver-
wirklicht werden können. Er wird der Synode auf ihrer Tagung in Friedrichshafen Anfang
November 1995 über den Sachstand berichten." (4711/10.09.95)
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An Herausforderungen
mangelt es der Kirche
wirklich nicht. In Fried-
richshafen sucht die Svn-
ode der evangelischen'
Kirche Antworten zu fin-
den auf die schwindende
religiösb Sensibilität der
Menschen wie auf
europaweite
und innenpolitische Pro-
blemlagen

GOTT UND DIE WELT

und Klaus Engelhardt frechts) nehmen die Politiker Volker Rühe und Emin

Bundeskanzler Kohl hält an Militärseelsorgevertrag fest
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt Gesprächsangebor dei Bundesregierung an

Haanover (epd). Der Militär-
seelsorgevertrag zwischen der Bun-
desregierung und der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) soll
nach dem Willen von Bundeskanzler
Helmut Kohl (CDU) uneinge-
schränkt weilergelten- Nach Auffas-
sung der Bundesregierung habe sich
der Venrag aus dem Jahr 1957 ,,als
Grundlage einer optima.len seelsor-
gerischen Betreuung' bewährt und

entspreche dem Wunsch der evan-
gelischen Soldaten, heißt es in einer
gemeinsamen Erklärung der EKD
und der Bundesregierung, die am 9.

September in Hannover veröffent-
licht wurde.

Der Militärseelsorgevertrag stel-
le zudem die Gleichbehandlung zwi-
schen evangelischen und katholi-
schen Christen in der Bundeswehr
sicher. Die öffentliche Diskussion
über diese Fragen dürfe nach den

Worten Kohls nicht auf dem Rücken
der Soldaten alrsgetragen werden.

Vorausgegangen waren zwei Ge-

spräche im Juni und August, in de-
nen die EKD der Bundesrcgienrng
ihre Auffassung einer krinftigen ein-

heitlichen seelsorgerlichen Berreu-
ung der Soldaten in Ost- und West-
deutsciland erläuterte. Gemäß ei-
nem Synodenbeschluß vom Novem-
ber vergangenen Jahres soll krinftig
Militärseelsorge auch durch Pfarrer
möglich sein, die unminelbar im
kirchlichen Dienst srehen. Nach
dem geltenden Militärseelsorgever-
trag sind sie Staatsbeamre.

Der Rat der EKD habe während
seiner Sitzung am Wochenende in
Harnover das Aagebor der Bundes-
regierung angenonrmen, in Gesprä-
chen mit dem Veneidigungsmini-
sterium Vereinbarungen voranberöi-
ten, damit hinftig auch Pfarrer im
Kirchendienst als hauptamtliche
Militärseelsorger tätig sein können,
teilte die EKD-Pressesrelle mit. Da-
bei müsse erörtert werden, in wel-
chem Umfang dies ohne die von Rar
und Synode der EKD in Aussicht
genommene Anderung des Militär-
seelsorgevertrages möglich sei. Für
die ostdeutschen Landeskirchen, die
nach der kirchlichen Vereinigung

l99i den Militärseelsorgevertrag
vor allem wegen einer ihrer Mei-
nung nach zu grollen Staatsnähe
nicht übernommen hatten, bot die
Bundesregierung den Angaben zu-
foige eine Zwischenlösung an.

An den Gesprächen am 29. Juni
und 28. August im Bundeskanzler-
amt hanen Bundeskanzler Kohl,
Kanzleramnminister Friedrich Bohl
und Verteidigungsminister Volker
Rühe sowie auf seiten der EKD der
Ratsvorsitzende Bischof Klaus En-
gelhardt, sein Stellvenrercr, Altbi-
schof Johannes Hempel (Dresden),
und der Bonner Bevollmächtigte,
Bischof Hartmut Löwe teilgenom-
men. Der EKD-Rat kündigre an, auf
seiner Oktober-Sitzung erneut über
die Verwirklichung einer einheitli-
chen Militärseelsorge z\ beraten
und der Synode auf ifuer Tagung
Anfang November einen Zwischen-
bericht vora:legen.

3711995 epd-Wochenspiegel 14.09.9
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Milit,ärseelsorge: Scharfe Krit.ik am Nein won Br:ndegkanzler Eelrmrg Kotrl

Bonhoeffer-Verein: Das Verhältnis won Staät und Kirche steht auf dem Spiel

W i e s b a d e n (idea) - Scharfe KriE,ik am Nein von Bundeskanzler l{e1mut.
Kohl (CDU) zu einer Änderung des evangelischen Milit.ärseelsorgeverE,rages übt
der Dietrich-Bonhoeffer-Verein (Wiesbaden). Für den Verein, der eine Abkoppe-
lung der Soldatenseelsorge vom Staau befürwortet, sind dadurch "die Grundla-
gen des Verhälcnisses von StaaE und Kirche" berührt. "Ausgerechnet in dem
sensibLen Bereich der Seelsorgte an SoldaEen wird der Kirche das Recht werwei-
gert. ihre Angelegenheiten selbst zu verwalt.en", heißE, es in einer PressemiE-
teilung des Verej-ns. Die jahrelange Arbeit in EICD r:nd Landeskirchen solle
"durch ein einziges worc deE Kanzlers zunj-cht,e gemacht werden'r. Kohl hat,tse
in mehreren Spitzengesprächen miE der EKD die fest,e AbsichE der Bundesregie-
rung bekräft,igt,'rlrneingeschrärrkt am Militärseelsorgevertrag in der jeEzi-gen
Fassung festzuhalEen". Der 1957 geschlossene vert,rag habe sich benährt, und
entsspreche dem Wunsch der So1daten, die sich auch mic 50.000 Unterschrift,en
für die BeibehalEung ausgesprochen hätten. Der Staatssvert,rag ist vor allem
aufgrund des BeamEenscatus der Soldatenseelsorger in der EKD umserit,ten.
Kritiker sehen ihn als zu sEaaEsnah an. Die EKD-Synode hat,te im vorigen No-
vember in Halle dem Rac der EKD den Auftrag erteilt,, über eine Neuregelung
zu verhandeLn, Danach sollt,e jede Landeskj-rche frei enEscheiden köruren, ob
ihre Soldatenseelsorger als SEaatrsbeamEe oder reine Kirchen-bedienst,ete cätig
werden.
Beqrürldunqen des Bundeskanzlers "falsch und reine Polemik"
Der Bonhoeffer-Verein weisc Kohls Begrundungen für sein Nein zurück. Es sei
"falsch u-nd reine Polemik" zu behaupten, die Debat,E,e um die MiliEärseelsorge
werde auf dem Rücken der Soldatsen ausget,ragen, Nj-emand in der EI(D wolle die
Soldat.enseelsorge einschränken oder abschaffen. Eine Mehrheic der Landeskir-
chen habe sich gegen den Beamt,ensE,at,us ausgesprochen. Die ',Aktion pro MiIi-
E.ärseelsorge", die die 50.000 Urtterschrif.ten gesammelt haEEe, habe fäl-sch1i-
cherweise den Eindruck erweckt., als ginge es um die Abschaffung-

Vorwurf: Rac der EKD verläßt, den Kompromiß-Beschluß von HalIe
Der Bonhoeffer-verein wirft dem Ra! der EKD, der noch über eine Fortssetzung
der seic 1991 bestehenden Zwischenlösung für die acht. östlichen Landeskir-
chen verhandeln wi1l, vor, den Kompromiß-Beschluß der Synode von Halle zu
verlassen. Die vom 5. bis 10. November in Friedrichshafen Eagende EKD-Synode
solLe fesEstellen, daß es bei. dem Nein des Kanzlers nicht, ble,iben dürfe.
Vertreter jener Landeskirchen, die auf der Anderung des Vert.rages bestünden,
sollEen sich am 25. Sepcernber in Hannover treffen, um ihr Vorgehen abzustim-
men. Dabei werde der LandessuperinCendent, der Evangelisch-reformiertsen Kir-
che, WalE.er Herrenbrück (Leer), als Mitglied des Ratses der EKD die dorEige
Diskussionslage darsEellen. Der 1983 gegründet,e Bonhoeffer-Verein wird von
Pfarrer Karl Marcin (Wiesbaden) geleiEeE. (r-06 /es/4)

Synode muß zwischen Staats- oder Kirchenbeamten entscheiden
Kohts Nein zu einer Anderung des Mititärseelsorgevertrages rührt in der Evangetischen Kirche alte Debatten wieder auf

reden. Einen entsprechenden Beachluß
hatte die EKD-Synnode in Halle im
Herbst vergangenen Jahree gefaßt.

"Der Bunderkanzler bekräftigte die Ab-
sicht der Bundesregierung, uneinge-
schränkt am Vertrag in derjetzigen Fae-
sung festzuhalten', heißt es in einer g+
meinsamen Erklärung von Bundeeregie-
rung und EKD. Der Vertrag habe eich 

"alaGrundlage einer optimalen eeelsorgerli-
chen Betreuung bewährt"; er entspreche

"dem 
Wunsch der Soldaten'

Die MilitÄrseeleorge ist
schen Einheit umstritten.
deutechen Landeskirchen
künftig dem Vertrag nicht

Von Karlhelnz Baum

BERLIN, l?. September. Werden wei-
terhin Plarrer im Staatedienst oder aber
Kirchenbeamte evangelische Soldaten be-
treuen? Diese Kernfrage der Militäraeel-
sorge rückt erneut in den Mittelpunkt der
Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), die im November in
Friedrichshafen am Bodensee tagt. Dafür
hat Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU)
gesorgt. ln zwei Gesprächsrunden mit
dem RaLsvorsitzenden der EKD, dem ba-
dischen Landesbischof Heinz Engelhardt,
hatte er es abgelehnt, über eine Andemng
des Mililärseelsorgevertrages von 195? zu

geit der deut-
Die acht oet-
wollen auch
beitreten. Sie

wollen einen neuen Vertrag, der feat-
echreibt, daß Militärseelsorger Kirchenbe-
amüe bleiben und nicht wie bisher nach
ihrer Berufung Staatsbeamte werden.
Diege Abeicht unterstützen mehrere
Westkirchen, danrnter die Hessen-Nass-
aus, insgesamt die Mehrheit dee EKD-
Rats und wohl auch derSynode.

Dennoch hatüe man in Halle beechlog-
sen: jeder der 24 l,andeekirchen in
Deutechland süehe frei. ob die Soldaten-
reelcorger Staatebeemto wcrden oder im
kirchlichen Dienet bleiben. Daftlr wäre
der Vertrag mit der Regienrng zu ändern.

Die Bundeeregienrng bot lediglich ftlr
die Ogtkirchen eine - bereits beatehende
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- lwischenlösung1. Das wird Westkir-
chen, die erst die Mehrheit für eine Ande-
rung de8 Vertragea möglich machen,
kaum befriedigen. Der Rat der EKD aber
hat das Angebot angenommen. Man wolle
Vereinbarungen vorbereiten, daß auch
Pfarrer im Kirchendienst als hauptamtli-
che Militäreeelsorger tätig cein könnten.
Erst in Verhandlungen könne man sehen,
ob und in welchem Umfang dies ohne Ver-
tragsändenrng möglich sei.

Am Wochenende kritisierte der Diet-

rich-Bonhoefler-Verein Bundesregierung
und EKD-Rat. Der vom Wiesbadener
Pfarrer Karl Martin geleitete Verband,
dem auch dae ostdeutsche Ratsmitglied
Axel Noack angehört, will 

"christlicheVerantwortung in Bundeewehr, Kirche
und Geeellachaft" fördern.

Mit Kohls Haltung aeien verfassungs-
rechtliche 

"Grundlagen 
dee Verhältnisses

von Staat und Kirche beruhrt": Jusge-
rechnet im seneiblen Bereich der Seelsor-
ge an Soldaten wird der Kirche das Recht
verweigert, ihre Angelegenheiten selbst
zu verwalten und über die Ordnung ihres
Dienstes in eigener Verantwortung zu be-
finden." Kohl habe den jahrelangen Dis-

Dem Kanzler wirft der Verein Polemik
vor. Das Votum von 60 000 Soldaten für
den Vertrag im vergangenen Jahr habe
unter falschen Voraussetzungen stattge-
funden. Bei den Soldatpn sei der Eindruck
erweckt worden, die Soldatenseelsorge
solle geschmälert oder abgescha{Tt wer-
den. Das wolle niemand in der EKD.

Der Dietrich Bonhoefler-Verein fordert
die Synode auf, den Militärseelsorgever-
trag zu ändern. Die geplanten Gespräche
dilrfte für vorzuee-
hende Verein mut-
maßt, derheilsposi-
tion, es beim alten Vertrag zu.belassen,
mit steatlicher Venrreigerung gegen die
Mehrheit durchgesetzt werden soll.

r.Rundschau 18.09.95

Ein Pfarrhelfer zur Situati
,,Wir müssen bei den Soldatr

llannover. ,.Wie bringe ich die daten ankntlpfen. Dies könne n
Bibel an den M:rnn?". diese <lurch Angebote erreicht wer- Ä
Frage haben siclr 8l Pfarrhelfer den. die die Familientrenntrng k
aus rlen allen Bundesländern ansprechend oder ethischen b
während ihrer jiihrlichen Ta- Fragen nachgingen. Es lnnge a

gtrng gestellt. Vorn I l. his auI keinen Fall. einfach nur rJie R

l-5. Septenrber karnen die Mit- Bibel aufz.uschlagen. u

stünden vor einer grol3en Auf- g.;n, Seeliger, als er in der lr
gabe. ,,Nicht die Kiste zuzu- "
klappen, sondern die Aufgabe I
wager!, Clauben und Bibel den
Soldaten zu vernritteln ist ein

kussionsprozeß in der Kirche mißachtet.

Wochenspiegel 38/1995 2 L 09 .

soloitren zu vernrrtrern ::l-:il I I regierung auf einer Anderung des auf Zeit sein sollen - wie bisher imschwierigesUntemehlnen.,'|l.uiti.a,,..Isorgevertrageszubeste-Militärseelsor8evertraggeregelt
sagte rler Leiter der Tagung. | | :l ' :::'-::-:::'ti':^.'l:u ::l::,::',
ä"-.iäril""et.i"... viiit".pFr.E, | | hen. oder im unmittelbaren kirchlichen
un<l Referent fiir die BLn<Jes- | | Dre Beschlüsse der EKD-Synode Dienst angestellt werden. Die Syn-
wehr im evangelischen Kir- | | tSl+ in Halle sowie die Arbeit in ode trat daftir ein, diese Entscher-
chenarrrt. | | den synodalen Gremien der EKD dung jeder einzelnen Landeskirche

und ihrer Landeskirchen dürften freizustellen.
,,Wir halten dem Militömfarrer | | "
cjen Ri1cken frei tiJr."in'" Äui- | I nicht 'durch ein einziges Won des

ä"il.]', ii-'äri;;'Ü;,;;;;,;; | | ranzte.rs zunichre gämacht wer- ,,votum T8t:üc-:nd-beachtet'
ünd feiern genreinsam mit den | | den", heißt es ln elner am 15. Sep- Der Bonhoeffer-Verein
Pflstoren Gotresdiensre", erklärr | | tember in Wiesbaden veröffentlich- siert, da3 dieses Vorum der EKD-
Pfarrhelfer tlelmut Last aus I I ten Erklärung des Vereins. Die Be- Synode nicht ausreichend beachtet
Ulm. Die Plarrhelfer und die | | gründungen ftir die Weigerung von wird. Er warnt den Rat der EKD
Militärpfarrer seien ,.die erste I I Bundeskanzler Helmur Kohl, den davor, in weiteren Gesprächen mit
Bibet. die die Soldaten lesen". I I V8ibet. die dre Soldaten lesen-' | | Vertrag zu ändern, seien ,,sachlich der Bundesregien:ng auszuloten,
sagte Gaslreferent Pastor Chji- I I nicirt zutreffend und mtissen zu- welche Handlungsspielräume es
stian Lehnrann vom Referat für'Yt"" ^t's'dt rur I I dckgewiesen werden'. .ohne die von Rat und Synode in
Missionarische Dienste inr Antt I I ^..^^:^L. a -)^---- )^_lvt tsstonanscrrg ljtcnste ilil r\ilil. I I
fi.ir Cenreinctectiensr. I)ahei I I K_ohl hatte lt_c.[ il Gesprächen l;i:.ti:nt genommene Anderung des

,riißren die plarrlrell-e. t"i-iir". I I mit ftihrenden EKD-Vertretern ge- Militärseelsorgevertrages" gibt- In

;; S"t- I I gen eine Anderung d.es M_ilitärseel- dieser ,sensrblen" und. zwrschen den

-J 

Kirche aus dem Jahr 1957 ausge- dürfe der Beschluß der EKD-

MilitöfSeels1rge; sprochen. Für die ostdeutschen 
' Synode nicht "verlassen' werden'

- Landeskirchen, die den verrrag vor Der 1983 gegründete Verein, der

,,Gegenübei Regierung i,i:*.'5äli1'0"5,oilJ'il:i"ffi iö ]11;.*'"t'T'"::"J"ä? :::
auf Andgrung beStghgn.( nach zu großen Sraatsnähe ableh- ',Forderung christlicher verantwor-

. nen, bor der Kanzler eine rung in Bundeswehr, Kirche und

Wiesbaden (epd). Der Dierrich- -Zwischenlösung" an. Die EKD- Gesellschaft" eintritt, fordene die

tsonhoeffdr-Verein hat die Evans,eli- Synode in Halle hane 1994 einen im November in Friedrichshaien

sche Kirche in Deutschland (EKD) Kompromiß in der Frage beschlos- (tsodensee) tagende Synocle aul,

aufgerufen, gegenüber der Bundes- sen, ob Militärpfarrer Suasbeamte nicht von ihrem Beschluß von Halle
aozunrcKen.
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Bundeskanzler Kohl
Für partnerschaftliches
Verhältnis

Erfurt (epd). Bundeskanzler Hel-
rnut Kol.rl (CDU) hat sich l'ür ein
partnerschaftliches Verhältnis von
Sraar und Kirche ausgesprochen.
Keine Seite dürfe die andere über-
iordern oder ,,unzumutbar bean-
spruchen", sagtc er vor runcl 800
Teilnehmern der Bundestagung des
Evangelischen Arbeitskreises (EAK)
der CDU/CSU am Wochenende in
Erfurt. Staat und potitik müßten auf
,,religiöse Glücksverheißungen.', die
Kirchen auf eine ,,religiöse Verein-
nahmung" der Politik verzichten, so
Kohl. Die Balance zwischen Kirche
und Staat dürfe nicht durch Rücktäl-
le in ,,Freund-Feind-Denken" se-
stört werden

Dcr Glaube an Gott sei untrenn-
bar mit der Verpflichtung zur Ge-
staltung der Welt verbunden, unrer-
strich der Kanzler. In dicsenr Zu-
sammenhang sprach cr sich dafür
aus, mehr Menschen sollten wieder
für clas eigene Varerland bcten. Dics
habe nichts mit Narionalismus zu
tun. Er kritisierte, daß sich die Kir-
chen mit dem Läuten von Glocken
zur Wiedervereinigung schwer ge-
tan hätten.

Kohl rügre Srimmen im kirchli-
chen Raum, die unter Berufnng auf
einc angeblich höhcre Moral ücan-
spruchten, ,,sozusagen über dcm
Gesetz" zu srehen. Dabei triumohie-
re die Gesinnung über die Urieils-
krali. ln dioscnr Zusarurncnrranc
erinncr(c cr an Karnpugr.r"n gcg"i
die Nachrüstung Anfang der 80er
Jahre. Die moralische Fragwürdig-
keit des radikalen Pazifismus zeice
sich derzeit im ehemalieen Jusä-
slawien.

Der Kanzler erneuertc seine ab-
lehnende Haltung zu Bestrebungen
der evangelischen Kirche, den Mili-
tärseelsorgevertrag zu verändern.
Die Furcht der osrdeutschen Kir-
chen vor zu großer Staatsnähe sei
auf traumatische Erfahrungen der
Geschichte zurückzuführen, sagte
cr. Es sei jcdoch cin l'undanrcn(alcr
Unterschied, ob man zu einer De-
mokratie oder zu einer Diktatur auf
Distanz gehe. Auch in cier Bundes-
wehr gebe es vie le überzeugte
Christen. Diese hätten Anspruch

tlararrf, nicht nur als Staalsbtirecr in
Unilornr, sondern auch als Chiisrcn
in Uniform respektiert zu werden.

epd-Wochenspieget 44/ j99S

Die Bundesregienurg hat cler
EKD bci den Gcsprächcn cinc unbc-
fristete,.Zwischenlösung., angcbo-
Len. Danach soll den ostdeutschen
Kirchen weiterhin ermöslicht wer-
den. Soldatenseelsorger- inr un-
mittelbaren kirchlichen Dienst zu
beschäftigen. In den westlichen Kir-
chen sind die Mititärpfarrer nach
dem Militärseelsorgevertrag Staats-
beanrte auf Zeit. Die ostdeutschen
Kirchen hatten den Vertrag nach der
Wiedervereinigung nicht übernom-
men.

ln der Synode rvurde das bishc-
rige Ergebnis der Verhandlungen
unterschiedlich bewertet. Der thü-
rirrgischc Synodalc LurJwig Grollc
kritisierte die,,unzulässige Einmi-
schung" der Bundesregieruug in in-
nere Angelegenheiten der evangeli-
schen Kirche. Die Position cles
Kanzlers sei ein,,Tcilungsversuch

von außen", durch den die Kirchcn
auseinandcrdividiert werdcn sollten.
Mehrere andere Mitglieder der Syn-
odc würdigten dagegen in der Aus-
sprachc dic bishcrigcn Ergcbuissc
der Gespräche. Danach sollen auch
ohne eine Anderung des Staar
Kirche-Vertrages Veränderungen in
der Struktur der Militärseelsorge
nröglich sein, ulll die kirchliche

Bindung zu stärkcn. Auch Andcrun-
gen in der Leitungsstruktur sind
geplant. So soll unter Leituns des
Ivlilirärbischofs eine eigene Organi-
sation für den Dienst dcr Kirche in
der Bundeswehr entstehen, die mit
dem bisherigen ,,Kirchenamt fiir die
Bundeswehr" unter Leitung des
Militärgeneraldekans eng zusam-
menarbeitet. Dcr EKD-Dclegation

für die weiteren Verhandluneen rnit
dcr Bundcsregierung tiber dic Solda-
tenseelsorge werden nach Angaben
des Ratsvorsitzenden neben Mili-
tärbischof Flartnrur Löwc dic präsi-
denten der Landeskirchenämtcr in
Hamover und Magdeburg, Eckhart
von Vietinghoff und Hans-Joachim
Kiderlen, sowie der Berlincr proost
Hans-Otto Furian angchörcu.

45/1 995 epd-Wochenspiegei

Militärpfarrer
EKD drängt auf
rechtliche Gleichstellung

Friedrichshafen (epd). Die evan-
gclischen Militärpfarrer in Ost- und
Westdeutschland müssen nach Auf-
fassung der Evangelischen Kirche in
Dcutschland (EKD) rcchtlich glcich-
gestellt werden. Seelsorger im un-
mittelbaren kirchlichen Dienst
müßten im lnteresse der Soldaten
die gleichen Rechte haben wie Mili-
tärpfarrer, die Staatsbeamte auf Zeit
sind, be tonten führendc EKD-
Vertrerer am 7. November bei dcr
EKD-Synode. Der Bonner EKD-lle-
vollmächtigte, Militärbischof Harr-
mut Löwe, und der hannoversche
I.andcsbischof l{orst Hirsclrler tra-
ten vor der Presse dattir ein, daß
auch die Gehälter von Soldatenseel-
sorgern im kirclrlichen Dienst vont
Staat bczahlt wcrdcu.

Bei den weiteren Verhandlungen
rnit der Bun<Icsregierung übcr Zic
Zukunft der Militärseelsorge sollen
nach Auffassung cler EKD ior allem
die praktischen Arbeitsmöelichkei-
tcn in dcn ncuen Bundc--sländcrn
verbessert werden. Ohne rechtliche
Regelungen seien die Seclsoreer
dort bisher auf das Wohlwollen i'on
Kommandeuren in den Kasernen
angewiesen.

Der EKD-Ratsvorsitzende Klaus
Engelhardt würdigte die Kompro-
rnilJbereitschalt der Bundesrcsic-
rung bei den bisherigen Gespräclin,
bedauerte aber, dali cine Anderuns
des Militärseelsorgeverrragcs z*i-
schen Staat und Kirche wciterhin
abgelehnt wird. Die Position der
EKD sei bei den Gesorächen
,,schwcr verrnittclbar g.*.rän'., rn
Engclhardt. Enrgegcn scincr ur-
spriinglichcn l-laltung hahc Bunclcs-
kanzler Helmut Kohl aber wichtiee
Zugcsltin<lrrissc teru:rcht.
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Dlilitäirseelsorge in Friedrichshafen

1.

2.

3

Nr. l5

der 8. Synode der

BESCHLUSS

Evangelischen Kirche in Deutschland

auf ihrer 6. Tagung

zut

Seelsorge an Soldaten

Die Synode bekräftigt den von ihr mehrfach bekundeten Willen, an der Seelsorge für

Soldaten festzuhalten. Sie muß im Bereich aller Gliedkirchen der EKD und an allen Or-

ten, an denen Soldaten Dienst tun, unter gleichen guten Arbeitsbedingungen zuverläs-

sig wahrgenommen werden können.

In ihren 1993 in Osnabrück und 1994 in Halle gefaßten Beschlüssen hat die Synode
ihre Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Seelsorge an Soldaten dargelegt. Sie hält
an dieser Konzeption fest.

Die Synode dankt dem Rat der EKD für seine Bemühungen, in Gesprächen die Bundes-

regierung für die Verwirklichung der Synodenbeschlüsse zu gewinnen. Auch wenn die

Bundesregierung Veränderungen des Militärseelsorgevertrages derzeit nicht nähertre-
ten will, bietet das weitere Gesprächsangebot der Bundesregierung die Aussicht, neue
Regelungen für die Ausgestaltung der Soldatenseelsorge jedenfalls im Bereich der öst-
lichen Gliedkirchen zu erreichen. Die Synode bestärkt den Rat in seiner Absicht. diese

Chance zu nutzen und erwartet davon eine.Förderung ihrer Bemühungen um die Wei-
terentwicklung der Soldatenseelsorge in der gesamten EKD.

Die Synode bittet den Rat, zur Stärkung der kirchlichen Bindung der Seelsorge an Sol-

daten die in Aussicht genommenen Veränderungen vorzunehrnen, die ohne Anderung

des Militärseelsorgevertrages möglich sind.

Friedrichshafen, den 9. November 1995

Der Präses der Synode

der Evangelischen Kirche in Deutschland'

u----<-- -<e :,- --

4.

- Verantwortung Il/95 S. 350



Resolutionen

Eugen Drewermann

Die Spirale der Angst

Der Krieg und das CtrriEtentum

Mit vier Reden
drdFn dcn Kri ec am Gol-f

Herder

Frei hrr rrr - R: sel. - Wien

Das Buctr

Die Spirale der Angst ist der Motor
menschf icher Aggressivi-tät und Al-I-
machtsphantasien. Eugen Drewermann wendet
hier sein Grundthema auf eine der Überfe-
benfragen der Menschheit heute; auf die
Probl-ematlk von Krieg und Frieden in Pol-i-
tik, Religion und Gesell-schaft an. Seine
Rctrar-hfrrnr: cier Geschichtg 2gi.rf -.1:R Men-
schen unter al-Ien möglichen sozialen, öko-
nonr-ischen und politischen Umständen Kriege
geführt haben. Nicht die historischen Um-
siän.le - |er lulensCh Sel-bSt j s1- k-.i erre-
risch. Zur Befriedigung des Menschen wurde
vor allem die Ethik bemüht. Aber es zeigE
sich- claß ciie Ethik weder den Ausbruch deseLv.rt

Krieges verhindern noch di-e Verbreitung
des Krieges elndämmen kann; ihre Lehren
scheitern an der Not menschl-icher Angst,
ciie durch keinerl-ei Anstrengung des soge-
n:nnten rtt)'l- en ldi I I cnq ttnel aosUnden Men-
schenverstandes zu beheben ist. Allein die
Religion scheint imstande, den Menschen
einen Frieden zu schenken, den die WeIt
nicht geben kann. Aber ist die heute be-
stehende Religiosität des Christentums
dazu fähig? Ein Buch für eine neue Kultur
und QuaLität menschl-icher Beziehungen pri-
vat wie öffentlich, individuel-1 wie kol-
I ck1- i rz- nersänl i nh wi a nal i J- i <cl'1 .
-9J\9: 

v 
'

Der Autor

Eugen Drewermann, geb. 1940 i-n Bergkamen,
Studium der Philosophie, Theologie und
)srrchn:n:l rrsc _ iir.rar ai D,,^L^,,blikationen.LavvfUqgrrt/gr

Bei Herder u.a. "Das Eigentliche ist un-
sichtbar. Der kl-eine Prinz tiefenpsychol-o-
gisch gedeutet" (11. Auf lage) , "Vol-l-er
Erbarmen rettet er uns. Die Tobit-Leqende

tiefenpsychologisch gedeutet" (4. Auf-
lage), "l{orte für ein unentdecktes Land".
fn Herder/Spektrum: "Der tödliche Fort-
schritt. Von der Zerstörung der Erde und
des Menschen im Erbe des Christentums"
(Band 4032); Das Eigentliche ist unsicht-
bar. Der ki-eine Prinz tiefenpsychologisch
gedeutet (Band 4068).

Resolution Nr. t7
des dbv
vom 28.05.1995

Resolution Nr. 11 des dbv, angenolunen von
der Mitgliederversammlung des dbv am
28. 05. 1995 in Reinhardsbrunn:

Vorn Glauben getragene Gewaltfreiheit

Der Dietrich-Bontroeffer-Verein unterstützt
den Auf:rrf "Für einen Zivilen Friedens-
dienst"

Das "Forum Zivil-er Friedensdienst" (ZFD)
wurde im November 1994 mit dem ZLeI ge-
gründet, die Idee des Zivilen Friedens-
dienstes weiter zu verbreiten und dadurch
zu seiner Verwirklichung beizutragen. Es
ist ein offener Zusammenschfuß verschiede-
nFr C)ra:ni s:t i oncn trnd Fi nzcl oef sonen. Zu
den Gründungsorganisationen gehört der
Dietri ch-Bonhoe ffer-Verein .

1. Die MitgliederversammJ-ung des dbv
unterstützt den vom Forum ZFD herausgege-
benen Aufruf "Für einen Zivilen Friedens-
dienst", j-n dem es heißt:

"Im Vorfeld sich anbahnender Konflikte,
die zv inner- und zwischenstaatlichen
Kri encn fiihren könncn crwei gl sich ciie
internationale Potitik mei-st al-s hand-
I rrnrrsrrnfähi cr - deeskalierend ej-nzuwirken+ grlY 9 Yrr l grÄ4 Y ,

und gute Dienste der KonfliktbewäJ-tj-gung
anzubieten. Bricht dann wirkl-ich Gewal-t
aus, steht die Öffentlichkeit fassungslos
vor d.er Grausamkeit militärisch ausqetra-
gener Konfl-j-kte.
Tn n l ei cher T,rIei se t:adränacnd ist die all-
tägliche Gewa't - in Schulen, auf der

1?/Oq e ?ql- Verantwortung
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Straße, bis hin zum Mord an Fremden. Pol-i-
tiker und Po.l-itikerinnen zeigen sich rat-
Ios, ihre traditionell-en Mittel - Durch-
setzung des Rechts durch Androhung und
Ausübung staatlicher Gewalt - erreichen
ihr Ziei allzu oft n.icht.

1fi al ?lr t^tahi a r.ri rÄ äh T{ h?ahi-oh rrnA nr:lz-

tj-schen Möglichkeiten gearbeitet, wie Ge-
wal-teskal-ation und Krieg im voraus vethin-
dert oder ohne Gewa]t, d.h. durch zivile
Maßnahmen. beendet werden können.
I'< i <f dochr'll^t ah dar 7.a;+- Äar Anroarrnar gr- e:, qrrY

der Evanqelischen Kirche in Berl-in-Bran-
denburg i" foJ-gen und einen Zivilen Frie-
densdienst al-s Mittel einer neuen Politik
zi rri I er Knnf I ikl-t:earhei 1- ttnrr 71r schaf f en.
Aufbauend auf wel-tweiten Erfahrungen - von
Gandhi bis zum gewaltfreien Umbruch in der
DDR - sowie auf den Erkenntnissen der
Friedens- und Konfliktforschung, soLl der
Zivil-e Friedensdienst pIanvoII in Krj-sen
und gewaltsamen Konflikten tätig werden.

Neben einer ausreichenden ZahI von Haupt-
amtl-ichen sol-L daf ür ej-ne große Zahl- von
Freiwil-Iigen - Frauen und Männer jeden AI-
ters - durch eine grundlegende Ausblldung
zu gewaltfreien Einsätzen befähigt wer-
dan rl

2. Nach Auffassung der Mitgliederver-
sammlung des dbv reicht es nicht aus, ein
Weniger an Gewalt und ein Mehr an Dialog
im Rahmen eines Zivilen Friedensdienstes
anzumahnen. Vielmehr müssen von Anfang an
ausdrückLich und konzeptionell kognitive,
mental-e und emotionale Grundlagen gewalt-
freien Handelns mit einbezogen werden, die
dieses - heute noch vermißte - Mehr an
Gewaltfreiheit erst mögIich machen und
dauerhaft abstützen. In die Idee eines
Zivil-en Friedensdienstes Läßt sich z.B.
das Bemühen um eine vom chrlstlichen Gl-au-
ben getragene Gewaltfreiheit, Feindesliebe
und Friedensbereitschaft ei-nbringen.

Die von der Evanqelischen Kirche in
Ber].in-Brandenburg ausgegangene Idee be-
darf der Aufnahme durch all-e übrigen Lan-
deskirchen, dj-e Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) und al-le anderen christ-
Iichen Kirchen. Die Kirchen können hel-fen,
der Idee eines Zlvilen Friedensdlenstes
iene Rrei 1- e cler ceccl I qr-h:ff lichen und
nali l- i qahcn AVzealanz ztt rrcrsch:f fcn ria-

rer sle bedarf, um j-hre weitgesreckten
Ziele zu erreichen.

4. In all-en Kirchen sollte die Bearbei-
tung des Themas Zivil-er Friedensdienst in-
stitutionell verankert werden. Zw denken
j-st dabei an die Einrichtung eines Beauf-
tragten oder - ähnl-ich wie in Berlin-Bran-
denhrrrd - än dia F,insc1-zltn.r einef Afbeits-
qemei-nschaft.

q Es sol-l-te von a1len interessierten
Kräften - insbesondere den christlichen
Kirchen - das KonkretisierungsmodelJ- "3-
Stufen-Entwurf zum Aufbau eines ZFD" und
oie Idee, ausländische I'litbürgerlnnen
daran zu beteiligen, aufgegriffen, ciisku-
tiert und praktisch unterstützt werden.

6. Es soll-te ei-ne systematj-sche Doku-
mentation al-l-er Ansätze einer gewal-tfreien
Konfliktbearbeitung begonnen werden. Zu
prüfen ist, welche bereits bestehenden
Projekte und Erfahrungen sich dem Konzept
eines Zivil-en Friedensdienstes zuordnen
l-assen. Mit der Dokumentation würde ein
Informationsnetz entstehen, das bei der
HersteLl-ung von Kontakten und Kommunikati-
onsverblnciungen von großem Nutzen wäre.

'1 . Bei der AuswahL und Pl-anunq von er-
sten Pilotprojekten sollten die Aspekte
der Ausbildung der Projektteilnehmer zu
aor^rr"l if rai an I'i n<äl-zan Äar R.oal oi l-rrnav-vLt I

während des Projektes durch eine geeignete
Supervision sowie der nachträglj-chen Aus-
r^rarl- rrna rrnd Arrf : rl.roi l- rrna oi nl.rozana

!^*USII .

c Besonders Aufmerksamkeit sol-l-te
zumindest j-n der Anfangsphase - Projekten
zuteil werden, die bei der Konfliktbear-
hai f rrna ai na Anlaniinfrrn^ .n ai c laf f lrar-

\v!e

schütteten) Gemeinsamkeiten des christli-
chen Gl-aubens auf beiden Seiten des Kon-
fliktgeschehens zulassen.

Anhang:
Aufruf "Für einen Zivilen Friedensdienst"
Drei Stufen-Entwurf
zum Aufbau eines Zivil-en Friedensdienstes

Verteiler für diese Reso]ution des dbv:
Arbeitsqemeins chaft
in Oeutschl-and

Christlicher Kirchen

i)err1- qchc Err:nrrelische Arbeitscrcmei nsr-haft
für Erwachsenenbildung
Aktionsqemeinschaft Dienst für den Frieden
Evanoelische Kirche in Berlin-Br:nderhrrrrr
Landeskirchliche Friedensausschüsse
Landes kirchl-iche Frledenspf arrämter
-v-
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Für einen Zivilen Friedensdienst

Im Vorteld sich anbahnender Kontlikte, die zu inner- und zwischenstaatlichen Kriegen

führen können, erweist sich die internationale Politik meist als handlungsunfähig,

deeskalierend einzuwirken und gute Dienste der Kontliktbewältigung anzubieten Bricht

dann wirklich Gewalt aus, steht die Öffentlichkeit fassungslos vor der Grausamkeit

militärisch ausgetragener Konflikte.

In gleicher Weise bedrängend ist die alltägliche Gewalt - in Schulen, auf der Sraße, bis hin

zum Mord an Fremden- Politiker und Politikerinnen zeigen sich ratlos, ihre traditionellen

Mittel - Durchsetzung des Rechts durch Androhung und Ausübung staatlicher Gewalt -

erreichen rhr Ziel allzu oti nicht

Viel zu wenig wird an Konzepten und praktischen Möglichkeiten gearbeitet, wie

Gewalteskalation und Krieg im voraus verhindert oder ohne Gewalt. d.h. durch zivile

Maßnahmen beendet werden können-

Es ist deshalb an der Zeit, der Anregung der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg

zu folgen und einen Zivilen Friedensdienst als Mittel einer neuen Politik ziviler

Kontliktbearbeitung zu schaffen. Aufbauend auf weltweiten Erfahrungen - von Gantlhi bis

zum gewalttieien Umbruch in der DDR - sowie auf den Erkenntnissen tler Friedens- und

Konflikttorschung, soll der Zivlle Friedensdienst planvoll in Krisen untl gewaltsamen

Konflikten tätig werden. Neben einer ausreichenden Zahl von Hauptamtlichen soll dafür

eine große Zahl von Freiwilligen - Frauen und Männer jeden Alters - durch eine

grundlegende Ausbildung zu gewalttieien Einsätzen befähigt werden. Der Zivile

Friedensdienst soll international vernetzt und aus Steuermitteln t-rnanziert werden Damit

kann das wiedervereinigte Deutschland seinem grundgesetzlichen Auftrag Rechnung

tragen, dem Frieden in der Welt zu dienen.

Ich unterstütze die Idee des Zivilen Friedensdienstes und werde mich tür ihre Verbreitung

und Verwirklichung einsetzen.

Biuc srdcn Sic dcn Aufruf uorcrscbricbcn zurüct ra: Buod fr Soziric Vcrrcidiguog Posrfrch 2ll0 3237t Miodco

Spcndcn zur Uolcntäzuog Eoscrer Arbcir crbineo vü euf rlrr l(sato 89 420 tl4 BtZ 4$50l0l bci dcr Sputrssc

Miodea-Lübbcctc
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Erstunterzeichnerlnnen:
h. Fratz Alt, hblizisr; Catl A-@6y, &hriftscltcr; ProtDr. Hros-Ectchrrd Brtr; Prof.Dr. Lago Beldcroror; Pfarrcr Albrccht Bauscb. Vorsiucodcr

Aachcncr Fricdcosprcir c.V.; Argclilr B,xr, hadcsvoßtrld Böodoir 9O/Db G'rüoco; Edclgerd gqlh-hn, MdB, SPD; Prof.Dr. Andrcas Boro, Kooitce
ttr GruodrcchE uod Dcooknriq Mictrcl Crret, tradcsjugeodrefcteot Ev. L:adcsktchc 8e&o: Voll,orr Deile, GeocralsckretÄr Aonesty
Lntcrorriooal; hof.Dr. Ulricb Duchow; hof.Dr. Hras-Pacr Durr, Mu-Pl.Ek-la<ior Fr Phyrih hof.Dr. Thcodor Ebcrt. Kirchcolciruog Ev.

Kircbc in Bcrtir'Breadcoborg; Pferrcr Frütricb E&lboff; Dr. Erbrrd Egglcr, SPD; Erd.ootc Ert, L,chrctin; WiIi td, Gcscbifisführcr Dcurscbcr
Eotwictluog:dicost; D.Dr. Heilo Frlctc, cv. Propst i.R.: hgor Hcrbcn Fdtcu, KAlgJcr; Dr. Hus-Jürgco Frcbbcct, Sudicdcitcr Ev. Abdcmic
Mülbcio; Pferrcr Lllricb Fscbcr. rcj-Voniacndcr; Dr. Goafricd Forck, 8i:cbof i-R.: Jorchio Grstccli, Gcocnlscbair Pu Cbrirti; hof.Dr.
Norbcrt Greiqchcr; Büb.r. Crrcsscl; Ilr. Hüs Grcsscl, Hlidcnt Iotcrneriooelcr Verröhao.ogrbood, ü.- Zwr:lg; Srbi* Hcaoctkc. Voruradrrnitglicd
IPPNW; Mrrtia Höfflio, L-eadcsjugeodrcfcrcot Ev. I ^.dcstirchc Bedcn; I)r. Eve Hocogcs, Vor:rudsoiglicd IPPNW; Dr. Mergot lGSmano,

Gcacnfsckrctiri! Dcuscbcr Eveogcli:chcr Khchcotag; Pferrcr Uwc Koch, Arbqitssrcllc KDV uod fricd<n, Megdcborg; Pferrcr flrrtosr Kötlncr.
Fricdcoseosrcbu8 Ev- Kircbc voo Wcctfdco; [-cn, Kopclcnr' Schriftircllcr; K:rl-Hcioz Koppc. Vizcansidcot Prr Christi; Felicie l-aogcr,
ft36[rsnslltfu und Publizistio; Prof.Dr. Wolfgaag Licocoaoo; Hclout Lippctt, BoDd6voßtrld Bündois 90/Dic Gn]oco; Pluret Koored l.ribbcrr,
Vorsitzcndcr latcrnatiooalcr Vcrsöh.ouogsboad. ü.- Zvcig; Dt. Karl Mertio, Vorsiecadcr Dictrich-Boo[ocffcr-Vcrci! e.V.; Prof.cn.Dr. Hciuicb
Missalla;, Klaus Müllcr, I -.dcsvorstaodssFccbcr Büodais 9O/Dic Gniocn Schleswig-Holstcio; Elisabcth Müllcr-Bclitoff, Vors -.dioittlicd IPPNW;

Hclge Neuheus, Lrhrcrin; Jochcn Ncuheus, [.chrcr; Bcf,lhrrd Nolz,Pädagogiaacr u. P&lagogea ltr dca Fricdcn; Christr Ni€kcb. Büodair 90/Dic

Gnfnca; Ju NicoöUcr. Vor:itzcodcr Richrcr i.R-; Efbbctb Raisc'r; Koortd Rei:cr, Gcacralsckrctir Okuocni:cbcr Rrt dcr Kirchcn; hof-Dr.Dr.
Horst-Ebcrhrrd Richrcr, l2ilEt Sigouod-licud-Instim, Fraotfrrrt/M.; Luirc RiDrrr, Schri.ftstcü6i!;Waldcorr Rucz,Vorcirzc'oder det

K.arh.Arbciugcocioscbaft lür KDV u.Zivildicost; Iäul Russoann, Gerchiftslührcr Ohoc Rästuog l:bco: Prof-Dr.Wolfgaog Popp,Pidrgogiaoa u.

Pädagogct frr dca Fricdco; Pfirrcr Fricdrich Schorleoocf,, hrblizüt; hof.Dr. Lulrc Schotrroff; Prof-Dr. Wilty Scbouroff; Dr. AJf Scipp

Bceuftngrcr dcr EKvW lür KDV uod ZDL; Dt.Dr.h-c. Hclout Simoo, Bundcsvcrfassuogsricbtcr i-R.; Dr. Dorotbce Söllc; Tbcoio6b; hof.Dr. F.

Srcffcosky; KunSüdoasco. Gcschifgfrtucr Buod ErSozielc Vcrrcidiguog c.V.; Uwc'friooaon, Aor lir KDV + ZfrLder Bv. Kirchc voo Wcrtfalso;

Klaus Vact. Koordinaror ltr fricdcaspolitischc- uod humaaitirebilfe dcs Kooitccs frr Crruodrccbtc und Dcootratic; Rolaad Vogt, Vorsiueodcr Rund

tür Sozialc Vcflcidiguug c.V.; Dr. Wolfgang R. Vog1, l. Voßiueoder Arbcitsgeoci.oscbaft frr l:riedcus- uod Kooflitrforschuog; Heiaz Wegncr, Pax

Christi: Güocr Walkaf, Schriftsrcllcr; Pferrcrio llerbcl Wartcobcrg-Poncr; Pferrcr Jobelocs Wcissiogcr, Vorsitzcodd Ev. Arbcitsgcocischeft lir
KDV, Wcsddca: Gcrt WciSkirchca, MdB, SPD; Gisctr Wir=c, Vizcprisidcorin Pe-r Chrisri; Cbrista Wotf, Scbri.ftstcllcrini Vcta Wollenbcrger, MdB,
Büodris 9)/Dic Gnfoco; Tbcodor Zieglcr,Dükoo; Mrrth Zilt.Stc[. Vorsitzeodcr Eircoc lotcroatiooal

Anrhrift f)atuo t.latcrschrift

Dic srrrkc gcse llrcbrftlicbe Atzcptraz uod poltische WirLrrmkcit rJq buodcsveirsa Kanpognz fir dcn Zilcn Fricdcwdictut hiogt eotschcidcnd voo
trt-kri.ftigco Frgegcmcnr ellcr uoscrtr MiLrtrcitcrlnoco uod hcoodlooca rb. Dcal ocbcl dcr Vcröffcntlichsag dcs Aufrofs in übcrregiooelca uod

lotrlca Zcitgogco riod vü euf (lbcrzeugoogsrrbcit uld Muod-zu-Muod-hoprgrodr oir dco Z.bl üJ Sr'nlEot eiocr oöglichst gloEco Zrhl voo

Unrrschriftco utsvLsca. Nor so körocn vir die gcwöoscb:c Rcrliricrbtkcir uod $oBlrrft dcr Fr drt Früüj.h '95 gcplrotcn incrfretti,oocllc'o
Loitiarivc in Buodcspub.ocüt crhöb'cn. Wb rofca drzu eof, roch io l-okrl- uad Rcgioorlzeitungcn A.ozcigcn crit unscreo Aqfruf zu scbrlrca. Biue

bcsrcltca Sb scitac loforortioocn - z-8. ds Konzcpt d6 BSV zro Zivilco Frklcosdicag, odcr Broschürcn anr gcrdtfreico Koo.lliktlösuag,

Vorrrogig zor hforErtioo, Diskursioo uld dcr Altivicnng dcr BcFüoftrlo.aca d.r ävilco Fri<xlcnrdiu'nstcs dic'ot dcf, Koogrc8 'Ziviler
Fricdasdicasq Cbracc frr gorlmi^dcrrdc Kooflikr-usttgult' i! MiDdc! vos?5--27-11.94- f,hrua bofico rü eof cilc großc Tcilulocbcrcilscbrft-
Viclca Dral Fr lhrc/Eqc Uorcrrdeuog!
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- ABSCI]R FT _ ABSCHRTFT - ABSCHRIFT - ABSCHRIFT - ABSCHRTFT

Deutsche IIVangelische ArbeiLsgemeinschaf t für Erwachsenenbilr-rung
Arbeitssterle der DEAE, schi11erstr.58,75oo Karlsruhe 1

Drei - Stufen -Entsurf
zum Aufbau eines
Zivilen Friedensdienstes

(Ge<1 ankenski.zze zvr Diskussion von TiInan Even;
Stancl 11.5.95)

Die folgenden Überlegungen verstehen sich aIs erste sk izze.
Die Angaben zu den einzelnen aufeinander aufbauenden Schritten
sind I4oderlannahmen und bisrang nicht im Einzelnen auf ihre
P.ealisierbarkei t oenriift -

Leitende Gedanken

Der Zivile Friedensdienst sol I von einer Plural ität staatlich
anerkannter freier un<1 halbstaatl icher Träger eigenverantwortl ich
getragen werden. Er so11 I'länner und Frauen verschiedenen Alters
und Rerufs befähigen, in situaLionen drohencier Gewalt im rn-
wie im Ausland gewaltvermeidend und -schlichtenci einwirken zu
können. rm Bedarfsfall sollen clie Träger entsprechencle
Frieriensgruppen zusammenste) len, deren Tät i.gkeit vor ort
organisieren und unterst[itzen und über c]eren Ergebnisse
öffentl ich Rechenschaft geben.

Dami t sol r der Zivile Friedensdienst einen Beitrag zur
Friedensf ähigkeit zv,rischen vörkern, Ethnien uncl Gruppen auf
der Grundlage der aner!<annten 14enschen- unrl Biirgerrechte Ieisten.
Geracle auch in Europa kommt ihm damit eine Aufgabe auf dem tr{eg
zu einer Einheit in VielfaIt zu. Dazu soll er auch auslänclischen
1{itbürgerinnen und I'litbiirgern offenstehen unri mit ähnlichen
Friedensdiensten anderer Länder zusammenarbeiten. Er nimmt den
Gedanken der VöIkerverständigung auf und sucht ihn um
Mögl ichkeiten prakLischen Handelns zu ergänzen.

Die Einübung in l,lediation und gewaltfreie Konfliktlösung bietet
zugleich Iirfahrungen fiir den Umgang mit PluraIität uncl Dissens
allgemein. Sie hat clamit Rückrvirkungen auf die potitische Kultur
insgesarnt, indem sie I^lege zo einem demokratischen t4iteinancJer
bei wachsender kultureller VieIfaIt vreisL. Damit lei.stet sie
einen Beitrag dazu, das im Grundgesetz gerviesen e zier rier
FrieCensstaatlichkeit nach innen wie nach außen zu verhrirkl ichen.

Ein solcher Friedensriienst kann nur stufenweise entstehen. Die
anfänglichen stufen müssen je nach den clarin gesammelten
Erf ahrungen die dreif ache option of f enlassen, entwecier in cii.e
nächste Stufe überzucJehen, äuf dem erreichten Stancl zu verbleiben
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oder im Falle des Mißlinqens clen Versuch zu beencien.

Der hier vorgeLegte Stufenentwurf rnündet mit. seiner dritten
Phase in einem institutionellen, personellen und finanziel 1 en
IJmfang, der cJann dem heutigen Umfang der trntwicl<lungsdienste
vergleichbar wäre. Er läßt offen, ob sich daran vreitergehende
Schritte anschl ießen soIlten.

1. Stufe: Erprobungsphase

Dauer: 3 - 4 Jahre

Träger: Itlin eingetragener Verein, unter gemeinsamer
Mitglieclschaf t von rnindestens vier Kräf ten: a )

Staatliche f nstanzen (2.a. eines Bundesl-andes ),
b ) evangel ische, c ) kathol ische uncl
d ) nicht-kirchliche Friedensgruppen.

Aufgabe: Aufbau eines Ausbildungsinstituts. Beginn des
Kursbetriebs im MocleII- und Sel bstversuch. Erste
Praxis-Einsätze im Inlanci. Sondierungen und Kontakte
auch im Ausland. Vorbereitung der 2. Stufe; darunter:
Anpassung von gesetzl ichen Regelungen und
Verwal tungsvorschri ften im geringst notwend igen
Umfanq.

Teilnehmerlnnen: 20 - 40 Kursteilnehmerlnnen pro Jahr. Darunter
mögl iche künf tige Ausbi Icler und techni sche
Fachkräfte, Freirvillige aus verschiedenen Berufen,
einzelne Zivildienstleistende.

Personal: 4'5 hauptarntliche Ausbildungsleiter, 8 - I2
technische und Verwal tungsl<räf te, auf <Jer Grundlage
von Zeitverträgen.

Finanzen: DI.{ 3 - 5l'{io. pro Jahr (mind.: DIvl 114io.
Personalmittel, D14 1 Mio. Unterhaltsbeihil f en bzrv.
Gehal-tsersatz fär Kursteilnehmerfnnen, Dl"1 1 Mio.
Sachmittel für Räume, Projekte, Reisen, \'terbrauch.
Zusätzlich einmalig DM 1 Mio. für Erstausstattung
des Instituts ) .

optionen zum Ende der 1. Stufe: a) Übergang zur 2. Stufe, b)
Festschreibung auf l-. Stufe = Ausbildungsinstitut
a1s dauernde Einrichtung ( Typ Schlaining ), c )

Einste 1 lun9.

2- Stufe: Einführungsphase

Dauer:6-10Jahre
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Trä9er: 4 - 5 anerkannte freie und halbstaatliche Trä9er
(2.8.: t halhstaatlicher Trä9er, je I T,usammenschIuß
evang. und kath. Träger, 1 - 2 7'usammenschlüsse
nichtkirchlicher freier Träger ) .

Aufgabe: iibernahme des Kurshetrietrs in Einzelträgerschaft;
Erarbeitung je eigener Konzeptvarianten und
Arheitsschwerpunl<te. Umwan<iIung des gemeinsamen
Ausbil<iungsinstituts der 1. Stufe in ein gemeinsam
getragenes internationales Fortbild.ungs- und
Kommunikationszentrum. Beginn cies regulären
Kurshetriehs. Beginn regelmäßiger Verfügbarkeit
für praktische Finsätze, berlingt auch im AusIand.
Schaffung eines ent-sprechenden internationalen
I'letzwerks. Vorhereitung cler 3. Stuf e; darunter:
Einfiihrung der notwendigen Gesetzgehung (z.s-
Rechtsstat-us der Friedensdienste, soziale Allsicherung
<ier Freiwilligen , ggf.. Freistellung vom !'Iehrdienst ) .
Beginn kont-inuierlicher öf fentlichkeitsarbeit.

Teilnehmerlnnen: 2OO - 400 pro Jahr, darunt-er ein AnteiI
7rvil<iienstleistende hzw. Freigestellte.

Personal-: 2O - 40 haugtamtliche Aus!'lilder unri llinsatzbetreuer,
40 - 80 technische und Verwaltungskräfte.

Finanzen: DM 15 - 3O Mio. staatliche Mittel pro Jahr z.uzäglich
e inma l i gem Au s s tattung sbedarf i erg än zencl Fl I emente
von I'lischfinanzierung (Kirchen, FlU, UN, Spenden,
sponsoren, Ilienstleistungen ... ) auf l-ris zu DM 50
Mio. GesamtvoLumen.

optionen am Ii ncle der 2. Stuf e: a ) iibergang zur 3. Stuf e, b )

Festschreibung auf cler 2. Stuf e = keine grundlegenrie
Neuerung in Institutionengefüge, aber finanzielle
Stärkung der vorhandenen Friedensdienste, c)
Riickentwicklung zur Stufe 1 option c (gemeinsames
Ausbil<lungsinstitut) r d) vollständige Abwicklung.

3- Stufe: Aufbauphase

Dauer: 6 - l-0 Jahre ( danach Ausbau " open en<l " ) .

Träger: Binnenausweitung und -differenzierung der afs Träger
anerkannten Zusammenschl iis se, evt I . einze L ne
zusätzliche Träger.

Aufgabe: Umsetzung der gesetzlichen Regelungen. Regelrnäni9er
Kursbetrieb. Regel-mäßige Praxiseinsätze, auch im
Auslancl. Aushau eines eigenständigen institutionel fen
Gef Iechts des zFD. Ausbau der öf tentl-ichkeitsarl'reit.
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Teilnehmerlnnen: 2000 - 4000 pro Jahr, darunter ein Anteil vom
llehrdienst Freigestellter.

Personal z 2OO - 400 hauptarntliche Ausbilder und
Einsatzbetreuer. 400 - 800 technische und
Verwal-tunqskräf t-e.

Finanzen: l)M 150 - 30O t,tio. pro Jahr zuzög lich einmaligem
Ausst-attungsbedarf; ergänzend Elemente von
I'1 ischf inanzierunq auf his zu DM 50O Ilio.
G e samtvo I umen .

( Anmerkung: Das Volumen der jährlich benötigten staatlichen
MitteI Iiegt in der Ausbaustufe noch unt-er dem des
Somalia-llinsatzes. Mit den fiir den 2. Golfkrieg iiberwiesenen
DI'l 15 Mia. 1ieße sich ein zFn dieser GröRenordnung 50 Jahre
lang unterhalten. - Der Personal-beriarf Iiegt- unter dem der Gauck-
Hpn 

^rd 
o I

Donnersfog, I 9. 0hober I 995 I die togeszeitung

r DieKraftdes
Ungehorsams

Berlln (toz) - Jene, die

Auschwilz und oll die onderen

Vemichtungsloger überlebt ho-

ben, wissen nicht, worum ge

rode sie. Zufoll, ni(hts.ols Zufoll.

Aber die etwo 
'l.500 

Berliner

Juden, die vor mehr ols 52 Joh-

ren, om 27. Februor 
'l943,

schon fur den Tod bestimmtwo-

ren, wissen es. Sie verdonken

ihr Leben dem großen Mut ihrer

nichtiüdischen Iheporfnerinnen

oder Mütfer.

Eine gonze Woche long fiolzten

bis zu 6.000 Menschen, fost

nur Frouen mil ihren Kindern,

den Mochthobern. Bei Tog und

Nocht stonden sie vor dem von

den Nozls ols Sommelloger für

in ,,Mischehe" lebende Juden

mißbrouchten 11ous der iüdi-

schen Soziolverwoltung in der

Berliner Rosensfislle 2 - 4. Sie

riefen .,Wir wollen unsere Mön-

ner wiederhoben"; sie i'ie{en

,,Ii1örder", und ols dle Polizei

Moschinengewehre gegen sie

ouffohren ließ. riefen sie ,,ihr

Feiglinge". lhr Protest, der ein-

zige sich$ore und loute wöh-

rend der gonzen zwölf Nozj-

iohre, wor er{olgreich. Die Mön-

ner wurden tolsöchlkh freige

losen

Gestern nun wurde endlich on

diesem Eckchen zwischen Su-

peermörkten und Gorogen fur

diese Menschen eingeweiht. In-

geborg |1unzinger, 79, eine in

Ostberlin lebende Bildhouerin,

hot dos mossige funfteilige

Esemble ohne stootlichen Auf-

trog, gonz und gor in eigener I ni-

totive gestoltet.

oku,/Foro: RolfZöilnet

- \/or:nFr^rart- rrna 'l ? /Oq c ?qQ -
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{

l.

Resolution Nr. 18
des dbv
vom 28.05.1995

Resolution Nr. 18 des dbv, angenommen von
der Micgliederversammlung des dbv am
28 . 05. 1995 in Reinhardsbrunn:

Atomwaffensperrlrertrag und nukleare
Abrüstung

Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein unterstützt
.lie KarE)agne "Atomwaffen abschaffen - bei-
uns anfangen"

1. Die unbefristete und unkonditio-
ni eff e \fp7l )n6prrrnx .t-- rts^h-,:f foncnorr-vsrrqrrysturrv qs> öuglLlwqrrsrrrrs!-

vertrages. auf die si_ch die Vertragsstaa-
ten auf j-hrer Konferenz vom 17. Aprll bis
12. Mai 1995 in New York verständigt ha-
ben, kann nur ein Zwischenschritt sein auf
dem laicc a\1 a ina7 rräl I i cen Ach1.rrn- rrn; Ah-nu]1 L u-ry

schaffung der Atomwaffen. An der Vertrags-
tlcrl Änaarrrna i <f xaai tsi,,. ____--: *- L posl_Erv zu werten, Caß
das Verbot der Verbreitung von Kernwaffen
bestätj-gt und der Kreis der Kernwaffen-
staaten nicht erweltert wurde. problema-
tisch bleibt, daß die Atomwaffen-Staaten

US-Friedensforscher:

Atomkriegsgefahr noch
lange nicht gebannt

Washington (epd). US-Friedens-
forscher haben an die großen Nu-
klearmächte appelliert, sich nicht
auf ihren,,Abrüsrungslorbeeren"
auszuruhen. Trotz amerikanisch-
russischer Rüstungskontrollabkom-
men gebe es weltweit noch 36.000
Nuklearwaffen, heißt es in einem
am Wochenende in Washington ver-
öffentlichten Bericht des,,Zentrums
für Verteidigungsinformation". Die
Gefahr eines Atomkrieges sei noch
lange nicht gebarnt. Nur wenn sich
die Atomwaffenstaaten zur totalen
Abrüstung verpflichteten, würden
die nuk-learen Schwellenländer ihre
Aufrüstung stoppen, betonen die
Mitarbeiter des von Ex-Admiralen
geleiteten Zentrums. In der Studie
mit dem Titel ..Die nuklearen
neunziger Jahre: Nicht eingehaltene
Versprechen, falsche Prioritäten"
werden die USA kritisiert, weil sie
noch immer neue Trägersysteme flir
strategische Atomwaffen hätten.

epd-Wochenspiegel 441 1 995
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sich (unberechtigter Weise) j-n ihrem Be-
sitz von Atomwaffen l-eqi-tirn-iert sehen.

2. Tnsoes:mf mrrß de- we'l tnol i t i schq Zu-
stand, wie er durch das Nebeneinander von
Kernwaffenstaaten und Nicht-Kernwaffen-
stääten oekennzci r-hnet i s1- - äl-s äußerst

'v 
v f

l-abil- bezeichnet werden. Den Kernwaffen-
staaten stellt der Atomwaffensperrvertrag
eine - politisch und moral-isch - bdgrenzte
Zeit zur Verfügung, di-e Ernsthaftigkeit
Aar a.i aaran beteuerten nuklearen Ab-
rüstungsbemühungen unter Bewels zu stel-
l-en. Der Vertragszweck, die l,tleiterverbrei-
tung von Kernwaffen zw verhindern, wird
nur erreicht werden, wenn die Kernwaffen-
staaten i-n einem überschaubaren Zei-traum
m'i t ricr Ei n'l ösrrnc i h res Vcrsnrechens zur!r.14vv srrY

nukl-earen Abrüstung beginnen. Ein erster
Schritt, um den nuklearen Abrüstungsprozeß
wirksam in Gang z! bringen, könnte darin
bestehen, daß afle Kernwaffenstaaten, und
zwar zeitgleich, auf den Ersteinsatz die-
ser Waffen verzichten.

3. Das eigentl iche ZieL des Atomwaf-
f ensnerrrrer.l- r:.rFS bf eibt die väl I i aa Ah-
schaffung dieser Vtaffen. Die auf der NW-
Verl ängerungs konf erenz formulierten
''PRINCIPLES AND OBJECTIVES FOR NUCLEAR
NON-PROLIFERATION AND DISARMAMENT" benen-
nen "the uftimate goal of eliminatlon
those weapons". Mit der unbefristeten und
rrnleandi t-i nni ari- cn \/cr'l änncrrrna Äcc Aiam-

waffensperrvertrages ist die Verpflichtung
bestätigt worden, die die Vertragsstaaten
berej-ts bei seiner Erstunterzeichnung 1968
mit Art. VI eingegangen sind: "Jede Ver-
tragspartei verpflichtet sich, in redli-
cher Absicht Verhandlungen zw führen über
wirksame Maßnahmen z:ur Beendigung des nu-
kl-earen Wettrüstens in naher Zukunft und
zur nuklearen Abrüstung sowie über einen
\16riräd a1lr : l I namai ncn ttnrl rrol I ql- änrii cenv s! u!sY

Abrüstung unter strenger und wirksamer
internationaler Kontroll-e" (zitiert aus:
Völ-kerrechtl-iche Verträge, Beck-Texte im
dtv, 5. Auflage 1991, Seite 448).

4. Die Rrrndasrenrbl.ik Deutschland nimmt
in der Atomwaffenfrage eine zwiespäItige
Haltung ein. Einerseits zähl-t sie sj-ch zu
den Nicht-Kernwaffenstaaten, andererseits
ist sie in die Bündnis- und Verteidigungs-
kooperation in der NATO und in Europa in-
tegriert und wirkt an deren nukl-earer Kom-

ponente rlit - unter direkter oder i-ndirek-
ler Beteiligung. Die fünf neuen Bundesl-än-
der und Berli-n sind zwar atomwaffenfrei.
Dies ist eines der positJ-ven Ergebnisse
ria< ?+A-\lar|'radäc /Arf I Al.rc ? S:1-z ?\

\r!!v. rl

und der staatl-ichen Vereinigung von BRD

und DDR. Auf dem übrigen Territorium der
Rrtnriaqrcnrrhlile t/rrnd in >nÄaro\ sfrv *.,*---n europal-
schen Staaten) lagern jedoch nach wie vor
Atomwaffen: atomar bestückte Kurzstrecken-
r: kaf en - di c :rs def LUft von Fl rrczer:nen
aus abeschossen werden können (sog. nu-
kleare Flugzeugbewaffnung). An ihren Abbau
ist nicht gedacht; sie soll-en nach Auffas-
sung der NATO und der Bundesregierung auf
unabsehbare ZeiL weiterhin in Deutschland
bleiben- Diese Atomwaffen stehen unter der
alleinigen Verfügungsgewalt der US-Regie-
rung und US-Kommandobehörden. Ob auch
Großbritannien und Frankreich Atomwaffen
in Deutschl-and gelagert haben, ist nicht
bekannt.

q Die Mitverantwoffrnn cler Rttndesvtnr-
blik Deutschland betrifft nicht nur die
Lagerung von Atomwaffen auf deutschem Bo-
den. Auch für den Einsatz dieser Vüaffen
von deutschem Boden aus ist eine aktlve
Mitwirkung deutscher Sol-daten vorgesehen.
Nach der vom Bundesministerium der Vertei-
rli crrnc I RMlrn \ e,n L2, JUIi ljJQ traraa l a^f or

\v.r!>

"Konzeptionell-en Leitlinie zur lrlei-terent-
wicklung der Bundeswehr" (KL) so.l-1 dj-e
Bundeswehr künftig aus "Hauptverteidi-
gungskräften" und "Krisenreaktionskräften"
bestehen. Zu den "Kri-senreaktionskräften"
soll-en im Bereich der Luftwaffe schnell-
ej-nsetzbare und verlegungsfähige "sechs
f I ioaondc el. :ffaln fiir T.rrfl-:nani ff T.rrfr-

!g!99..Y!4!!,

1'art- a j Ä.i arrnn Auf kl ä runo uncl nukl-eare
Teilhabe" (vgf. Seite 7 der KL)
vorgehalten werden. "Nukl-eare Teilhabe"
bedlutet nach ei-ner Stellungnahme des
RMVc - cl: ß \/ön Seiten der Bundeswehr u. a ,

"eine begrenzte Anzahl von Tornado-
FJ-ugzeugen aIs Trägersysteme dem Bündnis
zur Verfügung gestellt werden" (vgl. DIE
ZEIT vom L2. August 1994, Seite 4). Es

stell-t sich die Frage, wie es mit dem
rechtsverbindl-ichen deuts chen Atom-
waffenverzicht vereinbar ist, r^renn deut-
sche Tornado-Flugzeuge für ei-nen Einsatz
mit Atomwaffen vorbereitet und qqf. auch
beladen werden.

6. 1995, 50 Jahre nach Hiroshima und
N:c:s:ki - besi1-zen neben den "offiziel-Ien"
Atommächten und den aus der ehemali-qen So-
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wj etunion hervorgegangenen Staaten
Ukraj-ne, Kasachstan und !üeißrußIand auch -
so wird immer wj-eder behauptet - Indien,
Pakistan und Israel Atomwaffen. Außerdem
stehen weitere Staaten unter dem Verdacht,
geheime Atomwaf f enprograrnme zu betrej-ben.
Die Situation droht immer weni-ger kontrol_-
Iierbar zv werden. Der drohenden Gefahr
muß rnit elnem angemessenen politischen
Tätigwerden begegnet werden, das durch die
Eiiraari nnan rrnÄ Riiraar ö.i h?r'€afdefn iSt.

Deswegen unterstützt der Dj-etrich-Bonhoef-
fer-Verein (dbv) die Kampagne "Atomwaffen
abschaffen - bei uns anfangen". Der dbv
'i s1- harei | - i. .len Kfeis def Träcrerorrlän.i -f !qYervrYqrrr

sationen einzutreten. Die Mitgliederver-
sammlung des dbv nimmt die Forderungen der
Kampagne auf: !{ir fordern die Bundesregie-
rrrn.r :rrf - Vars,^hl äoe für ei ne internatio-eE^t

nale Konvention zur Abschaffunq al-Ier
Atomwaffen zu machen.
Vlir fordern die Bunciesregj-erung auf, für
den Abschl-uß eines Atomteststoppvertrag'es,
der al-l-e Formen der Tests und der For-
schung für Atomwaffen verbietet, einzutre-

Vrt-ir fordern die Bundesregierung auf, auf
eine Entfcrnrrnd von in Deutschlend ccl:-yerq

gerten Atomwaffen hinzuwirken, sodaß das
oesamte Terri forium der Bundesrenrrbl i k
Deutschland atomwaffenfrei wird.

'7. Viele Staaten unterstützen einen An-
trag der lVeltgesundheitsorganisation (WHO)

vom Mai 1993 und ej-nen Antrag der UN-Gene-
ralversammlung vom Dezember 1994, der In-
ternationale Gerichtshof (IGH) möge die
Frage der Legalität des Einsatzes und der
Aadrohung des Einsatzes von Atomwaffen
nriifcn

Die Mitgliederversammlung des dbv fordert
,.t.i a RrrnÄacraai arrrna =rr€ ..i a]-, ciurCh einegg!,

konstruktive Stellungnahme am Verfahren
vor dem IGH zu beteiligen, nachdem sich
Cer Deutsche Bundestag mit der Frage be-
faßt hat.

E. Die "Erkl-ärung zu Frj-eden und Ge-
-aarri. i arzai {- il Aor vI . vol]versammlunq des
3kumeni.schen Rates der Kirchen in Vancou-
ver 1983 hat in ihrer BewerUung des Kon-
zepts der nuklearen Abschreckung deutliche
,{orte gesprochen und sowohl den Einsatz
a-s auch die Herstellung und Stationlerung
','on Kernwaf f en vorbehaltlos verworf en.
-rral ci ch h:l- si a rii a l,rarnf I i ahl- "--o-eqrrYrrr qrrYe

rorrl-af Ai a ci n\ d3941-15 für Christen erqe-
^an. (i a snri nhf di c TThcrzarrdlrhd r1r< rrÄ: Rgq9,

::e Chrj-scen Zeugnis dafür ablegen so.II-

ten, daß sie es ablehnen, sich an einem
Konflikt zu beteiligen, bei dem Massenver-
nichtungswaf fen oder andere lrlaf f en, die
wahllos al-les zerstören, eingesetzt wer-
den" (zitiert nach: EKD-Texte I7, Seite
4).

Die MitgliederversammJung des dbv fordert
die EKD auf, gegenüber der öffentl_ichkeit
in Kirche, Gesellschaft und Bundeswehr
deutl-ich zu machen, daß sj-ch Christen von
ihrem Glauben her nicht an dem Einsatz von
Atomwaf fen beteil-iqen können.

Die Mitgliederversammlung des dbv ist ver-
wundert über das Schweigen der Mil-itär-
seelsorge zu diesem Probl-em.

Die Mitgliederversammlung des dbv fordert
all-e Sol-daten und alle Bürgerlnnen auf ,
Gewissensentscheidungen rechtzeitig zu be-
denken und zu artikuLieren.

Die Soldaten brauchen Zuwendung und ver-
ständnisvol-l-e Begleitung, um notwendi_g
werdende neue Gewissensentscheidungen ver-
antwortungsbewußt treffen zu können.

Anhang:

Flugb1att der Kampagne "Atomwaffen ab-
schaffen - bei uns anfangen"

VerteiLer:

Bundesregierung
EKD
F,rr:nrr_ Mi I i i-ärlri schof
Kampagne "Atomwaffen
:nf>naanll

abschaffen - bei uns

WAkt
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Kampagne Atomwaffen
abschaffen,
bei uns anfangen!

Unterstützen Sie unsere Forderungen mit Ihrer Unterschrift, mit einer
Spende. Sie werden dann regelmäßig über den aktuellsten Stand der Aktivi-
täten in unserer Kampagne informiert. Machen wir gemeinsam einen
Anfang, die Bedrohung durch Atomwaffen zu beenden!

Tläger: Arbeitsgruppe NPT im Netzwerk Friedenskooperative ; Atomtest-
stopp-Kampagne; Deutsche Sektion der Internationalen Arzte und Arz-
tinnen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW); Deutsche Sektion des

International Network of Engineers and Scientists Against Proliferation
(INESAP); Ev. Studentlnnengemeinde (ESG); Initiative für Frieden, inter-
nationalen Ausgleich und Sicherheit (IFIAS); Juristen und Juristinnen
gegen Atomwaffen (IALANA) ; Naturwissenschaftle r-Initiative >Verant-

wortung für den Frieden<; Komitee für Grundrechte und Demokratie;
Künstler in Aktion; Ohne Rüstung Leben;Pax Christi; Versöhnungsbund.

Atomwaffen abschaffen - bei uns anfangen

IPPNW Körtestr. 10, 10967 Berlin, Tel. 030 / 6930244,Fax
oder Arbeitsgruppe NPT im Netzwerk Friedenskooperative,
53111 Bonn, Tel. 02 28 / 692904,Fax 0228 / 692906.

\P

030 / 69 38 166

Römerstr. 88,

q

Wir machen mit!

(ll-i.'t)r.rtron orJc. N.u'rc Atlrcssc

Wir,zlch unterstützen den Aufruf zur Achtung der Atomwaffen. Mit der Veröf-
fentlichung unseres / meines Namens als Mitaufruferln sind wir/bin ich

einverstanden. Bitte halten Sie uns / mich auf dem laufenden über das The-

ma und die Aktivitäten der Kampagne. Zur Unterstützung überweisen wir /
überweise ich einen Beitrag von........... (mindestens 25.-) DM.

Spendenkonten:

IPPNW eV., Kto-Nr. 60014 859 bei Sparkasse Rastatt Gernsbach,
BLZ 665 500 70, Stichwort: Atomwaffen abschaffen.

Förderverein Frieden eV., Kto-Nr. 4578 76-500 beim Postgiroamt Köln,
BLZ 370100 50, Stichwort: Atomwaffen abschaffen.
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Die Chance nutzen!

Atomwaffen ächten!

Atcmwaffentests
stoppen !

Atcrnl-.'affen
a.bschaffen !

48000 Grtinde, AtoErl-
waffen abzuschaffen
Weltweit lagern mehr als 360 Tonnen atomwaffenFihiges Plutonium. Noch im-
mer bedrohen 48000 Atomsprengköpfe das Leben auf dieser Erde, genug, um

unseren Planeten mehr als 26 Mal zu vernichten. Diese geballte Ladung an Ver-
nichtungskraft wird - statt mehr - immer weniger kontrollierbar.
Heute schon besitzen neben den >>offiziellen< Atommächten und den aus

der ehemaligen Sowjetunion hervorgegangenen Staaten Ukraine, Kasach-
stan und Weißrußland auch Indien, Pakistan und Israel Atomwaffen. Dazu
stehen viele Staaten unter dem Verdacht, geheime Atomwaffenprogramme
zu betreiben. Denn: Nur etwa fünf Kilogramm Plutonium reichen, um die
Bombe bauen zu können. Und jeder Staat, der ein Atomprogramm mit Plu-
tonium oder hochangereichertem Uran betreibt, kann Atomsprengsätze
bauen.

1995, 50 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki, steht der Nichtverbreitungs-
vertrag (NVV) zur Verlängerung an. Er hat bisher kaum verhindert, daß

immer mehr Staaten sich gegenseitig mit Atomwaffen bedrohen. So fordern
die Atommächte zwar zu Rechtvon den Schwellenländern, z.B. Nordkorea,

die Einhaltung des NW. Aber: Sie selbst brechen den Vertrag ständig. Nach

Artikel 6 des Vertrages müßten die Atommächte Verhandlungen mit dem

Ziel einer vollständigen Abschaffung der Atomwaffen führen. Das aberleh-
nen sie ab. Aber auch eine unbefristete Verlängerung des NVV würde den

Sonderstatus der >offiziellen< Atommächte festschreiben, Das Jahr 1995

gibt uns eine einmalige Chance, die Atomwaffenmächte zu überzeugen, daß

die Weitergabe von Atomwaffen auf Dauer nur durch ihre völlige Abschaf-
fung verhindert wird.
ll/ir fordern die Bundesregierung auf, Yorschläse für eine internationale
Konvention zar Abschaffung aller Atomwaffen za machen.

Bisher unterstützen vierzehn Staaten einen Antrag der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO), der Internationale Gerichtshof (lGH) möge den Einsatz
von Atomwaffen für völkerrechtswidrig erklären. Die Bundesregierung ver-

sucht, eine Entscheidung zu verhindern.
llirfordern die Bundesregierung auf, sich durch eine eigene Stellungnahme
im Sinne der llHO anzuschliefien.

In den vergangenen 50 Jahren erschütterten bereits 1937 Atomexplosionen
unseren Planeten. Wissenschaftlerlnnen schätzen, daß die dabei freigesetz-

ten Radionukleide bis zum Ende dieses Jahrhunderts ca.430 000 Krebsopfer
verursachen werden; bis zum Ende des nächsten Jahrhunderts werden es ca.

2,4 Millionen sein. Für die Perfektionierung der Massentötung wird ständig

an neuen Testmethoden geforscht.

lTirfo rdern die B undes regie rung auf, sofort für den Ab schluf eines Ato mtest'

stoppvertrages, der alle Formen der Tesls und der Forschungfür Atomwaffen
ver b ietet, e i n zut ret en.

In den alten Bundesländern gibt es weiterhin Atomwaffen, die auf Grund
der NATO-Doktrin sogar als erste von deutschem Boden aus eingesetztwer-

den können.

lVir fordern die Bundesregierung auf, den Yerzicht auf Atomwaffen ins

Grundgesetz aufzunehmen und Deutschland atomwaffenfrei zu machen.
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Deutsch].and
und die
Atomwaffen

nach der unbefristeten Verlängerung des
Nichtweite:rverbrej.tungswertrages (lil\f-Ver-
trag)

Schriftflche Vorlage für die Tagung des
Dietrich-Bonhoeffer-Vereins in Kooperation
rait der Ev. Akademie Thürinqen am 27. Mai-
1v vJ

f. Der deutsche Atorowaffenwerzicht

Die Bundesrepublik Deutschland hat - wie
eine Vi-el-zahl- anderer Staaten - auf Atom-
waffen verzichtet. Seit ihrem am 2. Mai
19'75 wirksam gewordenen Beitritt zum
"Vertrag über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen", ist sie wie jeder Nichtkern-
waf fenstaat verpflichtet,

"Kernwaffen und sonstige Kernsprengkörper
oder die VerfügungsgewaJt darüber von nie-
mandem unmitteLbar oder mittel-bar anzuneh-
men. Kernwaffen oder sonstige Kernspreng-
körper weder herzusteLJ-en noch sonstwie zu
erwerben und keine Unterstützung zur Her-
^+^r r"-- Kernwaffen oder .sonsf irren- rgllulty vvtt AeLttwalLett gag! Jvtrr LL9vtr

Kernsprengkörpern zu suchen oder anzuneh-
men. "

Der NV-Vertrag, dessen Geltungsdauer
u. a. auf Betreiben der Bundesrepubl-ik
zunächst auf 25 Jahre befristet war, ist
am 11. Mai 1995 auf der Überprüfungs- und
Verlängerungskonferenz der Vertragsstaaten
in New York auf unbeqrenzte Zeit verlän-
gert worden. I

T)er alrrrch clen Reitrj-tt Zum NV-Vertraq be-
wirkte rechtsverbindliche deutsche Atom-
waffenverzicht geht weiter al-s die von der
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der
qöd. P:-iscr Vcrf räce eincec;naene völ-ker-

rral kanf oranz-n^Llrmoht- \TDT,/t-nnf l qAq /T.

5 wom 9. Mar 1995: "... decides that
the Treatlr sha1l continue 1n force indefi--
nitely" .

rachf I i aha \farnfl i al.rr-rrna! vrr e qrry

7954,

"Atomwaffen, chemische
ttraffen in ihrem Gebiet
l-en" .2

vom 23. Oktober

rtnrl hi al nai <rha

nicht herzustel--

Denn die - nach wie vor wirksame - Atom-
waffenregelung von 1954/55 enthält neben
dem innerstaatlichen Hersteliungsverbot
keinen Verzicht auf3

- den Besitz von Atomwaffen,
- die Verfügungsgewalt über Atomwaffen,
- die Verwendung von Atomwaffen,
- die Herstellung von Atomwaffen auf dem

Gebiet anderer Staaten ( für Zwecke der
Bundesrepublik) .

Im sog. 2+A-Yertrag vom 12. September 1990
(BGBl. 1990 II S. l-318) hat die Bundesre-
publik Deutschland ihren sich aus dem NV-
Vertrag ergebenden völ-kerrechtlich wirksa-
men Verzicht

"auf die flerste-Ll.unq und den Besitz von
atomaten, biologiscäen und chemischen Waf-
fen sowie auf dje Verfügungsgewalt über
sie"

ha]rräfl- i aJ- rrnd ar'Llärt rrÄ:R :rrnlr A:c rt6r-

einte Deutschland sich an diese Verpflich-
tungen halten wird. "
Daraus wird vielfach geschlossen, ciie
"Atomwaffenfrage" sei für Deutsch1and kej-n
Thema mehr.a Stimmt dies?

vgl. Anlage I zum Protokoll Nr. III ("über
die Rüstungskontrolle), BGBI. 1955 II. S.
266.

vgl. dazu Dej-seroth, Atornwaffenverzicht
der Bundesrepublik - Reichweite und Gren-
zen der KontroJ-lsysteme, in: Archiv des
Völkerrechts (AVR) 1990, S. 113 ff., 115

;;.""" Argunent wurde vierfach im zusam-
menhang nr-it Anträgen im Bundestag zur Ver-
ankerung eines Atomwaffenverzichts im
Grundgesetz angeführt; vgl. auch dj-e Auße-
rung von Bundesaußenrn-i-nister Kinkel im
Vorfeld der New Yorker VerIängerungskonfe-
rerLz, der in einem Artikel i-n der
"Allgemeinen Zeitung Maj-nz" vom 1. April
1995 ausführte: Deutschland habe
"völ-kerrechtlrch verbindlich seit Iangem
ein für alle Mal auf Massenwernichtr.rngs-
waffen verzj-chtet. Das schenkt unserem Ap-
pell an andere eine besondere Glaubwürdig-
keit. ", v91 . Mi.tteil-ung des Auswärtigen
Amtes ftlr die Presse Nr. 1A28/95 vom 21.
März 1995.
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II. Die Lagerung
Deutschl,and

1. Die Fakten

vorr Atosc.raffen in

Die fünf neuen Bundesl-änder und Berlin
sind atomwaffenfrei-. Dies ist eines der
naci r- i rran nraabnigge deS 2*4-VertraqeS
iatt. 5 Abs. g's.t, 3) und. der staatlichen
Vereinigung von BRD und DDR.

Diese Atomwaffenfreiheit gilt aber nlcht
für die al-ten Bundesländer.
Die atomar bestückten Mittel-streckenrake-
Een (Pershing II und Cruise Mj-ssil-es ) so-
wie die "nuklearen ArtilleriegeschoSse"
und die "Gefechtsköpfe der bodengestützten
nuklearen Kurzstreckenraketensysteme" sind
zwar in den vergangenen ,fahren aufgrund
der zwischen den USA und der früheren So-
wjetunion abgeschlossenen Abrüstungsabkom-
men aus ganz Deutschland und den anderen
Natostaaten abgezogen worden.

Auf dem Territorium Deutschlands (und den
anderen europäischen Staaten) lagern je-
doch nach wie vor Atomwaffen: atomar be-
stückte Kurzstreckenraketen, die aus der
Luft von Flugzeugen abeschossen werden
können, sowie freifaflende Atombomben
(sog. nukl-eare FJ-ugzeugbewaffnung) .

An ihren Abbau ist nicht gedacht. Sie sol-
Ien nach Auffassung der NATO und der deut-
schen Bundesregierung auf unabsehbare ZeLt
weiterhin in Deutschl-and bl-eiben. Ihre ge-
naue Zahl und ihre Laoerorte werden - an-
ders als in Belgien - von den offiziellen
staatlichen Ste.l-Ien gehelmgehaLten. Die
Bevölkerung soll- sie nicht erfahren (vgf.
dazu u.a. die Erklärung der Bundesregie-
:ung vom 21-. April L993 vor dem Deutschen
3undestag, Bundestagsdrucksache 12/ 4166 S.
2) . Vielfach wird in der Öffentl-ichkeit
Cavon berichtet, heute seien im europäi-
schen NATo-Bereich ca. 700 US-Atomwaffen
stationiert, darunter möglicherweise 500
:n Deutschland. Diese amerikani-schen Atom-
;affen stehen - in Friedenszeiten - unter
jer alleinigen Verfügungsgewalt der US-
iegierung und der US-Kommandobehörden.

-.inzu kommen noch die eigenen nati-onaf en
l,uklearstreitkräfte Großbritanniens und
lrankreichs. Frankreich besaß im Jahre
-)94 525 atomare Sprengköpfe, Großbritan-
--.i en ca . 200. Ob Großbritannien und Frank-
:eich auch in Deutschl-and Atomwaffen qela-
:ert haben, j-st nicht bekannt.

2. NATO-Bündnispflieht?

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte am 1- De-
zember l-993 einen Gesetzesentwurf in den
Deutschen Bundestag eingebracht, der u.a.
vorsah, i-n Artikel 26 des Grundgesetzes
ej-nen Absatz 4 eLnzufügen, der folgenden
Vflortl-aut haben soll-te:

"Die EntwickJung, HersteTlung, Lagerung,
paF^rAarttaa ia5 InVerkehrbyj nr.cn . di auvLvlveL etJY f yLltrgett f v1e

AufstelJung und Anwendung von atomaren,
bakteriol-ogischen, chemischen und anderen
.l.4assenvernichtungswaffen sowje die Drohung
mit ihrer Anwendung sind verfassungswid-
rig. Sie sind unter Straf e zu ste-Z-Len.
Bestehende BündniswerpfLichtunsen bl-eiben
unberührt." (Vql. BT-Drs, 72/6323 S, 24).

Dle Sätze 1 und 2 des Vorschlaqs sind sehr
zr r haa rii R an

Irtas es mit dem (hier unterstrichenen)
dritten Satz auf sich hat. ergibt sich aus
der Begründung des Gesetzentwurfs. Diese
lautet:

"Satz 3 trägt .besteäenden Bindungen der
Bundesrepu-bLik DeutschJ,and aus der Bünd-
njs- und Verteidigungskooperation in der
NATO und in Europa Rechnung, nach denen
auf ihrem Boden auch Atomwaffen gelagert
und von dort eingesetzt werden dürfen".
(VSl. BT-Drs. 72/6323, S. 24, rechte SpaT-
te) .

Im Klartext heißt dies:
Die SPD geht davon aus, daß "im Falle ei-
nes FaIIes" die auf deutschem Boden nach
wj-e vor noch gelagerten Atomwaffen (der
Atommächte USA sowi-e evtl-. Frankreichs und
Großlrri i- :nni ens ) vgn hief aUS ei nrrescl-21-

, w vLL

werden dürfen. Von deutschem Boden aus
sollen al-so Atomschläge weiterhin möglich
bl-eiben.

III. Die geltende NATO-Strategie und der
ÄM-Vertrag

Obwohl der Kalte Krieg zu Ende ist und er-
kl-ärtermaßen eine nukl-eare mii-itäris che
Bedrohung nicht (mehr) besteht, hal-ten die
USA und die anderen Atomwaffenmächte an
der Notwendigkeit von Nuklearwaffen fest.
Die NATO und ihre Mitgliedsstaaten, die
über Atomwaffen verfügen, treten zwar
wie die aktuellen Konfli-kte um Irak und
Nordkorea sowie ihre Bemühunqen im Zusam-
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mcnh:nc mi I dar NeW YOfkef Vefl änderrrnns-
laanfaranz nazci af h:l.ron - arf ro" l i al.'-r-

weise für eine Fortgeltung und strikte
Einhaltung des NV-Vertrages ein,
Sie sind jedoch - ebenso wi-e in der Zeit
des Kalten Krieges - nicht bereit, auf die
Option des Einsatzes und sogar des Erst-
einsatzes von Atomwaffen durch die NATO
bzw. durch deren Atomwaffenmächte zu ver-
zichten.
Auch die gegenwärtige Staatsführung Ruß-
Iands beansprucht sei-t 1993 nunmehr das
Recht zum atomaren Ersteinsatz.

Tri a Dani arrrnaan der NATO-Staaten Und auCh
die deutsche Bundesregierung l-ehnen er-
klärtermaßen prinzipi-el-l- einen Verzicht
auf die Möglichkeit des Erst- oder Zweit-
einsatzes von Atomwaffen durch einen NATO-
Staat ab.
Die Bundesregierung hat vor dem Deutschen
Bundestag am 21-. April 1993 hierzu aus-
drück.l-ich erklärt (vqf . BT-Drs . 12/ 4'7 66 S.

"Diese eurogestützten Nuki.earwaffen haben
weiterhin eine wesentLiche RoL-le in der
friedenssichernden Gesamtstrategie des
8ündnisses, weil- konventione-ll.e Streit-
kräf te al-l-ein dje l(riegsverhütung nicht
gewährJeisten können DeshaLb wird die
Rttnr'le.<reoiarttnrr nicht für den Abzno die.ser
Waffen aus Deutschl-and oder Europa eintre-
ten. Ebenfal,Ts wird die Bundesregierung
nicht für eiren Verzicht auf die Option
der Al-J-ianz eintreten, ggf . Nukl-earwaf f en
a-ls erste einzusetzen. Die Erklärung
des Verzichts auf dje Möglichkeit eines
Ersteinsatzes von Nukl-earwaffen durch das
(NATO-)Bündnjs würde die Kriegsverhütungs-
sfrafeaie att.shöh7en. Die Möolichkeit und
Eührbarkeit konventioneLl.er Kriege würde
zunehmen. "

UIE>g

Art. VI
Haltung der NATO-Staaten ist mit
des NV-Vertrages nicht vereinbar.

Art. VI des NV-Vertrages verpflichtet näm-
I i nir coi i 1q?n ip.lc \/crir:acn>ri- ci 'ri n

rcdl i chcr Ahs i r-ht Verhand l uncten zu führen
über wirksame Maßnahmen"

( 1 . ) " zur Beendigung des nukl-earen v,lett-
rüstens in naher Zukunft" und

(2.\ rrzrrr nrrkleären Alrrüstunot' sowie\-. I

"über einen Vertrag zur allgemeinen
und vollständigen Abrüstung unter

- Verantwortunq

strenger und wirksamer internationa-
l-er KontroLle. "

Art. VI des NV-Vertrages verlangt rdthin
mit völ-kerrechtl-icher Verbindlichkeit von
aLl-en Vertragsstaaten, namentl-ich gerade
von den Atomwaffen besitzenden Staaten,
" j-n redl-icher Absicht" Verhandlungen mit
dem Ziel der "nuklearen Abrüstung" und zur
tt:l I cemei nen rrnd rrnl'l ctändi aen Al-rrfieirrnnttry! ee esraY

(gerade auch der Atomwaffen) unter stren-
ger und wj-rksamer international-er Kon-
trol-l-e zu führen. Über die Art und di-e
Dauer dieser Verhandl-ungen können die Ver-
J- r:aq<J-ääiFn c1-rai ian Tleacaon Äiirfan c i a

das in Art. Vf normierte Verhandlungsgebot
und Verhandlungsziel aIs solches nj-cht in
Frage stel-l-en und nicht ignorj-eren:
"nuclear disarmament" (nukLeare Abrü-
stung) . Anderenfalls sj-nd sie vertragsbrü-
chia Ein rrrrrrldsä!7liches Ablehnen vonv..+Y '

Verhandlungen über einen volIständj-gen
Verzlcht auf Atomwaffen und das grundsätz-
liche weitere Beharren auf dem Besitz und
auf der Option des Einsatzes oder gar des
Ersteinsatzes dieser Waffen negiert die
zitierte verbindliche völkerrechtl-i-che
Verpflichtung aus Art. VI des NV-Vertra-

Das Art. VI des NV-Vertrages all-en Ver-
fraa<<i-::i-an "Deziell_ deS AtOmWaffenStaa-
ten unter ihnen, Verhandlungen mit dem
vöIkerrechtl-ich verbi-ndlichen Verhand-
lungsziel der "nukl-earen Abrüstunq"
( "nuclear disarmament" ) sowie der
"allgemeinen und vollständigen Abrüstung
unter strenqer und wirksamer internationa-
l-er fontrolie" aufgibt, foIgE bereits aus
dem trVortl-aut des Vertragstextes und ergi-bt
sich zudem aus Sinn und Zweck sowie der
Entstehungsgeschichte des NV-Vertrages.
Ferner wi-rd dies durch die Beschlüsse der
New Yorker Verlängerungskonferenz vom 11.
Mai 1995 bestätigt
Die übliche Wortbedeutung von "nucl-ear
disarmament" beinhaltet nicht nur Schritte
?t)r ll\forri naarrrnall \r^i nrrlr'l c: ror Pii<l-rrnn

[= Riis1- nncrsmi nr]crrrnrr) snnclerrl schlleßt
'Le'L>t t

auch die Abrüstung bis zum "Punkt Null-"
(vol-Iständige nukleare A-brüstung) ein.
Die UN-Generalversammlung hatte der Genfer
Abrüstungskonferenz. die in den 60er Jah-
ren über den NV-Vertrag zu verhandeLn
h:J-J-a T.ail- l inion rrnrnolaal- i- 

^^-^--leuuLt luru!r-lAsrr vvry9rsyut lll ggllgtl g>

heißt, der NV-Vertrag

säoul.d .be a step towards "general and com-
n1 cfo Äi<armamani anr.l m-ra nr>fi^r1?-Fl"s4Jerrrrarrrslr L aJJv, ttrvle PaL e L9ulaLly t
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nucfear disarmament" (UNGA Reso-Z.ution 2028
of Now. f9, 1965).

Der in den Genfer Verhandlungen schl-ieß-
lich ausgehandelte Vertragstext basierte
auf einem Vorschlag der mexikanischen De-
I aa:l- i on 1röm 'l g Senieml.:cr 1Q61 dar di cLJ v t I

Verpflichtung der Atomwaffenstaaten zu
schnel-l-en und entschl-ossenen Verhandlungen
über weitere Abkommen nicht nur über das
Verbot von Nukleartests, sondeln auch über
den Verzicht auf die Produktion von Atom-
w: f f en - rii e T,i arri ri:1- i on dcr beStehenden
Atomwaffenlager sowie die Beseitigung aI-
Ier Nukl-earwaffenarsenal-e einschließlich
ihrer Trägersysteme enthielt.5
Ahnl-iche Formu.l-ierungsvors chläge wurden
seinerzeit von den Delegationen Brasil-i-
ens/ Indiens, Burmas, Rumäniens und der
Schweiz vorgelegt.
Art. VI des NV-Vertrages wurde zwar in
sej-ner Endfassung weniger konkret formu-
l-iert. An der zentral-en Verpf lichtung zu
Verhandlungen mit dem verbindlichen Ziel-
vollständiger nuklearer Abrüstung wurde
jedoch nicht gerüttelt.
Die auf der New Yorker Verlängerungskonfe-
renz im Mai 1995 gefaßten Beschlüsse haben
die Verpflichtungen aus Art. Vf lfV-Vertrag
fras.l- äJ- i c1- Tn dar tr\fer'l ännarrrna<-Qacn'l rr-srr:r, r\eevr s

tion" vom 11. Mai 1995 hat die Konferenz
Äi c rrrr'l l- ih^l- a d^ä'l < nf l- l-ra nnmnl al-a al ini -
nation of nuclear weapons" (und der vol-l--
ständigen Abrüstung unter strikter und
effektiver international-er Kontroll-e) be-
kräftigt. Zudem hat sie in der am gleichen
Tage des weiteren verabschiedeten Resolu-
Eion über "Grundsätze und ZieIe der nu-
k.l-earen Nicht-tr{eiterverbrej-tung und Abrü-
stung" u.a. die Verpflj-chtung der Atomwaf-
fenstaatren aus Art. VI Nv-Vertrag aus-
drücklich bestätigt, "systematische und
fortschreitende Bemühungen (zu unterneh-
inen), Nuklearwaffen wel-tweit zu reduzieren
nit dem schließlichen ZieI, jene üTaffen
{cänzl i r-h) zrr el-iminieren".6\ Y gr.s+* v..

J Vgl. ACDA, Documents on Disarmament, L95'7,
s. 394 f.

5 "...(4) The achievement of the following
measures is important in the fulI realisa-
tion and effective i-mplementatj-on of ar-
ticle VI, including the programme of acti-
on as reflected below:
(c) The determined pursuit by the nuclear-
weapon States of systematic and progressi-
ve efforts to reduce nuclear wapons g1o-
baI1y, wrth the ultimate goal of elimina-
ting those weapons, and by alI States of
general and complete disarmament under
strict and effectlve internati.onal con-

Zusammenfassend l-äßt sich dami-t sagen:

T\i a arrrnÄ < 5r- ? l i ^,|.'a ^1-,'t 
ahnr,-^ ,,Cn Vefhand-

lungen über einen vollständigen Verzicht
auf Atomwaffen ist - ebenso wie das prin-
zipielle Beharren auf dem wej-teren Besitz
car.ria =rr€ ^Är 

nr.inzin.iollan AntiOn gineSt/l+1r!4yr9rl9Irv|

Einsatzes von Atomwaffen - ein schwerwie-
nanAar a'^1LöFreqhtl_iCher \,/ggt-racshrrrchY vr^sv! v v3 rrv4 ! u! qv ev! qerr .

Dies gilt nicht nur für die NATO-Atomwaf-
fenstaaten USA, Großbritannien sowie für
Frankreich.
Tn cl ei r-her $7ei ca ai l + Äi ae Selbstvef-
ständl-ich für andere Atomwaffen-Staaten
außerhalb der NATO, die - hrie z.B. RußIand
in der Nach-Gorbatschow-Ara - auf dem wei-
teren Besitz von Atomwaffen prinzipiell
lrch:rren än rlcr On1-ion ihres EinSatZeS
"im Fall- des FaIi-es " f esthal-ten und sich
hi shar nri nzi ni el I wai cern " i .l fedliChef
Absicht" Verhandlungen mit dem Zi-eL der
volJ-ständigen nuklearen Abrüstung zu füh-
ren.
ql-^aiFn rl'ie rli c<an \,/crl-r:a<hrrrnh hi l l inon

und unterstützen, verhalten sich sel-bst
völ-kerrechtswidriq .

IV. "Nukleare Teilhabe" der Bundesrepu-
blik im Rahmen der NATO

Nach der vom Bundesministerium der Vertei-
digung (BI.,wg1 am !2. Jul-i 1994 vorgelegten
"Konzeptionel-Ien Lej-tIini-e zur lrieiterent-
uri ck'l rrna dar RrrnÄocr.ralrrrr /im fal aonÄa-.\:rrr !vf YErruErr.
KL), die zr^rischenzeitlich auch vom Bundes-
kabinett gebilligt tdorden j-st, solL die
Bundeswehr künftig aus "Hauptverteidi-
gungskräften" und "Krisenreaktionskräften"
bestehen. Die Krisenreaktionskräfte der
Bundeswehr soll-en nach der KL einqesetzt
werden

- in der Landesverteidigung
- in NATO und V,IEU zur Krisenbewältigung

und Konfliktverhinderunq sowie zur Ver-
teidigung

- im Rahmen der Vereinten Nationen und
- der KSZE (Ei-nsätze "im gesamten Spek-

trum von humanitären Maßnahmen bis hin
zu militärischen Einsätzen nach der
Charta der Vereinten Nationen").

Zu diesem Zweck müssen, so heißt es in den
KL, "schnel-I einsetzbare und verlegefähige
KrAf.l- a rrnrnah: l i- an r^rarÄanrt 11 t

f rnl I " l/dl, YL
T OOq /r q

. Konferenzdokument NST/Conf
vom 9. Mai 1995.
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ltin der Luftwaffe 6 fliegende Statfel-n tür
Luftangriff, Luftverteidigung, Aufklärung
und nuk-Leare Teil-habe" (vgJ. ebd. S. 7) .

"Nukfeare Teilhabe" bedeutet nach einer
von der Wochenzeitung "Die Zeit" zitierten
diesbezüglichen Stellungnahme des Bundes-
verteidigungsministeriums eine "breite
Teilhabe in der kol-l-ektiven Verteidlgungs-
planung involvierter europäischer Bündnis-
nartner an nt:klc:rcn At:frr:l-ren"- wobej- vont

Seiten der Bundeswehr u.a. "eine begrenzte
Anzahl von Tornado-Flugzeugen als Träger-
systeme dem Bündnis zur Verfügung" ge-
stelIt werden (vgl . Die Zej-t vom 12. Au-
gust 1994, S. 4).

Im Klartext heißt dies:

Die Bundeswehr wird nr-ithin darauf einge-
sfal Ii- d:ß im Rahmen ihrer "Krisen-reak-eee4aet

tionskräfte" u.a. "schnell- einsetzbare und
verlegefähige" flj.egende Staffel-n der Bun-
desluftwaffe rdt Tornado-Flugzeugen vorge-
h: l tcn werdan die als Element der

'! 
v ! vv.^,

"nuklearen TeiIhabe" der Bundeswehr al-s
nrrlr"l arra rTrÄaarcrrci- amc \/arr.randrrna f i nÄanr!sYe!ef

sollen.

Vlie dargelegt, ist nun aber nach Art. fI
des NV-Vertrages leder Nichtkernwaffen-
staat und danr-it auch DeutschLand
rrrrarnf r i ar.r{- ar- Kernwaffen oder sonsti-vvrl/!4!vrrevet

ge Kernsprengkörper oder die Verfügungsge-
walt darüber von ni-emandem unmittel-bar
oder mittelbar anzunehmen. " Im 2*4-Vertrag
vom L2. September 1990 hat Deutschfand
diesen Atomwaffenverzi-cht "bekräftigt und
erklärt ..., daß auch das vereinte
Deutschland sich an diese Verpflichtungen
L^15^- .,i -l ll
lla! ugtl wr!q.

l{enn nun entsprechend der neuen
"Konzeptionel-Ien Leitlini-e z.ur Vileiterent-
wicklung der Bundeswehr" für einen Nukl-ea-
reinsatz von NATo-Bündnispartnern deutsche
Tornado-Flugzeuge mit deutschen Piloten
"aLs nukl-eare Trägersysteme" zur Verfügung
gestel-It werden, stel-lt sich die zwingende
Fr:ce - al.l d:nn nicht deutsche Hoheitsträ-! lg),v/

ger zundndest mittel-bare Verfügungsgewalt
über Atomwaffen haben (werden) . I,rTenn ein
deutsches Tornado-FIugzeug für einen Nu-
kleareinsatz im Rahmen der NATO mit Atom-
waffen beladen und in den Einsatz ge-
schickt wird, haben deutsche Hoheitsträger
Atomwaffen in ihrem Besj-tz und verfügen
darüber. lVie soll sich dies und wie soLl-en
sich darauf gerichtete Planungs- und Vor-

bereitungshandlungen rLit dem völkerrecht-
fich wi-rksamen deutschen Atomwaffenver-
z t ahl rra r1- r: aan ?

Unabhängig davon stellt sich die al1ge-
mcine Fracc, ^l-' ein EinSatZ VOn AtOmWaffen. rg),v'

überhaupt mit dem geltenden VöIkerrecht
vereinbar ist.

V. Völkerrecht und der
Atomwaffen

Einsatz von

1. Atomwaffengefahren

Auch heute nach dem Ende des Kalten Krie-
ges und dem Ende des Ost-Väest-KonfIikts
gibt es Zehntausende von Atomwaffen. Zwar
beschränkt der NV-Vertrag den Besitz von
Atomwaffen auf die fünf Nuklearmächte USA,
Großbritannien, Frankreich, China und die
Sowjetunion. Bereits die Auflösung der So-
wjetunion hat jedoch zrr einer Aufsplitte-
rung des Nukl-earwaffenbesitzes geführt,
der gerade auch von den Atomwaffenmächten
rrr-it Recht al-s hochgefährlich angesehen
wird,
Atomwaffen stell-en - objektiv betrachtet -
in mehrfacher Hinsicht eine aktuel-le Be-
drohung für Mensch und Natur dar.
Die UN-Generalversammlung hat in zahlrel-
chen Beschl-üssen jeweils mit großer Mehr-
heit zum Ausdruck gebracht, daß "der Ein-
satz von nuklearen und thermonuklearen
V,iaf f en gegen den Geist, den Wortlaut und
die Ziel-e der Vereinten Nationen verstößt
und dadurch eine direkte Verl-etzung der
Charta der Vereinten Nationen darstelIt".7
Ferner hat sie wj-ederholt festgestellt,
"daß die Existenz und der Einsatz von Nu-
kl-earwaffen die größte Bedrohung für das
Überl-eben der Menschheit" sind.8

Bereits die Produktion von Atomwaffen tö-
tet; zu denken ist vor al-Iem an die strah-
lengeschädigten Bergleute, deren Schicksal
kaum einen interessiert. Die Beschäftigten
in den Labors und Nukl-earfabriken tragen
gesundheitl-iche Risiken, die bisher nie-
mand genau abschätzen kann. Unzählige Men-

7 vq]. u.a- Resolution der Generalversamm-
tüng zu Nuklearwaffen von 1961 Res. 1553
(XVI); bekräftigt u.a. durch die Resoluti-
on 45159 A von 1990.

8 VgI. u.a. die in der vorstehenden Fußnote
zitierte Resolution 45/59 A von 1990, u.a.
abgedruckt in: Nicholas Gri-ef, Völ-kerrechE
gegen Atomwaffen, Projekt Internationaler
Geri r:h'1- shof - M: rhrr rn 1 gg j . .s . 39 f .L t .rr-v4L Y
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schen wurden (und werden?) in der früheren
Sowjetunion und in den USA, aber auch in
den Testgebieten sonst als "Versuchs-
kaninchen" mißbraucht.

Zudem sind mit der Lagerung, dem Transport
und der Dislozierung von Atomwaffen un-
leugbare Unfall-risiken verbunden.
Die Drohung nit dem Einsatz von Atomwaffen
stellt das unveräußerliche Recht der Men-
schen auf Leben in Frage. Atomwaffen sind
<f cf < nnicnl- i al Ia 7i cl ahiaLl-a. fiir l-arra-

ristj-sche Aktivisten, aber auch ggi. für
nrärren1- i rre odes reaktive rnilitäris che
Schl äce anclerar Mächte.
Die Gefahr eines Atomkrieges aus Versehen
(durch technisches oder menschLiches Ver-
sagen) kann nicht ausgeschl-ossen werden.
Die l{eltgesundheitsorganisation (WHO) und
die Vereinten Nati-onen (UN) haben zu den
Auswirkungen und FoJ-gen einer mj-t Atomwaf-
fen geführten Auseinandersetzung oder ei-
.aq Kricnec mehrcra wichfina Studien vof-
nalan1- . rlie rrns wissen I:sscn: Im FaI]_e
i-hres Einsatzes können Atomwaffen zu kata-
strophalen Schäden, 3a zu einer vöiligen
Vernichtung des menschlichen Lebens und
der Zivilisation auf unserem Pl-aneten füh-
ren. Bestritten wird des von kaum jeman-
dem. Dennoch wird an Atomwaffen festgehal-

2. Völkerrectrtswidrigkeit eines Einsat-
zes von Atomwaffen

F.c <nri cht rri cl ec d:fiir ri:R iorlcnf:l l c
r uqrv J euerr!g+!e

der Einsatz von Atomwaffen völ-kerrechts-
wi dri cr i qf - T)enn n:ch aal l-andcm /Kri ene-\!! \r!!+vY! t

Völkerrecht ist der Einsatz von l{affen
adar J{ri ca<i:lel- i lean rrarhn1- on

- .ii c aaci ancl- < i nrl iihcrf 'l iicci ao 1/or] cf -.re v e +.rst

Trlndcn rrnd rrnnäf i rre T,ei ricn zu verursa-
,ocnen-

- die dazu bestimmt sind oder von denen
erwartet $rerden kann, daß sie ausge-
dehnte, Ianganhaltende und schwere

\Inl Ari 2?o dar TJ::nor T.=nrllzri oa<arrlnrrnn
(HLI(O) vom 18. Oktober 1907, abgedr. rn
Rarl.rar \/äl LarraalrJ_ T)nlrrrmonf on<rmml rrnn
R:rd TT . '1 g6f . S 'l R92 : rznl arreh Art. 35, 1.Yl 

'Abs. 2 des I. Zusatzprotokolls zu den Gen-
fe.r Konventionen won 1977 (im fol-qenden:
LE I L>t/).

Schäden der natürlichen Umwelt verursa-
-l-'o- l0

- die unterschi-edlos Zivilpersonen und
SoIdaten, Kombattanten und Nicht-Kom-
batrtanten, treffen, ll

- die das Territorium neutraler Staaten
verletzen. 12

Außerdem j-st dj-e Verwendung von ersticken-
den, giftigen oder ähnlichen Gasen oder
ent-qnrer-henden Fl iisei ckci tan Mll-ari rl i cn!evr!, rrqev!lsf:err,

Vorrichtungen oder !,laffen verboten. 13

Schl-ießl-ich sind Waf f eneinsätze und mili-
tärische Maßnahmen verboten, bej- denen
"darn-it zu rechnen ist", daß sie "auch Ver-
Iuste an Menschenl-eben unter der Zivilbe-
völkerung, die Verwundung von ZiviJ-perso-
nen, dj-e Beschädigung zivil-er Objekte oder
mehrere derartiger FoIgen zusammen* verur-
s:chen- die "in keinem VerhäItnis zum er-v g v..v.f t

Vg1. Art. 35 Abs. 3 ZP I 7911; zur völker-
rechtlichen Verbindlichkeit der Vorschrif-
ten der Zusatzprotokolle von 1977, die a1-
lerdings ohne ganz überwiegend Völkerge-
wotr.nheitsrecht kodif izieren, vgl . u. a.
Horst Fischer, Der Einsatz von Nuklearwaf-
fen nach Art. 51 des I. Zusatzprotokolls
zu den Genfer Konventionen von 1949, Ber-
Iin, 1985, S. 100 ff.; vg1. auch Völker-
recht rrnd nukleare Abschreckung, 1988
tltaFr A\-e1 Äar zeitschrift Mi1j.tärpolitik
Dokumentation) , S. 11 ff ., m.w-N.; I(nut
Tnsen ehd q q? f f : llcnri Mc\/r^t'i r-ryrsrr, r.rEJ rvwr uz,
Europa-Archiv 1981, 689 ff.
Art. 48 ZP I 1971, der insoweit VöIkerge-
wohnheitsrecht kodlfiziert, vgl. dazu u.a.
Tn<cn /Fi catrali n. Tn<on \/A'l lrarronhf ?

Aufl ., l-990, S. 1034 ff .,' Eberhard Menzel,
Legalität oder fllegaiität der Anwendung
von Atomwaffen, 1960, S. 53 ff., m.w.N.

VgL. Art. 1 des Haager Abkommens
"betreffend die Rechte und Pflichten der
neutralen Mächte und Personen im Falle ei-
req T.:nrikri eas" der nOrmiert: "Das Gebiet
der neutral-en Mächte ist unverletzlich."
RGBI. 1910, 151, vgl. Ipsen/Fischer,
a.a.O., S. 1058 ff ., m.w.N.

l3 Dies ist ein allgemeiner Grundsatz des
\fÄl Larra-lri< rrnl Är-rr " r Tr, vgf. udzu u.d. fP-
scn/Fi seher. i-. T*^^> - - ^ S. _028---.---, -rl. IPJCII, 4-4-V. I
ff., m.w.N.; Menzel, a.a.O., S. 35 ff.
m.r^t.N.; vgl . A-rt. 23a HLKO sowie das Gen-
fer Protokol-l über das Verbot der Verwen-
r}rno rzon ersJ- i ckendcn. ni fti cen ocier ähn-
-w.Y 

w

lichen Gasen sowie won bakteriologischen
Mitteln i-n Kriegen vom 17. Juni 1925, RG-
BI. 1925 rr, s. 113"

10

11

!2
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warteten und unnr-ittel-baren nuilitärischen
Vorteil stehen". 14

Die Mehrzahl der Völkerrechtler teilt
soweit bislang ersichtlichl5 - diese Auf-
fassung. Al-lerdings hal-ten dj-e Atomwaffen-
mächte und die meisten ihrer Verbündeten
sowie einzel-ne Völkerrechtl-er dennoch ei-
nen Einsatz von Atomwaffen al-s Repressalie
und auch die Androhung eines solchen Ein-
satzes (aus Gründen der "Abschreckung")
unter bestimmten Umständen für zulässiq.16

Angesichts dessen kommt einer Klärung die-
ser hochkontroversen Frage durch den In-
ternationalen Gerichtshof große Bedeutung
zu. Die notwendiqen Schritte si-nd bereits
eingeleitet.

VI. Die Verfahren vo! dem Internationa-
J.en Gerichtshof in Den Eaag und das
Verhal.ten der Bundesregierung

1. Der Arrtrag der Weltgesundheitsorganisa-
tion (TYBO)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in
Genf hat im Mai 1993 beim Internati-onalen
Gerichtshof ("Weltgerichtshof") - im fol--
genden: IGH - nach Art. 96 der UN-Charta
cin Pcchl- qdrri- :nhian rl:rlrri <nrrz anini anll\ zrrvE 3LLLvtt I r4

der Fragen angefordert:

"Wäre im Hinblick auf die EoJgen für Ge-
sundheit und ünweLt der Gebrauch von Atom-
waffen im Krieg oder in ejnem anderen In-
ternational-en KonfLikt durcä einen Staat
eine Verl-etzung der völ-kerrechtl-ichen Ver-
pfJichtungen einschLjeßlich der WHO-Ver-
fassung? "

14 vql . Art. 51 Abs. 5 b zP I 79'77.

15 Vgf . a"",-. u.a. dj-e Zusammenstellrrng bej-
Eberhard Menzel, Legali-tät oder lllegali-
tät von Atomwaffen, Ttibingen, 1960; ders.
Atomwaffen und vöIkerrechtl-j-chen Kriegs-
ranhJ- i n' I{ct^rani a /llrsn \ Ahc^LFäaLrrna

---. ---*sIlIy \rrrJY. / / ruJ911!gU^U]r9

und Entspannung/ Berli-n, 1-911 , S. 148 ff.;
T'\irrl-r'l or qtri'i 

^ni 
orrrhd rrnrJ Crrrndnoqc1-T

/ eese4vr.4vrsrY ervv-t

7982, S. 39 ff . , 56 ff . ,' S. K- Kapoor, In-
ternational Law, 9 th ed., Allahabad,
1992, 723 ff-,' N. Si-ngh/B. Mc Wtrinney,
Nuclear lleapons and Contemporary fnterna-
+i ^--l T rr.' V-eFi-rr^ rTi il'ar€ T.ai 

^an 
?nÄLf ulrdl !4w, rrdr urtf u> rtrJttg!t r !erssrr,

€d., 1988; C.G. weeramantry, Nuclear We-
ah^h< :rd Qai onr-i fi a Da<nnnqi hi 1 i r"eyvrrr qrrq rersrrur!r9 AEr_uvrlrrr!Il uy, I\ew
Hamshire, 1,981 .

15 vgl . dazu u.a- Kimrninj-ch, Der Schutz der
Menschen in bewaffneten Konflikten, Mün-
chen, L9'7 9 , S . 266; Meyrowitz, in: NZI{ehR
28 (1986), s. 189.

Mit anderen lrTorten: Die lVeltgesundheitsor-
-*-: --!r ^- '-r I I endli ch aclelärJ- cahan ^]iUqIIIJd !!Vll WIf f ettslJerr vs^f e! 9 - v..-.-,

ein Einsatz von Atomwaffen in einem Krieg
oder in ei-nem anderen Internationalen Kon-
fl-ikt gegen geltendes Völ-kerrecht versto-
ßen würde (vgf . Doctxnent VüHA 46.40 - vom
14. Mai 1993).

Der Beschl-uß der lrleltgesundheitsorganisa-
J-i nn crfal al-c mi i araRcr Mohrh^i - -1 1 --ulvrr c!!9Iv uE It[ u y!vrJg! r.Igll!llCJ L, df f Cl.-

^i --- ii e Stimmen der Atomwaffen-
mächte und auch der deutschen Delegat.ion.
Die deutsche Bundesregierung hat sich im
Verein nt-it ihren Verbündeten intensiv be-
miilri- Äi a ÄnfnrAarrrna ai nag SOIChenrllgÄ.9,

Rechtsgutachtens zu verhindern.

Zwischenzeitlich haben die Atomwaffenstaa-
ten und ihre Verbündeten - bislang jedoch
ohne Erfolg - versucht, die WHO zur Rück-
nahme ihres Antrages auf Erstattung eines
solchen Rechtsgutachtens durch den Inter-
nationalen Gerichtshof zu bewegen. Unge-
achtet der großen Pressionen, die die
Atomwaffenstaaten und ihre Verbündeten
ers.reiil'r1- hei':er. haben Zahl-reiChe Staaten
zwischenzeitLich bis zu dem vom IGH ge-
setzten Ternuin am 10. Juni 1-994 positive
Stellungnahmen abgegeben, darunter Irland,
!'lei,ßrußland, Schweden, Kasachstan, Li-
tauen, Mexico, Moldavien, NeuseeJ-and,
Nordkorea, Papua Neuguinea und die
Ukraine.
Die deutsche Bundesregierung hat in ihrer
im Juni 1994 gegenüber dem IGH abgegebenen
Stellungnahme ausdrückl-ich bestritten, daß
die Weltgesundheitsorganisation berechtigt
ist, ein solches Rechtsgutachten beim In-
ternati-onal-en Gerichtshof anzufordern. Sie
meint, ebenso wie die Regierungen der
Atomwaffenstaatenf der Antrag sei unzuläs-
c i c . 7:tm zwci 1- cn Vef tf itt die Brrndes reai c-
rung in ihrer Stellungnahme die Auffas-
qrnd d:ß dcr EinsatZ Von AtOmWaffen wie
der Einsatz jeder anderen Waffe völker-
rechtl-ich in Ausübung des naturgegebenen
Rechts auf i-ndividuell-e oder kol-l-ektive
Sel hs1- rrer1- ei di drnn .rc.rFn ci ncn bewaf fneten
Annri f f zttl äqqi a sc'i : hrrr ItAnari f fa :rrfe rL f

d1e Zi-vilbevöl-kerunq als solche" seien
stets verboten.
Ili ccc FT: I irrnn dar Rrrnda< roai arlri^ i < l- l-ri -
-i lzl^Ä/.lii,FF:4 '.7arrrm i- rÄdi- d.i c F,rrnrlccrcai o-tIAlgqu!!UIV. vtq!qI!. U!OV L UIg lqr-uuJ!svIg

rung nicht dazu bei, daß diese ihre Hal--
tuns vom International-en Gerichtshof über-
pr,rit wird?

- Verantwortunq \'7 /o5 e. 5 tu -
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2. Gutaclrtens-Anforde:nrng durch die ItN-
General.wersanrurlung

Trotz hef tigen i,liderstandes der Atomwaf -
fenmächte und ihrer Verbündeten hat zwi-
schenzeitl-ich am 15, Dezember 1994 auch
die General-versammlung der Verej-nten Na-
tionen ebenfaffs die Einholung eines
Rechtsgutachtens nach Art. 96 der UN-Char-
ta beim Internationalen Gerichtshof in Den
Haag beschl-ossen: Di-e Bundesregierung hat
i n ahdar Ahcii hnlrhd mi f den Pcai arrtnaan1\vY4vr

Frankreichs, der USA und Großbritanniens
u.a. durch einen Geschäftsordnungsantrag
bis zul-etzt versucht, einen solchen Be-
schluß der UN-Generalversammlung zu ver-
hindern. Trolz a]lem wurde dann dieser
Beschluß der Generalversamml-ung mit 78 Ja-
Sti-mnen gegen 43 Nein-Stimmen (bei 38 Ent-
haltungen) gefaßt.

Die Gutachtens-Frage der UN-Generalver-
sammlung geht über diejenige der Weltge-
sundheitsorganisation hinaus. Die UN-Gene-
ralversammlung legt dem Internationalen
Geri nhi ehnf d'i a Fr:ca \/ör . oh der Einsatz
und die Anordnung des Einsatzes von Atom-
w:ffen dedcn qeltendes Völ-kerrecht Ver-Y

stößt.

Es wäre sehr zu wünschen, wenn der Deut-
sche Bundestag und die deutsche Öffent-
l-ichkeit sich ähnlich wie die Parl-amente
anderer Staaten endl-ich rn-it diesen beim
Tn1-arn:1-i nn:l en Gerichtshof in Den Haag
eingeleiteten Verfahren beschäftigen wür-
den. Gelegenheit dazu besteht beispi-e1s-
weise im Zusammenhang mit den vom Inte-
rnational-en Gerichtshof von al-l-en Mit-
gliedsstaaten angeforderten Stellungnahmen
zum Gutachtenbegehren der UN-VoIl-versamm-
Iunq. Dazu hat der fGH eine Frist bis zum
20. Juni 1995 gesetzt.

Die in den genannten beiden Verfahren vom
Internationalen Gerichtshof demnächst zu
treffenden Entscheidungen haben weitrei-
chende Bedeutung gerade auch für die gef-
cende NATO-Strategie, die nach htie vor an
ier Möglichkeit elnes Ej-nsatzes oder gar
eines Ersatzeinsatzes von Nuklearwaffen
f esthäIt. Vilürde der Internati-onal-e Ge-
richtshof den Einsatz von Atomwaffen
und,/oder die Androhung des Einsatzes von
Atomwaffen für völ-kerrechtswidrig erklä-

lrAnnt- a Äi a aa l ionda NATö-Si räi- cdi alsrlr :re4 eer^vv

richt mehr aufrechterhal-ten werden. Glei-
ches würde für die Nukl-earstrategien der
anderen Atomwaffenmächte selten. Sch1ieß-

fich wäre dann auch kein
eine weitere Stationierung
auf deutschem Boden.

Dieter Deiseroth

Raum mehr für
von Atomwaffen

Hans -l'li chael F,mpell
lihrkleanaf f eneinsätze und hrrrnanilf,ssg
Völkerrecht
Die Anwendbarkeit des I. Zusatzprotokolfs
zu den Genfer Konventi.onen von l-949 auf
Nuk I earwaf f enei ns ätz e
Mit einem Vorwort von Friedhelm SoLms
Texte und llaterialien der FFST, Reihe A,
Nr. 40, Heidelberg, August- 1c93,215 Seiten
ISBN: 3-R8257-039-3 DM 23,-

Die Untersuchung von Hans-Michael- Empell,
die aus dem Forschungsbereich "Frieden und
VöIkerrecht" der FF:ST hervorgegangen ist,
behanCelt das problem der Vereinbarkeit
von Nuklearwaffeneinsätzen rnit den hunani-
tären Kriegsvölkerrecht unC insbeson<lere
mit denjenigen seiner Bestirnmungen, die
den Schutz der ZivilbevÄlkerung vor den
Auswirkungen militärischer Einsätze
betreffen.
Die publikation wenc-ret sich zum einen an
Experten des VÄlkerrechts. Der Autor
untersucht- die Vorgeschichte und den Ab-
Iauf der "Diplomatischen Konferenz" (Genf,
L97 4-'7'l ) , auf der das f . zusatzprotokoll
zu den Genfer Konventionen von 1949 ausge-
arbeitet wurde, und analysiert die
Debatten zur Frage der Nuklearwaffen.
Zum anrJeren wendet sich die Publikation an
die friedenspolitisch interessierte
öffentlichkeit. Die Bedeutung des VöIker-
rechts für die zivilisierung der inter-
nationalen Beziehungen wird in rier öffent-
lichkeit und auch in der Friedensforschung
häufig unterschätzt-. Nach der Aufläsung
Ces Ost-West-Gegensatzes ist Cie Bedeutung
des Välkerrechts sogar noch gestiegen. Fin
gloi'raler lJuklearkrieg erscheint heute zwar
als nahezu ausgeschlossen. Die Gefahr des
Einsatzes von Nuklearwaffen und anderen
Massenvernichtungsmitteln ist alrer nicht
gebannt und der Schutz der ZivilbeväIke-
rung in bewaffneten Konflikten alles
endaro :'l q ooci ahorl.

Zu bestel-l-en bei:
Forschungsstätte der Fvang. Stucliengemein-
schaft
Schneilweg 5, 6911a Heidelberg
TeI: O6?.2I-q\22Oi Fax: 0622I-16'7257
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KREFELDER MEMORANDUM
ZUM FRIEDEN AUF DEM BALKAN

Seit Jahren tobt der Krieg im ehemaligen Jugoslawien, und es gibt keine Aussicht auf einen
soliden Frieden, in dem die Völker auf dem Balkan in Sicherheit miteinander leben.
Viele Menschen fühlen sich angesichts der jugoslawischen Tragödie machtlos, denn sie sehen

keinen Ausweg. Das hier vorgelegte Memorandum will beitragen, aus dieser Ohnmacht zu

befreien.

Das jugoslawische Unglück beweist, daß Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet werden darf,
weil so immer neue Gewalt erzeugt wird. Zu lernen ist eine Kunst des Friedens, die Kunst,
friedfertig beizutragen, daß Vernunft siegt. Dafür gibt es keine Fristen und keine Ultimaten.
Auch wir sehen keinen vorab festzulegenden Weg, vertreten aber klare Grundsätze und Forde-
rungen an die Politik:

1. Umfassende Hilfe für alle Menschen in Not, gleich auf welchem Territorium im ehemaligen
Jugoslawien, muß an erster Stelle stehen. Es ist nicht länger hinnehmbar, daß sich der UN-
Generalsekretär mit Militärexperten umgibt und über Befehlsketten von Militärs verhandelt,
anstatt die Vertreter aller internationalen Hilfsorganisationen zusanrmenzurufen und ein Kon-
zept der Hilfe zu erarbeiten, die zur Zeitbei weitem nicht ausreicht. Hier sind auch mehr In-
itiativen der Bundesregierung gefragt.

2.Leitgedanke aller Politik gegenüber dem ehemaligen Jugoslawien kann nur sein, daß die
Lösung des Knäuels von Konflikten von den beteiligten Völkern selbst gefunden werden muß.
Weder ihre Feindschaften noch die Unmenschlichkeiten der Auseinandersetzungen können
ein Eingreifen von außen begründen. Sie zu überwinden, ist die historisch-kulturelle Aufgabe
der Völker auf dem Balkan, die zuletzt für Jugoslawien der Tito-Staat in Angriff genommen,
aber nicht zu Ende geführt hat. Gegen den freien Willen auch nur einer Konfliktpartei wird ein
Friedensplan von außen keinen Bestand haben. Ein Friedensdiktat der Großrnächte kann kei-
nen dauerhaften Frieden stiften.

3. Die Parteien und alle Kräfte auf dem Territorium des elrernaligen Jugoslawien, die sich
aktiv für ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen und für ein friedliches Zusammen-
leben der Völker einsetzen, sind mit allen verfügbaren friedlichen Mitteln, gerade auch aus
öffentlichen Mitteln und Fonds der Europäischen Union, zu fördern. Es kommt darauf an, den
friedenswilligen Iftäften der jugoslawischen Völker endlich mehr Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Sie dürfen nicht länger in der Politik und den Medien ignoriert bleiben.
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4. Ein rigoroses Waffenembargo gegenüber dem gesamten ehemaligen Jugoslawien ist not-
wendig. Seine strikte Einhaltung muß öffentlich kontrolliert werden.

5. Die Menschen im ehemaligen Jugoslawien brauchen die Aussicht auf eine bessere Zukunft,
damit sie sich ermutigt fühlen, ihre Machthaber zu zwingen, die Waffen schweigen zu lassen.
Hier kann ein europäischer Plan uneigennütziger Hilfe beim Wiederaufbau und bei der euro-
päischen Integration aller Regionen des Landes helfen. Ein solcher Plan ist als großes völker-
verbindendes Werk der Solidaritatzu popularisieren, das am Ende dieses von Kriegen erschüt-
terten Jahrhunderts der Menschheit ein Zeichen erfüllbarer Hoffnune setzt.

6. Nach Jugoslawien gerichtete Funk- und Fernsehsender sollten den Geist der Verständigung
förclern und den Kriegsideologien und der Verhetzung entgegentreten. Die finanziellen und
technischen Voraussetzungen für eine solche Arbeit der Medien hat die Europäische Union zu
schaffen. In den Medien muß Schluß sein mit Pauschalverurteilungen und Schwarz-Weiß
Darstellungen, mit denen eine neue OsrWest-Konfrontation nahegelegt wird.

7. Menschen, die irn ehemaligen Jugoslawien desertieren, müssen in unserem Land Zuflucht
finden können.

8. Sitz und Stimme muß allen jugoslawischen Staaten in internationalen Organisationen ge-
währt werden, vor allem in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE), damit Wege der gewaltfreien Konfliktbeilegung wie der Schiedsgerichtsbarkeit ge-
gangen werden können.

9. Der Brand auf dem Balkan ist zum Zeichen einer Krise der UNO geworden. Sie zu über-
winden wäre ein Schritt nach vorn in den Weltverhältnissen: Die UNO muß voranentwickelt
werden zu einem Forum gleichberechtigter Staaten, was sie angesichts der Dominanz des
Sicherheitsrates bisher nicht gewesen ist. Sie muß sich auf den politischen Dialog besinnen,
anstatt sich zunehmend militärischen öberlegungen hinzugeben.

10. Die UN-Blauhelme dürfen keinesfalls in die Rolle einer Kriegspartei geraten oder gedrängt
werden. Wenn sie neutral bleiben, ist auch ihr möglicher Abzug gefahrlos. Fremde Truppen,
auch die der NATO oder der Westeuropäischen Union WEU haben auf dem Balkan nichts zu
suchen. Jeder Kampfeinsatz deutscher Truppen im ehemaligen Jugoslawien hat zu unterblei-
ben. Soweit er durch Entsendung vorbereitet ist. sind die deutschen Einheiten zurückzuholen.

Wie kommt es, daß dieses einleuchtende Programm nicht in die Tat umgesetzt wird? Wo sind
die Widerstände, es auch nur zu diskutieren? Es gibt nur eine Erklärung: Es sind die alten Bal-
kan-Rivalitäten zwischen den Großmächten, zu denen auch Deutschland zählt. Es ist eine auf
Prestige und Eitelkeiten bedachte Politik, die sich internationalen Einfluß und Militärpräsenz
zu sichern sucht und sich in bestehende nationale Konflikte einnistet.
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Was wir dagegen vorschlagen, ist eine Wende heraus aus der Sackgasse militärischen Freund-
Feind-Denkens, in der sich die Politik immer weiter hilflos verfangen hat. Wir fordern auf, die
Grundsätze, die wir hier vorlegen, öffentlich zu erörtern. Sie enthalten die Möglichkeit des
Friedens und lösen die Fesseln, die die Regierung mit ihrer täglichen Propaganda sich selbst
und der öffentlichen Meinung auferlegt.

Einem Willen zum Frieden werden friedliche Mittel nie erschöpft sein.

Krefeld und Meerbusch im September 1995
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Bonhoeffer-Seminar

JANVAn, re.t0 NUMMEF, 1

AMTLICITS ORGAN DER E\/ANOELISCTIEN KIRCHE IN DEUISCHLAND

Vcröffentliöt unler der Zulassung Nr.U5-W-100ö der Naöridrtenkonlrolle der MilitÄnegicrung.

Die Stuttgafter Erkleirung

Iler liot ber EfiD. begrüpt bei [einer 5it]ung om 18./l9.0hlober 1945 in 5tutlgort Dertretcr bes
0ehumrni[{cn Ttstes bär Fir{eni
.IDir linD- für bie[en Ealü4 um [o Dsnhbsrer, ols toir uns mit unlerem Dolhe niöt nur .in einer
grqFsn Eerntinfdoft .ber feiben rpi[[cn, fonbern ouö in siner 5oliboritöt ber 5citulD. 'lTlit gropem

. . 5dinrrJ logrn oir: Dur{ uns i[t unenblides feib über oielg l]ölhsr unb [önber gebroclt roor-
bcrL IDos oir un[ercn GemplnDen oft bc5eugt dobrn, Dos fprefien roir iefit im Tlomen ber gon5en
ßirdc öus: IDolt [obcn oir loirgc Jqhre.hinburö im Tiomen Je[u Chri[ti gegen ben 6ei[t gehömpft,
Dtr im.notionolfoSioti[tifdin.Eruollregiment feinen furdtboren flusbruü gcfunben Iot; ober u:ir
hlogrn ür5,orl1.DsF toii.nifit mutiger bahonnt, nidlt treuer geberet, niüt fröhtictter gegtoubf unb

,nidt brcnnenbrr gcliebt tloben. :. ;' 
,

Ilun foll in unferen Firüen'ein nguer Fnfong gcmoclt roerben. 6rgrünbet ouf bie fieitige 5drift,
mit goh5rm Ernft ousgrrifitet ouf Dco ollainigcn fierrn Dcr ßirdc, gelen fre boton, fifi oon gtou-
bensfrcmbrn Einftüffsn 5u reinigcn unb [!0 [elber'5u orbnen.. IDir.hoffengu bem 6ott ber 6noba
unb Eormficr5igheit, bqF et'irnferc fiirden'ots fein IDerh5eug broud"len'unb ilnen Dottmoör
gcbm oirD,'fein lllort 5u perhünbigen unb feincm ll]ittgn Eehorfom 5u ffioffen bei uns fetbft
unb bsi unferem gonjEn l]olh.
Dgp oir uns bei biefem neuen flnfong mit Den snDgrn Firqhen Der öhumenifclen Ecmeinfcitoft
hcr:ti{ ogrbunDen oi[[en bürfen, erfüttt unE mi] tiefcr frcüDc.
IDir hoffgn 5u 6otl, bop Durfi ben grmeinfomrn llienft brr fiirclen bem 6ei[t ber 6ercott unD Der

.Drrgeltung, ber tleutc Don nsuem mödtig. uerben oill, in oltEr IDett ge[teuerl toerbe_unD ber

6ei[t Dl5'friebsns unb bertiebe 5ur herrfchoft hdmme, in bem ottein bie gequölte 'l11enlcbheir

Grndung finDrn honn.
5o bitten oir in eingc Stunbe, [n bgr
spiritus!"

9ej. D. IDurm
fsrnuffen DD.
'D. 

Tlleifer

bie gon5elDell elnen nsusn pnfong broufil:,,Vcni;crealor
' Stuttgort, 18./l9.Ohtober 1945.

Dr. tilie
fiohn
figlD

Dr. heinemonn
5menD D. Dr.
utugltuS

lTlortin Tliemöller.
Lic. Tlielet

- Verantwortung !7 1o5 ". 376 -



Bonhoeffer-Seminar

gernin3ft3grung 28. und 29. Okt. 1995 in Wiesbaden-Sonnenberg
BegrüBung und Einfährung von Karl Martin

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Seminarteilnehrnerfnnen,

zu der Seminartagung heute und morgen im Evangelischen Gemeindehaus in Wiesbaden-
Sonnenberg begrüße ich Sie sehr herzlich. fch tue dies im Namen der vier Veranstalter:
cies Dietrich-Bonhoeffer-Vereins, der Evangelischen Kirchengerneinde Wiestraden-Sonnenberg,
Cer E\/angelischen Marktgemeinde HaLIe/ Saale und der Martin-Niemöller-Stiftung.
Das Seminarthema lautet "Schuldbekenntnis und, Neuanfang - 50 Jahre Stuttgarter
Schulderklärung (Oktober 1945)". Zum Einstieg ist - es Cenke ich - wichtig und hilfreich,
daß ich Ihnen <iie Gründe nenne, die uns zur Auswahl cles Seminarthemas veranlaßt haben.
DaR sich clie Stuttgarter SchuLderklärung 19o5 "m 50. Mal jährt, ist bestenfalls ein
zusät-zlicher AnIaß, al:er kein wirklicher Grund. Wir thematisieren keinesfalls alte
Ereignisse, rlie ihren 50. .Tahrestag begehen.

Der erste Grund für die Auswahl- des Seminarthemas ist eine Entdeckung. Am 9. April 1oo5
haben wir in dem gleichen Raurn, in dem wir uns jeLzt befinden, das "Gedenken an Dietrich
Bonhoeffer zu seinem 50. Todestag" beEangen. fm Rahrnen dieser Veransl--altung wurden Texte
von Bonhoeffer vorgeJ-esen. Bei der Suche nach geeigneten Texten sind wir auf Bonhoeffers
"schuldbekenntnis der Kirche" in seiner Ethik gestoßen. Es hat uns sehr stark
'beeinclruckt. Die Frage entstand, otr denn und wenn ja in welcher \rleise die Kirche nach
dem Krieg Bonhoeffers Einsicht aufgriff und umsetzte. Bonhoeffers I'schuldbekenntnis
der Kirche" gibt sozusaEen den theologischen Fragehorizont für unseren Umgang mit der
Sr-uttgarter Schultierklärung a]:>.

Der zweir-e Grund für die Auswahl des Seminarthemas besteht in dem Unbehagen, daß in
viel-en Bereichen des kirchlichen Lebens nach dem Krieg ein lleuanfang versäumt worden
ist. Au! die versäumten Reformprozesse kann nicht verzichtet werden. Sie haben sich
nicht erübrigt, sonci.ern sind bis zum heutigen Tag immer dringlicher geworden. Die
Vermutung steht im Raum, claß unsere Kirche erst <iann reformwiLlig und erneuerungswillig
wird, wenn sie sich den Mühen der Schulderkenntnis und den Schmerzen eines erneuten
Schul-clt-rekenntnisses unterzogen hat. Als otr es mit einen einmaligen, 50 Jahre zuriick-
liegenden Schuldbekenntnis getan ssln l<Annlst t JÄrg Zink hat recht-, wenn er der Kirche
vorwirft, sie habe ein halbes Jahrhundert verschl-afen. Für die Versäumnisse sei ern
neues Schuldtrekenntnis erforderlich. Als Forrnulierung schlägt er vor:"lrlir klagen uns
ärlr daß wir nicht wacher auf Cie Ereignisse in den letzten 50 .Tabren geachtet, d.aß wir
nicht unabhängiger von Geist dieser zeit gecLacht und gehandelt haben" (epd-Wochenspiegel
43/tqg5, Seite 3).

Lassen Sie mich noch einmal auf den ersten Grund für die Themenauswahl und damit auf
Bonhoeffers Schuldbekenntnis zuriickkortrnen. I'loralische Katerstimmung führt nicht weiter.
Bonhoeffer war es, der darauf hingewiesen hat, Caß ein wirkliches, wirksarnes Schuld-
bekenntnis nur gelingen kann, wenn ihm Schulderkenntnis vorausgeht. "Der ort, an dem
diese Schulclerkenntnis wirklich wird, ist die Kirche" (D.B., Ethik, DBW Band VI, Itünchen
1oq? co.ifa 1r^). ',Das freie Schuldbekenntnis ist ja nicht etwas, das man tun oder auchL. .?.

Iassen könnte, sondern es ist d.er Durchbruch der Gestalt Jesu Christi in der Kirche,
clen Cie Kirche an sich geschehen läßt oder aber aufhör+- Kirche Christi zu sein" (a.a.O.,
seite 132). Bonhoeffer Iäßt die IndiviC.ualisierung des Schu1d-prohlems, bei der Cer
Rinzelne ohne Hilfe bleibt, hinter sich. Jed"e Schuld eines Christen ist das Problem
des ganzen Leibes Christi.

Noch etwas fä1 It l:ei der Lektiire der Ausfr'ihrungen Bonhoeffers zur Schul-dfrage auf.
Bonhoeffer unterscheidet den Umgang mit SchulC, wie er für die Kirche und den GJ-äubigen
6Ä9Iich und geboten ist, von dem Umgang mit Schuld im politisch-gesellschaftfichen
Bereich und im Leben der VÄIker. "Inlährend es für riie Kirche uncl für clen einzel-nen
Gläubigen nur einen vÄl-ligen Bruch mit der Schuld. unC einen Neuanfang geben kann, Cer
Ärrrnh Äia \/a*rratlung der SünCe gesChenkt wird, kann eS im geSchichtlichen Letren der Völker
inmer nur um Cen allrnählichen Heilungsprozeq gehen" (a.a.o., Seite 134 f.). "Di-e
Kontinuität nit der vergangenen Schuld, die im LeFren der Kirche und des Gläubigen Curch
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Buße und Vergebung abgebrochen wird, l'rleibt im geschichtlichen Leben der Völker erhalten.
Nur darauf kommt es an, ob die vergangene Schul-d tatsächlich vernarbt ist, und an dieser
si-e'lle ciht es dann auch innerhalb der geschichtlichen außen- und innenpolitischen
Auseinandersetzung der Väl-ker so etwas wie Vergebung, die doch nur ein schwacher Schatten
der Vergebung ist, clie Jesus Christus dem Glauben schenkt. ... Voraussetzung für diese
innergeschichtliche Vergebung bleibtr daß die SchulC. vernarbt ist, indem aus Gewalt
Recht, aus VJillkür ordnung, aus Krieg Frieden geworden ist" (a.a.o., Seite 135 f').

Bonhoeffer schließt sein Kapitel in der Ethik über die Schuldfrage - geschrieben
Septernber 1940 - mit der Beschreibung, wie er sich nach dem Krieg eine Versähnung und
einen Neuanfang in ganz Europa vorstellt. Er gebraucht in diesem Zusammenhang das
Begriffspaar "Rechtfertigung und Erneuerung" und meint darnit Versöhnung und Neuanfang.
sl-ätf doq Reoriffes "Afrendland", den Bonhoeffer trenutzt, würden wir heuf-e nüchterner
von Europa sprechen. Nun also Bonhoeffers Vorstell-ung von der Zeit nach dem Zusammenbruch
und der Katastrophe, die für ihn 1940 längst absehbar waren: "tRechtfertigung und
ErneuerunErdes Abendlandes wird es also nur so geben, daß Recht, Ordnung und Friede
so oder so wieclerhergestellt werden, daß dann die vergangene Schulri rvergebenr wird,
daß iede Tl'lrrsion, Geschehenes durch Strafaktionen ungeschehen machen zu können fallen
gelassen wirci und daß der Kirche Jesu Christi afs Ursprung aller Vergebung,
Rechtfertigung und Erneuerung Raum gegeben wird unter den VöIkern. VJie die Schuld des
Abfatls von Christus eine gemeinsame abendlänciische Schuld ist, so verschieden auch
clas Maß cJer Verfehlung hier oder dort sein mag, so wird es auch nur eine gemeinsame

abendlänciische Rechtfertigung und Erneuerung gel:en. Jeder Versuch, unter Ausschluß eines
cler abendlänciischen Völker das Abendland zu retten, wirci zum Scheitern verurteilt sein"
(a.a.o., Seite 136).

Dietrich Bonhoeffer: Das Schuldbekenntnis (September 1940)

Die Kirche bekennt. ihre Verkündigung von
dem einen Gott, der sich in Jesus Christus für
alle Zeiten offenban hat und der keine ande-
ren Götter neben sich leider, nich! offen und
deutlich genug ausgerichtet zu haben. Sie be-
kennt ihre Furchrsamkeit. ihr Abweichen.
ihre gefährlichen Zugeständnisse. Sie hat ihr
Wächteramt und ihr Trostamt oftmals ver-
leugnet. Sie hat dadurch den Ausgesroßenen

und Verachteten die schuldige Barmherzig-
keit oftmals verweigen. Sie war stumm. wo
sie härte schreien müssen. weil das Blut der
Unschuldigen zum Himmel schrie. Sie hat
das rechte Wort in rechter Weise zu rechter
Zeit nicht gefunden. Sie hat dem Abfall des

Glaubens nicht bis aufs Blut widerstanden
und hat die Gottlosigkeit der Massen ver-
schuldet.
Die Kirche bekennt. den Namen Jesu Christi
mißbraucht zu haben, indem sie sich seiner
vor der Welt geschämt hat und Mißbrauch
dieses Namens zu bösem Zweck nicht kräftig
genug gew'ehrt hat: Sie har es mir angesehen.
daß unter dem Deckmantel des Namens

Christi Gewalttat und Unrecht geschah. Sie

hat aber auch die offene Verhöhnung des

heiligsten Namens ohne Widerspruch gelas-

sen und ihr damit Vorschub geleistet- Sie er-
kennt, daß Gott den nicht ungestraft lassen

wird. der so wie sie seinen Namen miß-
braucht.
Die Kirche bekennt sich schuldis an dem
Verlust des Feienags, an der Verödung ihrer
Gottesdienste. an der Verachtung der sonn-
täglichen Ruhe. Sie hat sich an der Rastlosig-
keit und Unruhe. aber auch an der Ausbeu-
tung der Arbeirskraft über den Werktas hin-
aus schuldig gemacht. weil ihre Predigr von

Jesus Christus schuach und ihr Gottesdienst
matl 'Ä'ar.

Die Kirche bekennt. an dem Zusammen-
bruch der elterlichen Aurorirät schuldig zu
sein. Der Verachtung des Alten und der
Vergötterung der Jugend ist die Kirche nicht
entgegengetreten aus Furcht. die Jugend und
damit die Zukunft zu verlieren. als u'äre ihre
Zukunft die Jugendl Sie hat die götrliche
Würde der Eltern gegen eine revolutionie-
rende Jugend nicht zu verkündigen geu'a,qr

und hat den sehr irdischen Versuch gemachr.
>mit der Jugend zu gehen... So ist sie schuldie
an der Zerstörung unzähliger Familien. an
dem Verrat der Kinder an ihren Vätern. an

der Selbstvergötrerung der Jugend und damir

an ihrer Preisgabe an den Abfall von Chri-
STUS.

Die Kirche bekennt. die willkürliche An*'en-
dung brutaler Geu'alt. das leibliche und seeli-

sche Leiden unzähliger Unschuldiger. Un-
terdrückung. Haß und Mord gesehen zu ha-

ben. ohne ihre Stimme für sie zu erheben.

ohne Wege gefunden zu haben. ihnen zu Hil-
fe zu eilen. Sie ist schuldig geworden am Le-

ben der schwächsten und wehrlosesten Brü-
der Jesu Christi.
Die Kirche bekennt, kein wegweisendes und

helfendes Wort gewr:ßt zu haben zu der Auf-
lösung aller Ordnung im Verhältnis der Ge-

schlechter zueinander. Sie hat der Verhöh-
nung der Keuschheit und der Proklamation
der geschlechtlichen Zügellosigkeir nichts

Gültiges und Starkes entsegenzusetzen ge-

wußt. Sie ist über eine gelegentliche morali-
sche Entrüstung nicht hinausgekommen- Sie

ist damit schuldig geu'orden an der Reinheit
und Gesundheit der Jugend. Sie hat die Zu-
gehöri-ekeit unseres Leibes zum Leib Jesu

Christi nicht stark zu verkündigen seu'ußt.

Die Kirche bekennt. Beraubung und Aus-

beutung der Armen, Bereicherung und Kor-
ruption der Starken stumm mitangesehen zu

haben.
Die Kirche bekennt. schuldig geworden zu

sein an den Unzähligen. deren Leben durch
Verleumdung, Denunzjation, Ehrabschnei-
dung vernichtet worden ist, Sie hat den Ver-
Ieumder nicht seines Unrechtes überfühn
und hat so den Verleumdeten seinem Ge-

schick überlassen.
Die Kirche bekennt, begehrt zu haben nach

Sicherheit. Ruhe, Friede, Besitz. Ehre. auf
die sie keinen Anspruch hatte. und so die Be-

gierden der Menschen nicht gezügelt, son-

dern gefördert zu haben.
Die Kirche bekennt sich schuldig aller zehn

Gebote, sie bekennt darin ihren Abfall von

Christus. Sie hat die Wahrheit Gottes nicht

so bezeugt, daß alles Wahrheitsforschen. alle

Wissenschaft ihren Ursprung in dieser \\'ahr-
heit erkennt; sie hat die Gerechtigkeit Gottes

nicht so verkündi-et, daß alles wirkliche

Recht in ihr die Quelle des eigenen Wesens

sehen mußte; sie hat die Fürsorge Gottes

nicht so glaubhaft zu machen vermocht- daß

alles menschliche Wirtschaften von ihr aus

seine Aufgabe in Empfang genommen hätte.

Durch ihr eigenes Verstummen ist die Kirche

schuldig geworden an dem Verlust an verant-

wortlichem Handeln. an Tapferkeit des Ein-

stehens und Bereitschaft. für das als recht Er-

kannte zu leiden. Sie ist schuldig geworden

an dem Abfall der Obrigkeit von Christus.

(D. Bonhoeffer. Ethik. Zusammengestellt

und hg. von E. Bethge. 7. Aufl. München
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Bonhoeffer-Seninar

Schuld im öffentlichen Bekenntnis
Seminar im Gemeindehaus Sonnenberg / Evangelische Kirche nach 1945

Al< dor rrnrlärrfioe Rat dpr ncrroc-
ordneten Evangeiischen Kirche
Deutschlands (EKD) 1945 zu einer
ersten Sitzung in Stuttgart zusam-
menkam, konnte er eine Delegation
des Okumenischen Rates der Kir-
chen begrüßen. Diesen Vertretern
des Auslandes gegenüber bekannten
zunächst einzelne Bischöfe ihre
Schuld in der Zeit des Nationalsozia-
lismus. Daraufhin erkannten die elf
Ratsmitglieder die Notwendigkeit,
dies auch gemeinsam schriftlich zu
fixieren. So kam es am 19. Oktober
1945 zur Stuttgarter Schulderkiä-
rung: ,,Durch uns ist r.rnendiiches
Leid über viele Völker und Länder
gebracht worden... wir klagen uns
an. daß wir nicht mutiger bekannt,
nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher
geglaubt und nichi brennender ge-
liebt haben."

Nicht so sehr der 50. Jahrestag
dieser Erklärung als vielmehr ihre
anhaltende Bedeutung für das
Selbsfverstän dnis der Kirche waren
der Anlaß für ein Tagesseminar im
Gemeindehaus Wiesbaden-Sonnen-
berg - eine gut besuchte Gemein-
schaftsveranstaltung der Nlartin-
Niemöller-Stiftung, des Dietrich-
Bonhoeffer-tr'ereins, dcr gas;geben-
den Sonnenberger Gemeinde und
ihrer Partnergemeinde aus Halle.
Einleitenci sprach Kirchenhistoriker

Seminar in Wiesbaden:
Schulderkenntnis vor
dem Schuldbekenntnis

WIES BADEN-SONNENBERG.
Ein zentraler Diskussionspunkt auf
der Seminartagung in Wiesbaden-
Sonnenberg zur Stuttgarter Schuld-
erklärung war die Einsicht Bonhoef-
fers, daß einem Schuldbekenntnis
die Schulderkenntnis vorauszuge-
hen hat. In seiner Einfiihmng wies
der Vorsitzende des Dietrich-Bon-
hoeffer-Vereins, Pfarrer Dr. Karl
Martin, auf das von Bonhoeffer ver-
faßte,,Schuldbekenntnis der Kirche"
hin, das den theologischen Frage-
horizont für eine Bewertung der
Stuttgarter Schulderklärung dar-
stelle.

Der Kirchenhistoriker Professor
Dr. Martin Greschat (Gießen) sag-
te, mit der Schulderkllirung habe
der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) den Schritt

Martin Greschat über Vorausset-
zung unci lVirkung des Stuttgarter
Schuldbekenntnisses. Während es
im Ausland angenommen wurde und
die Aufnahme der EKD in die Öku-
mene er:nöglichte, waren die Reak-
tionen in Deutsclrland unterschied-
lich. Ursache für eine Ablehnung der
Erklärung war zunächst die Tatsa-
che, daß sich viele keinesw'egs schul-
dic fiihlten Fprner palt Schuld als
eine Angelegenheit zwischen einzel-
nen Menschen und Gott, die nicht in
die Offentlichkeit gehöre. Und wenn
damals öffentiich von Schuld die
Rede war, war die der Siegermächte
gemeint, etwa bei der Vertreibung
aus den Ostgebieten. Vor diesem
Hintergrund wurde das Stuttgarter
Schuldbekenntnis manchmal zur
Aufforderung an das noch feindliche
Ausland benutzt, seinerseits Schuld
einzugestehen. Eine solche Aufrech-
nungsmentalität wollte der Rat der
EKD jedoch gerade vermeiden, des-
halb sprach er die Siegerschuld be-
wußt nicht an. Statt dessen wurde
die Hoffnung auf Vergebung und
einen neuen Anfang ausgedrückt.

Ob den Kirchen in den beiden
deutschen Teilstaaten ein soieher
Neuanfang gelungen sei, sollte in
den anschließenden Referaten ge-
klärt werden. Axel Noack legte lür
die Kirche der DDR dar. daß hier mit

gewagt weg von einer Nationalkir-
che hin zur Aufnahme des kirchli-
chen Lebens in Deutschland in den
Zusammenhang der Okumene und
einer weltweiten christlichen Ver-
antwortung. Im Anschluß referier:
ten Pfarrer Axel Noack, Mitglied
des Rates der EKD, und Professor
Martin Stöhr (Universität Siegen)
über das Thema,Zwischen Restau-
ration und Neuahfang - Der Weg
der Kirche und Cesellschaft nach
1945". Noack sprach über Entwick-
lungen auf dem Gebiet der ehema-
ligen DDR, Stöhr über Entwick-
lungen in der alten Bundesrepublik.

Bestimmte Positionen des ehe-
maligen Kirchenbundes, der sich
sehr stark in der Tradition der Be-
kennenden Kirchen und der Stutt-
garter Schulderklärung gesehen
habe, seien von der spezifischen
Situation in der DDR geprägt wor-
den, räumte Noack ein. Eine Neu-
orientienrng sei die notwendige
Konsequenz. Für den Bereich der
alten Bundesrepublik brachte Stöhr
Defrzite in Erinnerune: Die Kirche

Aus: \{iesbadener Kurier 30. Oktober 1995

einer neuen dezentralen Organisa-
tion und der Disianz zum Staat Kon-
sequenzen aus den Erfahrungen der
NS-Zeit gezogen werden sollten. Die
Kirche der DDR verstand sich als
Minderheit. nicht a1s Volkskirche.
So konnte sie auch pazifistische Po-
sitionen beziehen, die sich im nach-
hinein vielfach als Ausdruck einer
unausgesprochenen Ablehnung des
Staates herausstellen. Das Leben in
einem geteilten Land rlr:rde von vie-
len Christen als Sühne für die
Schuld in der NS-Zeit empfunden.

Martin Stöhr wies auf den Wider-
spruch in der BRD hin, daß viele
Menschen durch christliche Soziali-
sation zu aktivem Engagement in
Bereichen wie L]mwelt, Frieden,
..Eine Welt" kamen. die Kirche dann
aber deshalb verließen, weil sie in
diesen Bereiehen offiziell so zögernd
agiert. Die Kirche partizipiere zu
r,r'enig an öffentlichen Prozessen, ihr
fehie die Distanz zu Staat und Wirt-
schaft. Von daher lehnte Stöhr die
im Raum stehende Forderung an die
Ex-DDR-Kirche ab, ihrerseits ein
Schuldbekenntnis abzulegen. Allen-
fails hätten West und Ost gemeinsam
ihre Versäumnisse einzugestehen.
Diskussionen schlossen sich an; die
geplante Abendveranstaltung dazu
fand wegen einer Politikerabsage
nichtstatt. WOLFGANGJUNG

habe sich bisher ihrer eigenen Re-
formation verweigert. Nur mit Zi-
vilcourage gegenüber Staat und
Wirtschaft könne die Kirche ein
neues Profil gewinnen. Stöhr er-
neuerte seinen schon in anderem
Zusammenhang veröffentlichten
Vorschlag einer Sozial- und Kul-
tursteuer. Wenn die Kirche heute
über ein Schuldbekenntnis nach-
denke, könne es nur um einen Re-
flexionsprozeß gehen, der alle Lan-
deskirchen und die EKD als ganze
einschließt, war die Meinung bei
der abschließenden Plenumsdis-
kussion. Nicht das Schuldbekennt-
nis als ein punktuelles Ereignis,
sondern der Prozeß der Schuld-
erkenntnis als eine wesenhafte
Aufgabe von Kirche sei das Gebot
der Stunde. Karl Martin

Evang. Kirchenzeitung -
Das Sonntagsblatt für
Hessen u. Nassau 41/q5
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Bonhoeffer-Seminar

Theologe zum 50. Jahrestag der Stuttgarter Erklärung:

In Stttttgart haben am Donnastag die
Vaatutalhnryen zum 50. Jgllrestag da

angeli-
begon-
d.qRat

der ERD aor Vqtreteta des Ölanmmischqt
Rets dq Kirchen in Stuttgaft anr Mit-
sclwld am natiortalsozialistischen Un-
rechts sgstent bekannt (srehe Aktuelles Le
xikon/, Am kontmeadm Wochenerde uird,
die EKD der Erklärung in Yqanstalhtn-
g en mit intunationolen Kirchenoqtretem
gedenken. In einem eigenen "Schulilbe-keno.tnis" hot d,er anangelische Tlrcologe
und Autor lörg Zink seine Kirche ietzt on
all ihre Sünd.q, bis in die Gegmwart
hinein rinnert. ,Wir klagen uns an, daf
uir Iast imttuu, utqtn sich etanas Neues
meldete, fest und nochhaltig geschlafan
haben", heipt es in den Tezt, den Zink fiir
einen Gottesdienst in d.q Münchnq Erlö-
serkirche anm Jolwestag, da Sfitttgorta
Erklärung uerfaft hat. Wir d.olamentiqen
seinen Appell in leiclü gekürzto Fassung:

,Ich stelle mir vor, am heutigen Tag träte
eine Versarnmlung von Bischöfen, Kir:
chenpräsidenten und anderen kirchenlei-
tenden Leuten zusaurmen wie vor 50 Jah-
ren, Ich stelle mir vor, sie dächten nach
über die Ereignisse in der zrrveiten Hälfüe
des 20. Jahrhunderts, und dabei käme
dann etwas heraus wie ein bundesrepubli-
kaniscb-kirchliches Schuldbekenntnis. Ich
gebe zu, das ist eine kühne Vorstellung.
Aber'zu welcher Hoffnung sollte uns der
Geist Crottes, der doch in solchen Ver-
sammlungen durchaus am Werk sein
könnte, nichtermutigen. Denn das Schuld-
bekenntnis anderer Leute, das 50 Jahre
zurückliegt, zu feiern, ist leicht. Aber be
kennen. darauf käme ds an.

Einvernehmen mit dem Staat
Ich höre also, was vor 50 Jahren gesagt

wurde: Wr klagen uns an, daß wir nicht
mutiger bekannt und nicht fröhlicher ge
glaubt haben. Und ich höre weiter, was
heute zu sagen ist: lVir'klagen uns an, daß
wir nicht wacher auf die Ereignisse in den
letzten 50 Jahren geachtet, daß wir nicht
unabhängiger vom Geist dieser Zeit ge
dacht und gehandelt haben.

Wir bekennen, daß wir immer vor allem
daran interessiert waren, im Einverneh-
men mit unserem Staat und mit den Mei-
nungen der Mehrheit in unserer Gesell-
schaft zu leben und so den Bestand unse
rer Kirchen zu sichern.

,,Die Kirche hat fast immer geschlafen,
wenn sich etwas Neues meldete*

Ein schuldbekenntnis f ur die Zeit von 194s bis 199s / Von Jörg Zink

AIs es vor 45 Jahren an die Wiederbe
waffnung der Bundesrepublik ging, gab es
in unserem I-and Christen, die dem aus
Gründen ihres Glaubens und ihrer Erfah-
rung widerstanden. Wr haben sie damals
so alleingelassen wie zuvor die unter uns,
die sich dem Reich Hitlers widersetzt hat-
ten, und haben ihnen an vielen Orten den
Mund verboten.' 

Als es vor 40 Jahren vorkam, daß Katho-
liken auf evangelischen Kanzeln sprachen,
haben wir dies.untersagt. :

. Als es vor 30 Jahren danrn ging, die
Impulse der Studentenbewegung aufzu-
nehmen und.ihre Forderungen zu prüfen,
da haben wir sie in die Ecke der Chaoten
abgedrängt, wie es auch andere Kr:ifte in
unserem Land taten. Dadurch ist uns viel ,

erneuemde Kraft verlorengegangen, und i

wir haben unzähligen fiachdenklichen jun-
gen Menschen Unrecht getan.
, Vor 25 Jahren, als die Zerstärung dieier
Erde begann, zum öffentlichen Ttrema zu
werden, da haben wir nicht bemerkt, daß
dies mit unserem Glauben an Gott den
Schöpfer zu tun hatte. Wir haben es ver-
spotteten Außenseitern überlassen, zu sa-
gen, was wir eigentlich ali Ausdruck unse.
res eigenön Glaubens bÄtten bekennen
müssen. Der Grund war unsere Furcht vor
der Macht der Mächtigen in Staät und
Wirtschaft.

Vor 20 Jahren, als iri den Ländern Süd-
amerikas die Theologie der Befreiung sich
zu Wort meldete, haben wir sie nicht als
eine Gestalt des Evangeliums erkannt. Die
Initiativen in unseren Gemeinden. die
nach Gerechtigkeit riefen, haben wir nicht
untersttitzt, sondem zur theologischen
Ordnung gerufen. Viel zu spät haben wir
wahrgenommen, was da auf uns zukam.

Ein Neuanfang ist nötig
Vor 15 Jahren, als die Fliedensbewegung

aufkam, haben wir unsenen Pfarrern ver-
boten, als ihre Sprecher aufzutreten und
dabei ihren Beruf zu nennen. lfir haben
nicht verstanden, daß,viele, die vor den
Raketentoren saßen, dies deshalb taten,
weil sie Jesus Christus mehr gehorchen
wollten als ihrer Obrigkeit. Immer haben
wir Außenseitern und Einzelgängern über-
lassen, zu zeigen, was Christen in unsören
Jahren zu tun hätten.

Vor fünf Jahren fand die Wiedervereini-
gung unseres Landes statt, die keine Wie-
dervereinigung war, sondern eine einseiti-
ge Vereinnahmung. Es fand auch eine
Wiedervereinigung unserer Kirchen statt,

aber die Erfahrungen und die Wünsche der
Kirche im Osten spielten kaum eine Rolle.
Was für eine Kirche riChtig sei, wurde von
den Kirchen im Westen bestimmt;

Wir klagen uris an, daß wir fast immer;
wenn sich etwas Neues meldete, fest und
nachhaltig geschlafen haben. Daß uns,
wenn ein deutliches l{ort nötig gewesen
wäre, nichts eingefallen ist. Nnung, Ein-
fügung und Unauffälligkeit waren die Göt-
ter, denen wir von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und mit allen Kräften gedient
häben. Wir klagen uns an, daß wif nun 50
Jahre lang nichts zu sagen wußten, was die
westliche. Freiheit-u.nd die Fleiheit eines
Chrislenmenschen unterscheide. Wir kla-
gen uns an, daß wir fast immer den restau-
rativen Ikäften in unserer Gesellschaft zu
Willen waren. Wir haben wie alle anderen
den Kalten Iftieg mitgeführt, haben unse
re eigene Mitschuld am UnJrieden ver-
driingt und wie alle anderen alles Böse
beim anderen gesucht.

Wir wissen, daß ein wirkliches Schuld-
bekenntris, das nicht wieder nach tausend
Entschuldigungen sucht, nur dort laut
werden kann. wo ein Mensch von der
Barmherzigkeit.Gottes weiß uad seiner
Gnadevertraut (. . .) Wir hoffen, daß durch
das gemeinsame Bekennen unserer Kir-
chen (...:) der Geist des Friedens und der
Güte sich ausbreite.

Unter diesem Bekenntnis stehen nicht
elf Unterschriften wie 1945 in Shrttgart,
und nicht nur 1000, sondern eine unendli-
che Reihe von Namen: die Namen von uns
allen. Denn ein gemeinsamer Neuanfang
ist nötig. Er ist möglich. Er ist geboten."

Süddeutsche
Zeitung
20. Oktober
1995
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